
Heft 19. Berlin, den 1. Oktober 1930. 35. Jahrgang-

Deutsche Juristen - Zeitung.
BEGRÜNDET AM 1. JANUAR 1896 VON LAB AND —  STENGLEIN —  STAUB —  LIEBMANN.

Unter M itwirkung von
DR. L. EBERMAYER, DR. F. ENGEL, DR. FR. GRIMM,

Oberreichsanwalt a. D.? Handelsgerichtspräsident u. M itg l.
Professor, des Österreich. Verfassungsgerichtshofes,

Rechtsanwalt,
Professor,

DR. M AX HACHENBURG,
Rechtsanwalt,

M itg l. d. Reichswirtschaftsrats,

DR. E. HEINITZ,
Geh. Justiznre, 

Rechtsanwalt u. Notar,

DR. ERNST HEYMANN.
Geh. Justizrat, 

Professor,

D. DR. W . KAHL,
Geh. Justizrat, 

Professor, M . d. R.,

DR. J. RIESSER,
Geh. Justizrat, 

Professor,

DR. K. MEYER, DR. J. POPITZ,
bayer. Staatsrat, Ober- Staatssekretär i. Reichsfinanz-

landesgerichtspräsident a.D., m inisterium  i. e. R., Professor,

D. DR. R. SCHWANDER, DR. A. VON STAFF,
Oberpräsident a. D., W irk l. Geh. Oberjustizrat,

W ir k l. Geh. Rat, Kammergerichtspräsident a. D.

DR. H. LINDENAU, DR. E. MAMROTH,
Senatspräsident des Rechtsanwalt,

Oberverwaltungsgerichts, J ustizrat,

DR. E. SCHIFFER, DR. RICH. SCHMIDT,
Reichsjustizminister a. D., Geh. Hofrat,

Professor,W irk l. Geh. Rat,

DR.H. TRIEPEL,
Geh. Justizrat, 

Professor,

DR. G. W ILDHAGEN,
Geh. Justizrat, Rechtsauwalt 

beim Reichsgericht,

herausgegeben von
d r . d r . O T T O  L IE B M A N N , Berlin.

Verlag von O tto  L ie b m a n n , Verlag des Deutschen Wohnungs-Archivs, Berlin W . 57.
Bankkonto: Deutsche Bank u.Disconto-Ges., Kasse P, Berlin.

D ie  „Deutsche Juristen-Zeitung" erscheint am 1. und 
15. jeden Monats. Ueber die Bezugspreise fü r Abonne
ments und einzelne Hefte vgl. die Angaben auf der 
4. Umschlagseite. Bestellungen werden durch den Buch
handel und die Postanstalten sowie d irek t die Geschäfts
stell e B e r lin W 5 7 ! PotsdamerStr1% ! e n tg ^ ^

(Nur auszugsweiser Nachdruck und nur m it g e n a u e r,

Postscheckkonto: Nr. 45561 Postscheckamt Berlin  N W  7.

Sendungen sind nur an die Schriftleitung oder Geschäfts
stelle, Berlin  W  57, Potsdamer Str. 96, zu richten. Jeder Ein
sen düng is t Rückporto beizufügen. Femspr. B 7 Pallas 2564. 
A lle in ige  Anzeigenannahme: R udo lf Mosse, Berlin  SW. 100 
und sämtliche Zweiganstalten. Anzeigen: die 6 gespaltene 
Nonpareillezeile 40 Pfennig, Stellengesuche 30 Pfennig.

u n v e r k ü r z te r  Quellenangabe w ird  gestattet.)

Herrn
Rechtsanwalt Dr. Dr. M a x  H  achenburg,

Mannheim.

H o c h v e r e h r t e r  H e r r  u n d  F r e u n d !

In Ihren wundervollen Lebenserinnerungen steht geschrieben, 
daß Sie »mißtrauisch sind gegenüber Lobsprüchen und aner« 

kennenden Worten«. Alles Mißtrauen wollen Sie fallen lassen, 
wenn heute, auf der Höhe Ihres 70. Lebensjahres, die Deutsche 
Juristen«Zeitung Sie mit tausend innigen Glück« und Segens« 
wünschen begrüßt. W ir grüßen Sie mit viel schwererem Geschütz 
als bloßem Lobspruch und alltäglicher Anerkennung. Sie selbst 
üben und lieben »kurzen Satzbau, in dem der Gedanke klar zu« 
tage kommt«. Diese Kürze und Klarheit sollen Sie auch hier 
haben: w ir huldigen Ihnen in tiefer Verehrung, in aufrichtiger 
Bewunderung, in unauslöschlicher Dankbarkeit, in herzlicher 
Liebe und Treue.

W ir huldigen Ihnen rieht allein um dessentwillen, was Sie der 
Juristen «Zeitung an unvergänglichen Gedankenwerten geschenkt 
haben. So Großes an sich, ist es doch nur ein winziger Aus«
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schnitt aus dem Reichtum Ihrer Lebensarbeit überhaupt. W ir  
vergegenwärtigen uns das Bild, das Sie selbst so farbenfroh und 
doch so ernst, so schlicht und doch so lebensvoll, so vornehm 
und bescheiden von dem Prozeßanwalt, dem Konsiliarius, dem 
Schriftsteller und Examinator, dem Wirtschafts * Juristen und 
Politiker M ax Hachenburg gezeichnet haben. Eine lange Reihe 
von Gratulanten w ird heute Einlaß begehren, vorab die auf Ih r  
Vorbild stolzen Berufsgenossen, dankbare Klienten, unzählbare 
Nutznießer Ihres geistigen Schaffens. Diesem Zuge schließen auch 
wir uns begeistert an. Denn in irgendeiner Beziehung hat jeder 
von uns einen Gewinnanteil an den Früchten Ihrer Lebensarbeit 
zu buchen. Aber w ir haben noch Besonderes auf dem Herzen. 
W ir reihen uns an der Stelle Ihrer Erinnerungen ein, an der Sie 
selbst mit freundlichen Worten Ihrer langjährigen Verbundenheit 
mit der Deutschen Juristen#Zeitung gedacht haben.

Kein Mitarbeiter hat ihr gleiches geleistet. In  jeder Nummer 
seit 1. A p ril 1912 Ihre »Juristische Rundschau«. Hunderte von 
Artikeln mit tausend Einzelfragen. Sie rubrizieren sie anspruchslos 
unter den Sammelbegriff der »Juristischen Journalistik«. Nach 
der zufällig zeitgemäßen Entstehung mag das stimmen. Nach 
Inhalt und Form ist es unendlich mehr, echte rechtswissenschaft# 
liehe Klein* und Feinarbeit. Einzelnes aus der Fülle des Ganzen 
herauszugreifen, ist hier unmöglich. Aber der dankbar rück# 
schauende Blick sieht und zieht die großen Linien, Dreimal im 
Lauf dieser' schicksalsschweren 18 Jahre hat sich durch den Gang 
und Zwang der weltgeschichtlichen Ereignisse die Lösung Ihrer 
opferwillig übernommenen Aufgabe erweitert und vertieft. Der 
Anfang lag im Frieden. In  platonischer Ruhe registrierten Sie 
bürgerliche und wirtschaftliche Rechtsvorgänge des täglichen 
Lebens. Über Nacht die Stürme des Weltkrieges. Völker# und 
Menschenrecht sind zerbrochen, von ihren sittlichen Ankern  
gelöst. Neue Figuren und Probleme aus Heim at, Heer und 
Feindesland treten plötzlich und fast unbegrenzbar auf den Plan. 
Kein Erlebnis, keine Sorge von rechtserheblichem Inhalt blieb 
Ihrer Rundschau fern. U nd eins vor allem aus Zeit und Leid 
von damals soll Ihnen unvergessen sein, Ih r herrliches Vertrauen. 
Haben Sie sich getäuscht, so sind Sie doch nur Einer von 
Millionen. Ergriffen blättern w ir heute noch nach, wie Sie durch 
die vier schwersten Jahrgänge hindurch den Glauben an das 
Recht festgehalten und gestärkt haben. Der Dienst am Recht 
war Ihnen zum Vaterlandsdienst geworden. Da ergeht gegen
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Deutschland die vorläufige Verfügung des Weltgerichts, dessen 
letztes Urteil noch aussteht. Ih r folgt die Katastrophe des Staats. 
Wiederum erfassen Sie Ihren Sonderberuf als Patron einer Juristen# 
zeitung für die Deutschen. Trümmerfelder des Rechts ringsum. 
Sie gehen unter die Baumeister des neuen Rechts. Von nun an 
war für Ihre Rundschau kein Unterscheidens mehr zwischen 
privatem und öffentlichem, internationalem und nationalem, wirt# 
schaftlichem, sozialem oder kulturellem Recht. Ahe Bausteine für 
Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung werden von Ihnen 
zusammengetragen. Kleine neben großen. Aber alle im Dienste 
der Erneuerung von Reich und Recht. »Der einzelne Vorgang,« 
so sagen Sie selbst, »muß im Zusammenhänge mit dem ganzen 
Leben und Ringen des deutschen Volkes verstanden werden.« 
U nd wäre es allein die getreue Aufzeichnung von Tatsachen und 
Tatbeständen, so wäre schon das ein wertvoller Besitz, ein zuver
lässiges rechtsgeschichtliches Kalendarium. Aber Sie geben mehr. Sie 
scheuen keine Verantwortlichkeit, fügen in allen wichtigen Dingen 
Ih r eigenes U rte il hinzu und üben Kritik. Sie führen gelegentlich 
in die tiefsten Probleme des Rechts hinein; erinnern w ir uns hier 
nur Ihrer Gedanken über Gesetz und Recht, über Recht und 
Politik. Eine Berufung als Rechtslehrer nach Bonn haben Sie noch 
1917 abgelehnt. Unser aller Lehrmeister sind Sie gleichwohl.

In  Ihrer bekannten Unbefangenheit und Gerechtigkeit müssen 
Sie, hochverehrter Freund und Kollege, Verständnis dafür haben, 
daß es aus allen diesen Gründen für uns eine innerliche N o t
wendigkeit ist, Ihnen an Ihrem Festtage im Geiste dankend die 
Hand zu reichen. Unsere Wünsche gelten Ihrer Person, Ihrer 
Gesundheit, Ihrem  Beruf, Ihrer teuren Lebensgefährtin, Ihrem  
ganzen Hause. W ir werden Ihnen die Treue bewahren. W ir  
müssen wohl nicht erst darum bitten, daß auch Sie unser guter 
Kamerad, unser treuer Berater und Mitarbeiter bleiben.

Berlin, am 1. Oktober 1930.

Die Herausgeber der Deutschen Juristen-Zeitung:

Ludwig Ebermayer Friedrich Engel Friedrich Grimm  
Ernst Heinitz Ernst Heymann W ilhelm  Kahl Otto Liebmann 
Heinrich Lindenau Ernst Mamroth Karl Meyer Johannes Popitz 
J. Rießer Eugen Schiffer Richard Schmidt Rudolf Schwander

Adolph v. Staff Heinrich Triepel Georg Wildhagen
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Völkerbund und Souveränität.
Von Professor D r. J. de L o u te r ,  H ilversum 1).

Das alte Problem der Souveränität ist theoretisch 
und praktisch von Interesse. Die Lösung ist ver
schieden, je nachdem man die Frage von innen 
heraus (staatsrechtlich) oder von außen her (völker
rechtlich) betrachtet. Staatsrechtlich bedeutet Souve
ränität den Ausdruck höchster und oberster Gewalt, 
der deshalb jede andere Gewalt untergeordnet ist, 
wohlverstanden im eigenen Rahmen von Recht und 
Staat; deshalb der bekannte Ausdruck „Souveränität 
im  eigenen Kreis“ , womit man den Kreis der Familie, 
Kirche, Schule, Arbeitsstelle meint. Völkerrechtlich 
bedeutet Souveränität Unabhängigkeit, also einen nega
tiven Begriff, Gebundenheit ausschließlich durch den 
eigenen Willen, und zwar wiederum Rechtsgebunden
heit; ethische oder religiöse Bande bleiben dahingestellt. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sollte man das 
Wort „Souveränität“ nur in letzterem Sinne gebrauchen, 
also durch „Unabhängigkeit“ übersetzen. Fraglich ist, 
ob die Staatssouveränität durch den Völkerbund an
gegriffen oder bedroht ist. Souveränität ist fast von 
allen großen Schriftstellern ständig als eine der 
beiden Grundsäulen des Völkerrechts betrachtet 
worden. Aber bei der jungen Generation ist der 
Begriff in Verruf gekommen. Man verwechselt „Sou
veränität“ m it dem m it ih r getriebenen Mißbrauch 
und setzt sie m it W illkür gleich, wie etwa persönliche 
Freiheit m it Zügellosigkeit. Um Mißbrauch zu ver
hüten, w ill man die Souveränität selbst verbannen, 
genau so wie viele, um Zügellosigkeit und Anarchie 
zu unterdrücken, die Freiheit töten wollen. Ein ver
hängnisvoller Irrtum ! Männer von großen Gaben 
und Verdiensten beschreiten aber diesen Weg, und 
das verführt weniger Denkfähige zur Verhöhnung 
des früher vergötterten Begriffs. Der Völkerbund 
selbst hat sich dieses Irrtums nicht schuldig gemacht; 
im Gegenteil: er hat die Souveränität und die davon 
unlösbare Rechtsgleichheit seiner Mitglieder anerkannt.

Kein Staat ist gezwungen, Mitglied des Völker
bundes zu werden oder zu bleiben (Art. 1 und 26). 
Kein Staat kann gegen seinen Willen zu einer Maß
nahme gezwungen werden; er kann immer nur kraft 
eigenen Willens, die Beachtung der freiw illig  ange
nommenen Bestimmungen vorausgesetzt, von Taten 
der Gewalt oder W illkür zurückgehalten werden. 
Beschlüsse der Versammlung und des Rates erfordern 
Einstimmigkeit, vorbehaltlich einiger unwichtiger 
Ausnahmen formaler A rt; Minderheiten werden nur 
durch sittliche Mittel, also indirekt, zu den durch 
eine Mehrheit angenommenen und empfohlenen Maß
nahmen überredet (Art. 10, 12, 15, 16). Oft wurde 
durch Redner verschiedener Staaten die Vorstellung 
des Völkerbundes als eines Hauptstaates, dessen 
Macht sich über alle anderen Staaten erhebt, bestritten 
und abgewiesen. Nicht nur wurden innerstaatliche 
Angelegenheiten außer Bereich des Bundes gestellt 
(Art. Io  Abs. 8); es sind auch internationale Ver
pflichtungen nur in  seltenen Ausnahmefällen der 
Zustimmung des Völkerbundes unterworfen. Diese 
Bestimmungen beschränken sich auf die Mitarbeit 
an einer friedlichen Lösung von Streitigkeiten und 
auf die gemeinschaftliche Regelung von Gegenständen 
gemeinschaftlichen Interesses (Art. 24).

*) W ir  bringen auch diesen Aufsatz des bekannten 83 jährigen 
holländischen Völkerrechtsgelehrten, Ehrendoktors der Rechte der 
Univ. K ö ln  seit 1927, m it besonderer Freude zum Abdruck. D ie  
IJebersetzung verdanken w ir  Frau C o r n e l ia  P o p i t z ,  B erlin .

D ie  S chriftle itung der DJZ.

Daher ist der Vorwurf der Verletzung der Souve
ränität durch den Völkerbund unbegründet; nicht zu 
bestreiten ist dagegen eine gewisse Begrenzung in  
der freien Ausübung. Diese Begrenzung ist die 
Folge jedes internationalen Uebereinkommens und 
als ein Ausfluß, nicht als eine Verleugnung der 
Souveränität zu betrachten. Jeder Vertrag hebt zeitlich, 
d. h. solange er dauert, die Bewegungsfreiheit der 
Parteien auf. Der Völkerbund ist nichts anderes als 
ein Staatenbund, entstanden durch einen Vertrag, zwar 
bestimmt auf unbegrenzte Zeit, aber fähig der 
Aenderung oder Aufhebung. Man überschätze ihn 
nicht, indem man leichtsinnig die Hand an sein 
Fundament legt: an die Souveränität seiner Mitglieder.

Schöne Theorie, w ird man einwenden, aber der 
Tod einer vielgepriesenen Praxis. Muß denn dauernd 
jedes Mitglied berechtigt bleiben, die meist heilsamen 
Beschlüsse der Bundesorgane zu hemmen, z. B. ein 
allgemeines und absolutes Kriegsverbot zu verhindern? 
Zweifellos, antworte ich, ohne zu zögern. Der Völker
bund kann Beschlüsse fassen, die das Blühen und 
Gedeihen, selbst das Bestehen eines seiner Mitglieder 
gefährden. Kein selbständiger Staat kann seine 
Lebensinteressen vom Urteil anderer Staaten ab
hängig machen, solange in  unserer unvollkommenen 
WeltZusammenstößezwischen denLebensbedingungen 
der Mitglieder Vorkommen. Wer dies bestreitet, ver
leugnet den Grund seiner Existenz und begeht, ge
blendet durch falsche Analogie m it dem individuellen 
sittlichen Leben, Selbstmord auf Kosten seiner Unter
tanen. Das bekannte Bild von der einen LIerde und 
dem einen Hirten mag himmlische Anziehungskraft 
ausüben, aber solange es irdische Gesellschaft gibt, 
die in  zahlreiche Rassen, Völker, Staaten eingeteilt ist’ 
über die hier ein Stalin, dort ein Mussolini beinahe 
unbegrenzte Macht ausüben, ist ein einzelnerHerrscher 
über die ganze Erde ein beängstigendes Ungeheuer 
oder eine kindliche Illusion, so wie die Utopien eines 
Thomas Morus aus dem 16. Jahrhundert.

Uebrigens lasse sich niemand beunruhigen: Die 
Forderung einer souveränen Rechtsgleichheit hat 
wohl einmal den Schritt des Völkerbundes gehemmt, 
doch seinen Lauf nicht aufgehalten. Als der Wider
stand Persiens 1923 eine vernünftige authentische 
Interpretation des zweideutigen Art. 10 der Satzung 
verhinderte, klagte man über die Halsstarrigkeit, womit 
ein einzelnes Mitglied eine heilsame Verbessserung ver
hinderte. Als 1925 das Protokoll von Genf durch 
England abgelehnt wurde, jammerten viele über den 
schlechten Willen des einzelnen und die Ohnmacht 
einer begeisterten Mehrheit. Die Geschichte hat diese 
Kleingläubigen beschämt. A rt. 10 blieb unverändert, 
als ein Anker für die Kleinen und Schwachen, 
führte aber doch nicht zu gefährlichen Illusionen und 
richtete kein Unheil an. Das Protokoll blieb zu
nächst schlummern, und seine Erwähnung weckte noch 
drei Jahre später Unruhe und Aergernis, aber es 
bahnte doch den Weg zum Vertrag über Schieds
gerichtsbarkeit und Versöhnung, der mehr und mehr 
Anhang findet und reiche Früchte verspricht. Also 
beschämten die göttlichen Imponderabilien mensch
liche Uebereilung. Wer dagegen die Souveränität 
verwirft und mordet, schlachtet das Huhn, das 
goldene Eier legt, und löst die freie Völkerversamm
lung, die den Völkerbund bildet, in  eine farblose 
Weltzwingherrschaft auf.

Neben dem Streit gegen die Souveränität wider
hallt ein defensiver Kampfruf: für die Unverletzbar
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keit der Verträge. Gemeint ist die fundamentale 
Wahrheit, daß fre iw illig  eingegangene Ueberein- 
kommen verpflichten: das uralte „pacta sunt ser
vanda“ , die Grundlage allen natürlichen Völkerrechts. 
Ohne diesen Ausgangspunkt ist keine Rechtsordnung 
njöglich, kein Rechtszustand dauerhaft. Der Staat 
handhabt die Grundzüge in  den Beziehungen seiner 
Untertanen untereinander durch sein nationales Recht, 
die Staaten durch internationales Recht und inter
nationale Rechtsprechung. Kein Vertrag, sei es ein 
Friedensvertrag, ein Bundesvertrag oder irgendein 
anderer Vertrag, w ird geschlossen, ohne daß die Par
teien voraussetzen, ausdrücklich oder stillschweigend, 
daß sie sich für bestimmte oder unbestimmte Zeit 
zur Erfüllung der übernommenen Verpflichtung ver
pflichten.

Dabei offenbart sich ein bemerkenswerter Unter
schied zwischen privatem und öffentlichem Recht. 
Private Uebereinkommen haben eine bestimmte 
Dauer und sind abhängig von dem Leben der Vertrag
schließenden; darüber hinaus werden sie durch das 
Erbrecht geregelt. Völkerrechtliche Verträge da
gegen sind oft nicht an bestimmte Termine gebunden; 
auch sind sie nicht abhängig von der Dauer eines 
Menschenlebens; manchmal werden sie für ewig ge
schlossen. Sind sie deshalb dauernd bindend? Buch
stäblich: permanent und unveränderlich?

Der Völkerbund ist die Einleitung oder der 
Vorhof für eine eigenartige Reihe Friedensverträge, 
die nicht durch Uebereinstimmung zwischen den 
kriegführenden Parteien zustande kamen, sondern 
durch die Sieger festgelegt wurden und den Besiegten 
unter dem Zwange der Drohung m it unwiderstehlicher 
Gewalt aufgezwungen wurden. Sind diese Verträge 
nicht nur von augenblicklichem Interesse bedingt, 
sondern zugleich auch prinzipiell untadelig und des
halb unanfechtbar? Wer einen Augenblick nach
denkt, wer etwas von der Geschichte versteht, dürfte 
der dies ohne Hemmung bejahen? Wer nachdenkt, 
sieht ein, daß hier ein unerhörter Zwang ausgeübt 
wurde, der Zweifel an der Rechtswirksamkeit erweckt 
und das Wort vom Diktatfrieden erklärt. Wer die Ge
schichte kennt, weiß, daß alles Menschenwerk, zumal 
der Inbegriff von Kriegs- und Fliedensverträgen, zer
brechlich ist wie Filigran. M it Recht hat Mussolini 
im  italienischen Senat daran erinnert. Ewige Friedens
verträge wie ewige Edikte haben meist nicht viel 
länger gedauert, als das Leben ihrer Schöpfer; die 
Geschichte wimmelt von Alliancen und Garantie
verträgen, die die Regierungen, die sie geschlossen 
haben, kaum überlebten. Staatenbünde mögen sich 
durch längere Dauer unterscheiden; auch sie sind 
nicht gegen den nagenden Zahn der Zeit gefeit. Die 
Geschichte zeigt kein statisches B ild; sie entwickelt 
dynamische Kraft. Jede k ü n s t lic h e  Konstruktion 
von organischen Kräften — z. B. die europäische 
Staatengemeinschaft —• ging schließlich wieder unter. 
Man denke an den Wiener Kongreß von 1815 
im  Zusammenhang m it den Geschehnissen von 
1830 und 1848. Etwas länger dauerten die Folgen 
der Maßnahmen von 1870/71, um schließlich den 
durchdringenden Stürmen von 1914— 18 zu weichen. 
Sollen die Friedensverträge von 1919/20 dem ewigen 
Wechsel entgehen? Glaube es der verbitterte und 
blinde Sieger, der arglose Zuschauer oder Partei
gänger; niemand, für den Geschichte und Forschung 
einigen Wert haben, kann dieser Vorstellung unter
liegen. Dauerhaft sind nur Gebäude, die gegründet

sind auf den Felsen organischer Kräfte und auf 
sittlicher Grundlage. Die Früchte der Gewalt und 
des Unrechts verwehen wie die Spreu im Winde.

Der Friede von Versailles, mag er vielleicht auch 
manches Unrecht gutgemacht haben, ist beherrscht 
von Haß und Rache; er hat neues Unrecht getan, 
eigenes Leid gerächt durch neues Leid. Dieses 
Uebel muß ausgemerzt, dieses Unrecht wieder gut
gemacht werden. Die Lehren der Vergangenheit, 
geprüft an ethischen Ueberlegungen, bürgen für die 
Verwirklichung dieser Prophezeihung.

Um seiner Berufung getreu zu bleiben, w ird der 
Völkerbund sich . darum stets mehr und mehr ver
anlaßt sehen, den beiden hier besprochenen Fragen 
seine Aufmerksamkeit zu widmen. Wer den Debatten 
und Beschlüssen der Versammlung und des Rats 
folgt, begreift dies und kann die Vorzeichen unmög
lich verkennen. Der Völkerbund w ird das große 
Ziel, das seinen Gründern vor Augen schwebte: den 
Weltfrieden durch Weltrecht zu sichern, mehr und 
mehr anstreben und durch seine Macht ausbreiten, 
durch seine Arbeit vertiefen. Dazu ist nötig: 1. auf
richtige Anerkennung und unbedingte Ehrerbietung vor 
der Souveränität der Mitglieder. Kein Zwang, weder 
direkt noch indirekt, beflecke sein blankes Waffen
schild; kein öffentlicher oder heimlicher Ueberfall 
untergrabe den daraus folgenden Grundsatz der Ein
stimmigkeit. 2. Die tapfere Anerkennung getanen 
Unrechts und ungewollten Irrens in  der Revision 
territorialer Grenzen und der daran geknüpften Ver
pflichtungen, die unvereinbar sind m it dem öffentlich 
verkündigten Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker und der freien nationalen Entwicklung. Das 
ist freilich eine Aufgabe, die Geduld und Anspannung 
verlangt, aber die Kräfte der schnell und intensiv 
lebenden Völker des 20. Jahrhunderts sind stark 
genug dazu. A rt. 19 des Bundesvertrags, ungern 
angeführt und stillschweigend vernachlässigt, öffnet 
hierzu den Weg. Schon haben China und Costarica 
es gewagt, hierauf die Aufmerksamkeit zu lenken, 
und den Weg gezeigt, auf dem festen Schrittes vor
wärts zu schreiten ist.

Dann allein, aber dann auch sicher, w ird der 
Völkerbund nicht nur als ein Meilenstein auf dem 
Wege der internationalen Rechtsentwicklung gelten, 
sondern als eine Verheißung, die nicht allein ver
altete Zustände verbessert, sondern auch der armen 
geplagten Menschheit einen neuen Garten Eden öffnet.

Die Neuregelung der Zwangsvollstreckung 
aus Schiedsspruch und Sehiedsvergleieh.

Von Professor Dr. R o s e n b e rg , Gießen.

I. Durch Gesetz v. 25. Juli 1930 (RGBl. I  361) 
ist m it Wirkung v. 1. Okt. 1930 die Zwangsvoll
streckung (ZwV.) aus Schiedssprüchen (SchSpr.en) 
und Schiedsvergleichen (SchVergl.en) neu geregelt 
worden. Aeußerer Anlaß war die Annahme des 
Genfer Abkommens zur Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (GenfAbk.) v. 26. Sept. 1927 durch 
den Reichstag (Ges. v. 28. Juli 1930, RGBl. I I  1067), 
dem das deutsche Recht angeglichen werden sollte. 
Doch geht das neue Gesetz z. T. über diesen Zweck 
hinaus. Die neuen §§ 1042— 1043 regeln die ZwV. 
aus deutschen SchSpr.en, § 1044 aus ausländischen 
SchSpr.en und § 1044a aus deutschen SchVergl.en. 
Dadurch ist auch ein Zusatz zu § 794 (Ziff. 4 a) ZPO. 
nötig geworden. Außerdem sind die Aufhebungs-
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gründe von § 1041 Ziff. 1 u. 2, der Abs. 2 von § 1041 
und die §§ 1045/46 geändert worden.

II. Der neue Rechtszustand sieht so aus:
1. DieZwV. aus d eu tsche n  S ch ie d ssp rü ch e n  

erfordert wie bisher eine gerichtliche Vollstreckbar- 
erklärung. Nach der alten ZPO. erging sie in  der 
Form des Urteils, das zu versagen war, wenn ein 
Aufhebungsgrund vorlag, nach der Nov. v. 13. Febr. 
1924 im Beschlußverfahren, in dem, abgesehen von 
der wirksamen Erlassung des SchSpr.s, nur zu prüfen 
war, ob sich der Spruch nicht über eine unverzicht
bare Rechtsnorm hinweggesetzt habe (§ 1042). Jetzt 
ist für die V  ollstreckbarerklärung das W id e rs p ru c h s 
v e rfa h re n  aus dem Arrestprozeß übernommen 
worden, das auch schon im deutsch-österr. Rechts
schutz- und Rechtshilfevertrage v. 21. Juni 1923 
(RGBl. 1924 1155) für die Bewilligung der ZwV. 
verwendet ist (Art. 26 ff.). Ueber den Antrag auf 
Vollstreckbarerklärung kann nämlich ohne mündliche 
Verhandlung (m. V.) durch Beschluß oder nach 
mündlicher Verhandlung durch Endurteil entschieden 
werden (§ 1042 a). In dem Beschlußverf. muß der 
Gegner gehört werden; er kann nur einen Aufhebungs
grund (§ 1041) geltend machen, Einwendungen gegen 
die Richtigkeit des SchSpr.s oder materielle gegen 
den zu vollstreckenden Anspruch kommen nicht in 
Betracht. Macht er einen Aufhebungsgrund geltend, 
so muß m. V. stattfinden, außer wenn das Gericht 
schon jetzt die Ablehnung des Antrags auf V o ll
streckbarerklärung für gerechtfertigt hält (§ 1042a ll) . 
Die Ablehnung erfolgt, wenn der SchSpr. nicht 
dem § 1039 entspricht (in diesem Falle auch ohne 
Gehör des Gegners), oder aus einem Aufhebungs
grunde des § 1041; m it ih r ist zugleich der SchSpr. 
aufzuheben (§ 1042 II). Dagegen gibt es sofortige 
Beschwerde (§ 1042 c III). Der Beschluß aber, der 
die Vollstreckbarkeit anordnet, w ird für vorläufig 
vollstreckbar erklärt (§ 1042 c I); er unterliegt nicht 
der Beschwerde (daher mußte auch die Zulassung 
der ZwV. aus ihm besonders angeordnet werden, 
§ 794 Ziff. 4 a), sondern wie der Arrestbefehl dem 
Widerspruch, der ebenfalls nur wegen eines Auf
hebungsgrundes zulässig ist, binnen einer Notfrist 
von 2 Wochen eingelegt und über den nach m. V. 
durch Endurteil entschieden werden muß (§ 1042 c II, 
§ 1042 d). Der Widerspruch hemmt die ZwV. nicht, 
rechtfertigt aber die einstweiligen Maßnahmen des 
§ 707 (§ 1042 c II). Das Endurteil, das auf Grund 
angeordneter m. V. oder nach Widerspruch ergeht, 
ist m it den gewöhnlichen Rechtsmitteln anfechtbar. 
Hat das Gericht m. V. nicht angeordnet (§ 1042 a l), 
der Gegner keinen Aufhebungsgrund geltend gemacht 
(§ 1042 a II) und auch keinen Widerspruch erhoben 
(§ 1042 c II), so ist die Vollstreckbarerklärung end
gültig. Der Beschluß stellt zugleich die Rechts
gültigkeit des SchSpr.s fest. Daher steht dem 
Schuldner jetzt nur noch wegen eines Restitutions
grundes (§ 1041 Ziff. 6), den er ohne sein Verschulden 
in  dem früheren Verf. nicht geltend machen konnte, 
die Aufhebungsklage zu, die er binnen einer Notfrist 
von 1 Monat seit Kenntnis von dem Aufhebungs
grunde erheben muß und nach 10 Jahren seit der 
Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung nicht mehr 
erheben kann (§ 1043 =  §§ 1043/44 der alten ZPO.). 
Hat die Aufhebungsklage Erfolg, so ist auch 'die 
Vollstreckbarerklärung aufzuheben (§ 1043 III). Das 
gleiche gilt, wenn das (nach Anordnung m. V. oder 
auf Widerspruch ergangene) Urteil, das die V o ll

streckbarkeit ausspricht, rechtskräftig geworden ist. 
In  der m. V. über die Vollstreckbarerklärung und 
in  dem Verf. auf Aufhebungsklage kann der Schuldner 
auch materielle Einwendungen gegen den zu voll
streckenden Anspruch insoweit geltend machen, als 
er durch sie auf dem Wege des § 767 die Unzu
lässigkeitserklärung der ZwV. erreichen könnte (RG. 
in Gruch. Beitr. 55, 1081), und er muß sie geltend 
machen, wenn er nicht m it ihnen gemäß § 767 II  
für die Zukunft ausgeschlossen sein w ill (anders für 
§ 731 RG. 11, 345; s. aber auch RG. 34, 350 a. E.).

Z u s tä n d ig  zur Vollstreckbarerklärung ist das 
AG. oder LG., bei dem der Anspruch gerichtlich 
geltend zu machen wäre oder das in der Schieds
gerichtsklausel bezeichnet ist (§§ 1046/45). Schrift
form ist hierfür nicht mehr erforderlich und dadurch 
der Widerspruch zu der Formlosigkeit der Zuständig
keitsvereinbarung (§ 38) beseitigt.

Das V e r fa h re n  ist vor AG. und LG. ver
schieden. Am AG. können der Antrag auf V o li- 
streckbarerklärung, die Aeußerung des Gegners und 
dessen Widerspruch schriftlich oder zu Protokoll 
des Urkundsbeamten erfolgen. Am  LG. g ilt hierfür 
Anwaltszwang. Doch wird auch am LG. den Parteien 
der Termin zur m. V. von Amts wegen bekanntge
macht (§§ 1042b II, 1042d II).

A u fh e b u n g s g ru n d  war bisher u. a., daß „das 
Verfahren unzulässig war“ und daß der SchSpr. zu 
einer verbotenen Handlung verurteilt (§ 1041 Ziff. 1, 2). 
Jetzt lautet § 1041 Ziff. 1 dahin, daß „dem SchSpr. 
ein gültiger Schiedsvertrag nicht zugrunde liegt oder 
der SchSpr. sonst auf einem unzulässigen Verfahren 
beruht“ , und Ziff. 2 dahin, daß „die Anerkennung 
des SchSprs. gegen die guten Sitten oder die öffent
liche Ordnung verstoßen würde“ . Ziff. 1 sanktioniert 
damit die namentlich vom RG. vertretene Meinung, 
daß nicht nur die Unzulässigkeit des SchiedsveriJ 
überhaupt, sondern auch einzelne unzulässige Hand
lungen des Schiedsgerichts die Aufhebung des 
SchSpr.s rechtfertigen können. Ziff. 2 folgt m it dem 
Hinweis auf denVerstoß gegen die öffentliche Ordnung 
(ordre public) dem Art. 1 Abs. 2 lit. e des GenfAbk.; 
er macht das „Hinwegsetzen“ über eine unverzicht
bare Rechtsnorm (§ 1042 I I  a. F.) überflüssig und 
entspricht etwa dem § 328 Z. 4 ZPO., der die A n 
erkennung eines ausländischen Urteils ausschließt, 
wenn sie gegen die guten Sitten oder den Zweck 
eines deutschen Gesetzes verstoßen würde. Neu ist 
ferner, daß die Versagung des rechtlichen Gehörs 
unter allen Umständen Aufhebungsgrund ist; die 
Parteien können nichts anderes mehr vereinbaren 
(Nr. 4 in § 1041 I I  ist gestrichen).

2. Die Vollstreckbarerklärung eines deutschen 
S c h ie d s v e rg le ic h s  erfolgt in  ähnlicher Weise. Sie 
ist — ohne Aufhebung des SchVergl.s (§ 1044aIII 
erklärt § 1042 I I  nicht für anwendbar) — abzulehnen, 
wenn der Vergleich der Rechtswirksamkeit entbehrt 
oder seine Anerkennung gegen die guten Sitten oder 
die öffentliche Ordnung verstoßen würde (§ 1044 a II). 
Ist ein solcher Grund nicht erkennbar oder vom 
Gegner nicht behauptet, so w ird der SchVergl. durch 
Beschluß für vollstreckbar erklärt, gegen den binnen 
der Notfrist von 2 Wochen Widerspruch eingelegt 
werden kann (§ 1044 a I I I  m it § 1042 a—d). Hat 
das Gericht von sich aus oder wegen der E in
wendungen des Gegners m. V. angeordnet oder der 
Gegner Widerspruch erhoben, so ist über die V o ll
streckbarerklärung durch Endurteil zu entscheiden.
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Es w ird also jetzt in  dem Verfahren zur Vollstreck
barerklärung über die Rechtswirksamkeit des Sch.- 
Vergl.s rechtskraftfähig entschieden. Der Gegner 
ist daher gezwungen, Einwendungen gegen die W irk
samkeit in  diesem Verfahren zu erheben, weil er sonst 
damit ausgeschlossen ist. Die Vollstreckungsgegen
klage wegen der Unwirksamkeit des für vollstreckbar 
erklärten SchVergl.s ist ihm überhaupt versagt und 
steht ihm wegen anderer Einwendungen gegen den 
zu vollstreckenden Anspruch nur zu, wenn deren 
Gründe nach der letzten mündlichen Tatsachen Ver
handlung über die Vollstreckbarerklärung entstanden 
sind (§ 767 II). Denn diese Einwendungen können 
auch hier in  der m. V. über die Vollstreckbar- 
erklärung geltend gemacht werden und müssen es da
her auch, wenn sie nicht ausgeschlossen werden sollen.

3. Ganz neu ist die Vollstreckbarerklärung aus
lä n d is c h e r  S ch ied ssp rüch e . Sie einzuführen, 
war besonders dringlich, weil das RG. die Auf
hebungsklage gegen sie versagt (RG. 116, 194) und 
man daraus überwiegend die Unzulässigkeit der V o ll
streckbarerklärung nach § 1042 _ a. F. gefolgert 
hatte1). Nunmehr kann auch ein ausländischer 
SchSpr. in  demselben Verf. wie inländische SchSpr. 
(oben Ziff. 1) für vollstreckbar erklärt werden, sofern 
er nach dem für ihn maßgebenden Recht verbindlich 
geworden (§ 1044 I), d. h. (im Anschluß an GenfAbk. 
A rt. 1 Abs. 2 lit. d), wenn er dem Einspruch, der 
Berufung oder der Nichtigkeitsbeschwerde nicht unter
worfen ist. Außer wegen Mangels dieser Voraus
setzung, ist der Antrag auf Vollstreckbarerklärung 
abzulehnen, wenn der SchSpr. nach dem für das 
Schiedsverf. maßgebenden Recht unwirksam ist 
(§ 1039 g ilt für ihn nicht, § 1044 1 2), wenn die 
Anerkennung des SchSprs. gegen die guten  ̂Sitten 
oder die öffentliche Ordnung verstoßen würde, insbes. 
weil er eine Partei zu einer verbotenen Handlung 
verurteilt, wenn die Partei nicht ordnungsmäßig ver
treten war, die Prozeßführung auch nicht genehmigt 
hat, oder schließlich, wenn der Partei das rechtliche 
Gehör nicht gewährt war (§ 1044 II). M it der A b
lehnung des Antrags ist die Feststellung zu ver
binden, daß der SchSpr. im  Inland nicht anzuerkennen 
ist (§ 1044 III), d. h. daß ihm die W irkung eines 
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils (§ 1040) nicht 
zukommt. Diese Feststellung erwächst _ in  Rechts
kraft, wenn gegen die Ablehnung die sofortige 
Beschwerde (§ 1044 I  m it § 1042 c III)  nicht oder 
nicht rechtzeitig oder ohne Erfolg eingelegt wird. 
Der Schuldner kann diese Feststellung auch durch 
selbständige Klage erreichen. W ird der SchSpr. 
nachträglich im Ausland aufgehoben (ein deutsches 
Gericht ist dazu nicht befugt), so kann auf Aufhebung 
der Vollstreckbarerklärung geklagt werden (§ 1044 IV). 
Die Klage ist binnen der Notfrist von 1 Monat seit 
Kenntnis von der rechtskräftigen Aufhebung des 
SchSpr.s zu erheben, ist aber nach 10 Jahren seit dem 
Eintritt der Rechtskraft der deutschen Vollstreckbar
erklärung nicht mehr statthaft.

III. Das Urteil über diese Neuregelung muß 
günstig lauten. Das Verfahren zur Vollstreckbar
erklärung von deutschen und ausländischen SchSpr.en 
und von SchVergl.en ist zweckmäßig, einfach und klar. 
Vielfach kann an den Rechtszustand vor der Nov. 
v. 13. Febr. 1924 angeknüpft werden. Zweifel werden 
im  Einzelfall die Fragen erwecken, wann ein Verstoß

») V g l. dazu L. R o s e n b e r g ,  Lehrbuch des D . Z iv il Prozeß
rechts, 2., neu bearb. u. erweiterte A u fl., 1929, § 172 I  4, S. 548.

gegen die öffentliche Ordnung (§§ 1041 Ziff. 2, 
1044 I I  Ziff. 2, 1044a II)  vorliegen mag, oder welche 
Aufhebungsgründe das Gericht von Amts wegen, 
welche nur auf Einrede zu berücksichtigen habe, 
wann ein SchSpr. ein ausländischer sei, usf. Aber 
derartige Zweifel lassen sich nicht vermeiden.

Kopfzerbrechen bereitet m ir nur folgendes: Der 
Beschluß, der den SchSpr. oder SchVergl. für vo ll
streckbar erklärt, muß für v o r lä u f ig  v o lls tre c k b a r  
erklärt werden (§ 1042 c I). Das ist eine Neuerung, 
deren Grund nicht zu erkennen ist. Bisher gab es 
nur vorläufig vollstreckbare U r te ile  (§ 704 I ) 1), weil 
Beschlüsse m it dem Erlaß ohne weiteres vollstreckbar 
sind (§ 794 Ziff. 2—4) und ihre Vollziehung selbst 
durch Einlegung der Beschwerde nicht gehemmt 
wird, sondern nur vom Gericht durch besondere 
Anordnung ausgesetzt werden kann (§ 572). Der 
Beschluß aber, der den SchSpr. oder SchVergl. für 
vollstreckbar erklärt, unterliegt nicht einmal der 
Beschwerde, sondern dem Widerspruch (§ 1042 c II), 
ist also überhaupt nicht durch „Rechtsmittel“ an
fechtbar und demnach entsprechend § 705 m it seiner 
Zustellung (§ 329 III)  rechtskräftig ( =  unanfechtbar)2), 
wie es z. B. auch der Arrestbefehl und der Ent
mündigungsbeschluß sind. Infolgedessen scheint es 
m ir überflüssig zu sein und verwirrend zu wirken, 
die vorläufige Vollstreckbarkeit des Vollstreckbarkeits
beschlusses anzuordnen und sie öder die „Rechts
kraft“ des Beschlusses zur Voraussetzung seiner 
Vollstreckbarkeit zu machen (§ 794 Ziff. 4 a). Prak
tische Bedeutung aber gewinnt die Frage, weil, wenn 
„der SchSpr. rechtskräftig für vollstreckbar erklärt 
is t“ , die Aufhebungsklage nur noch wegen eines 
Restitutionsgrundes zulässig ist (§ 1043 I) und weil 
die Notfrist für die Erhebung der Aufhebungsklage 
„n icht vor eingetretener Rechtskraft der Entscheidung 
über die Vollstreckbarerklärung“ beginnt (§ 1043 II) 
und diese Klage sowie die Klage auf Aufhebung der 
Vollstreckbarerklärung eines ausländischen SchSpr.s 
„nach Ablauf von 10 Jahren, von dem Tage der 
Rechtskraft der Entscheidung gerechnet, unstatthaft“ 
sind (§§ 1043 II, 1044 IV). Bei Vollstreckbarkeits
urteilen läßt sich dieser „Tag der Rechtskraft“ leicht 
ermitteln. Vollstreckbarkeitsbeschlüsse aber sind nach 
dem Gesagten sofort m it der Zustellung „rechts
kräftig“ , so daß die Folge von § 1043 I  sofort ein- 
treten und jene Fristen sofort zu laufen beginnen 
müßten. Der S in n  von §§ 1043, 1044 IV  dürfte 
damit aber nicht getroffen sein. Man w ird anzu- 
nehmen haben, daß für diese Vorschriften als „Tag 
der Rechtskraft“ des Vollstreckbarkeitsbeschlusses 
der Ablauf der Widerspruchsfrist (§ 1042 d I) oder 
im  Falle der Einlegung des Widerspruchs das Rechts
kräftigwerden der Entscheidung über ihn anzusehen 
ist. Entsprechend macht nach dem von § 1042 c I I  
für anwendbar erklärten § 717 die vor diesem Zeit
punkt bewirkte ZwV. aus dem SchSpr. oder 
SchVergl. schadensersatzpflichtig, sofern die V o ll
streckbarerklärung später wieder aufgehoben wird.

Reifezeugnis und juristisches Studium.
Vom Geh. Rat, Professor Dr. v o n  B e l in g ,  München. 

Die Ueberfüllung der Hochschulen ist mehr und 
mehr ein Gegenstand ernster Sorge geworden. Sie 
geht in  erster Linie uns Juristen an. Denn aus be

1) V g l. L . R o s e n b e r g  a. a. O. |  180 I  2 S 574.
2) V g l. L . R o s e n b e r g  a. a. O. § 153 II ,  b. 4W1.
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kannten Gründen strömen dem juristischen Studium 
alle die zu, die überhaupt studieren wollen und keinen 
besonderen Grund haben, ein anderes Fach zu wählen. 
Aber nicht nur die übergroße Zahl der jungen Juristen 
erweckt Bedenken, sondern auch — und mehr noch 
— der Umstand, daß innerhalb ihrer wiederum die 
Zahl derer auffallend hoch ist, deren Qualität zu 
wünschen übrig läßt. Dieser Mißstand ist neuer
dings besonders gelegentlich der Aussprache, die 
sich an die Denkschrift des preußischen Volksbildungs
ministeriums über die Reform des Rechtsunterrichts 
anschloß, betont worden. Der Gedanke liegt nahe, 
daß die Mittelschulen zu viele junge Leute zur Hoch
schule entlassen, die sich für ein akademisches 
Studium nicht eignen und ein solches überhaupt 
nicht hätten ergreifen sollen. Um Klarheit darüber 
zu schaffen, ob diese Vermutung zutrifft, sollten w ir 
Rechtslehrer von jetzt an planmäßig bei allen 
Studierenden, die uns, besonders in den Uebungen, 
als auffallend schwach bekannt geworden sind, in die 
Reifezeugnisse Einblick nehmen und das gewonnene 
Material der Fakultät vorlegen. In diesem Sinne 
habe ich selbst kürzlich einen kleinen Anfang ge
macht. Wennschon ich nur 3 Stichproben vor
genommen habe, ist das Ergebnis doch so lehrreich, 
daß ich allgemeines Interesse dafür voraussetzen darf.

Ich richtete mein Augenmerk auf einige d.er 
Uebungsteilnehmer, deren Leistungen im Allgemein- 
Grundlegenden einen besonderen Tiefstand zeigten; 
beiseite ließ ich solche, die „nu r“ im  spezifisch 
Juristischen versagt hatten, und bei denen nicht zutage 
trat, ob sie deshalb nichts Brauchbares geliefert 
hatten, weil ih r geistiger Besitzstand überhaupt kärg
lich war, oder nur deshalb, weil sie noch nicht genug 
gelernt hatten oder im Juristischen noch nicht warm 
genug geworden waren.

Zunächst beschaffte ich m ir das Reifezeugnis des ' 
Studierenden X. Hier ist es;

„Das Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
war wenig erfreulich. Der deutsche Aufsatz wies eine un
richtige Auffassung des Themas, Mangel an U rte il sowie 
große Schwerfälligkeit der Darstellung auf. Auch die 
Leistung im  Französischen war unzureichend, und die 
im  Griechischen und in der Physik mangelhaft. In  der 
mündlichen Prüfung genügte er m it Ausnahme des Franzö
sischen. Während der Zeit seines Aufenthalts an der A n
stalt legte er stets ein musterhaftes Betragen an den Tag 
und zeigte sich redlich bemüht, seine Schuldigkeit zu tun . . . 
Im  Einzelnen . . .: Religion lobenswert; Deutsch mangel
haft; Lateinisch entsprechend; Griechisch mangelhaft; 
Französisch ungenügend; Mathematik entsprechend; Physik 
mangelhaft; Geschichte und Geographie lobenswert.“

Offenbar ein Mitleidszeugnis. Plastisch tr itt her
vor, daß der brave junge Mann beim besten Willen 
nicht auf die Höhe kommen kann; soweit er positive 
Noten erzielt hat, dürfte er diese weniger seinem 
Können, als einem durch Auswendiglernen erzielten 
Wissen verdanken.

Zweite Stichprobe: Studierender Y. Reifezeugnis 
(eines anderen Gymnasiums als bei X ):

„Bei der schriftlichen Prüfung waren seine Leistungen 
in  der Religionslehre und im Griechischen befriedigend, da
gegen die übrigen Arbeiten ziemlich schwach. In  der 
mündlichen Prüfung wußte er in der Physik gut zu ent
sprechen, im  Lateinischen gewann man den Eindruck der 
Mittelmäßigkeit. E r befleißigte sich eines lobenswerten 
Betragens und war nach Kräften bestrebt, den gestellten 
Anforderungen zu entsprechen . . .  Im  Einzelnen: Religion 
lobenswert; Deutsch mangelhaft; Lateinisch mangelhaft; 
Griechisch entsprechend; Französisch mangelhaft; _Mathe

matik entsprechend; Physik entsprechend; Geschichte und 
Erdkunde entsprechend.“

Hier sind etliche Lichtpunkte vorhanden; aber 
ein Schüler, der nach Kräften bestrebt ist, den An
forderungen zu entsprechen, und doch in Deutsch, 
Lateinisch und Französisch nur „ mangelhaft“ erzielt — ?

Die dritte Stichprobe, Studierender Z, fiel besser 
aus. Das Abgangszeugnis (von einem dritten Gym
nasium) erwies sich als regelrechtes „Dreierzeugnis“ . 
Nur ließ sich (was bei solcher Durchschnittlichkeit 
begreiflich ist) aus ihm nichts über die Beanlagung 
des Z entnehmen, die ja damit nicht erwiesen ist, 
daß er im Wissen des schulmäßig Stofflichen genügte.

Ich werde keinem Widerspruch begegnen, wenn 
ich behaupte, daß die Zeugnisse X  und Y schon in 
sich selbst ein Menetekel gegenüber dem Universitäts
studium — jedenfalls gegenüber dem juristischen — 
bedeuten, und daß das dritte immerhin keine Bürg
schaft für dessen Gelingen bietet.

Aus diesen 3 Fällen den Schluß zu ziehen, daß 
solche Schulzeugnisse bei Studierenden der Rechte 
eine Massenerscheinung seien, wäre natürlich vor
eilig. Aber sie scheinen doch symptomatisch zu sein. 
Und wenn sich dies durch weitere Erhebungen be
stätigen sollte, so müssen Mittel und Wege gefunden 
werden, um die Hochschulen vor dem Zugang solcher 
Mittelschüler zu bewahren, die das für das akademische 
Studium Grundlegende nicht mitbringen.

Es kann nun bei uns keine Rede davon sein, 
daß nach englischem Muster die Universitäten (oder 
die Fakultäten) selbst die Reifeprüfung in  die Hand 
nehmen. Diese muß den Mittelschulen verbleiben. 
Auch daran ist nichts zu ändern, daß die Mittel
schulen das entscheidende Wort „re if“ sprechen.

Aber „re if“ ist heute ein relativer Begriff ge
worden. Wenn es ehedem so gut wie selbstverständ
lich war, daß der Abiturient das Hochschulstudium 
anstrebte und deshalb das Zeugnis der Reife das 
Gutachten in  sich schloß, daß der Abiturient eben 
das Zeug zum Studium habe, ist das heute nicht 
mehr der Fall. Der Besuch einer Mittelschule dient 
auch zahlreichen anderen Zwecken, und damit hat 
sich der Begriff der „Reife“ gewandelt. Die Reife 
wird sozusagen nur nach rückwärts hin i. S. erfolg
reichen Schulbesuchs bezeugt. Ein sprechender Beleg 
dafür sind die oben mitgeteilten Zeugnisse X  und Y. 
Ihr Inhalt verrät, daß die Lehrer die jungen Leute 
nicht für fähig zum Studium hielten, — vielleicht 
haben sie selbst persönlich ihnen dringend vom 
Studium abgeraten.

Und nun w ill es die Ironie, daß durch diese Ent
wicklung der Dinge gerade die Studierenden, die nach 
dem Sinn des Reifezeugnisses n ic h t  „re it“ im  alten 
Sinne des Wortes sind, zur Universität hingeführt wer
den. Denn alle nichtakademischen Berufe (Bankfach, 
mittlerer Beamtendienst usw.) haben freie Hand, 
inwieweit sie den Zustrom aufnehmen wollen, und 
beschränken sich deshalb bei der Fülle des Angebots 
auf die Auswahl der Beslausgerüsteten. Die Hoch
schulen allein nehmen jeden auf, der im  Besitz eines 
Reifezeugnisses ist, und ihnen „müssen“ sich sozu
sagen gerade die zuwenden, die wegen ihres gering
wertigen Reifezeugnisses keine Aussicht hatten, ander
wärts unterzukommen.

Läßt sich Wandel schaffen? Ich glaube: ja!
Zwar nicht dahin, daß den Schulen die Ueber- 

nahme der Gewähr für ein erfolgreiches akademisches 
Studium zugemutet würde, und sie allen denen das
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Reifezeugnis versagen müßten, deren Hochschul
studium sie nicht verantworten zu können glauben. 
Wohl aber so, daß die Mittelschule denjenigen, die 
sie für das Studium für geeignet hält, ein Sonder
zeugnis mitgibt, in  dem diese Meinung zum Ausdruck 
kommt. Damit dieses Sonderzeugnis nicht zur Form
sache werde, müßte darin positiv festgestellt werden, 
daß der Schüler befriedigende Auffassungsgabe, Denk
fähigkeit, Sorgfalt besonders im  Gebrauch der Mutter
sprache (m it Einschluß der Satzzeichensetzung) be
sitze und die Gabe habe, sich in  geordneter Ge
dankenführung auszudrücken. Denn das ist es, was 
w ir brauchen, nicht daß der Schulsack mehr oder 
weniger vollgepfropft ist. Dabei könnte ich m ir recht 
wohl denken, daß die Schule das Sonderzeugnis 
einem Schüler trotz ordentlicher, vielleicht guter 
Leistungen in  den einzelnen Fächern versagt, weil 
er diese nur durch gewissenhafte mechanische A n 
eignung des Gelehrten erzielt hat, und daß sie um
gekehrt anderen ihr Vertrauen schenkt, obwohl die 
Einzelnoten nicht günstig lauten, weil das rein Schul
mäßige dem Schüler nicht „lag“ . Die Hochschul
satzungen wären dann dahin abzufassen, daß der 
Besitz& eines solchen Sonderzeugnisses neben dem 
Reifezeugnis Voraussetzung für die Immatrikulation ist.

Daneben g ilt es noch zu bedenken, daß eine 
allgemeine Begabung für „einen“ geistigen Beruf 
noch keine Sonderbegabung für  ̂juristische Arbeit 
bedeutet. Ein gewisser Fingerzeig hierfür könnte 
aus der Güte der Noten in  Deutsch, Lateinisch, 
Mathematik und Geschichte entnommen werden. Es 
wäre deshalb zu erwägen, ob nicht die Einschreibung 
in  die juristische Fakultät grundsätzlich an die Vor
aussetzung geknüpft werden sollte, daß sich der 
Durchschnitt der Noten in  diesen Fächern wenigstens 
•mit einem Notenbruchteil über „genügend“ erhebt. 
Ueberspannen darf man dabei freilich den Bogen 
nicht. Wer jenen Notendurchschnitt nicht aufweist, 
kann, wenn ihn überhaupt die Mittelschule durch 
Erteilung des Sonderzeugnisses zur Hochschule ent
lassen hat, möglicherweise im  Juristischen Boden 
fassen Er wäre deshalb vorerst bedingt aufzunehmen 
und nach 2 Halbjahren einer Zwischenprüfung zu 
unterziehen, deren Ausfall über sein Verbleiben oder 
seine Ausscheidung zu entscheiden hätte. Diese 
Prüfung könnte sehr einfach gestaltet sein: man würde 
dem Studierenden zur Bearbeitung in  Klausur einen 
einfachen Rechtsfall aus einem der Fächer vorlegen, 
über die er Vorlesungen gehört hat, ihm das Gesetz 
in  die Hand geben und die in  Betracht kommenden 
Gesetzesstellen nennen. Das U rteil würde sich dann 
darauf richten, ob er die juristischen Probleme ge
funden hat, oder die Leistung nur eine laienhafte ist.

Wenn w ir heute über die Ueberfüllung der 
juristischen Fakultäten klagen, so dürfen w ir schließ
lich daran nicht Vorbeigehen, daß jetzt die Abgangs
zeugnisse der Oberrealschulen für das juristische 
Studium genügen. Das ist zu bedauern. Ich erkenne 
ohne weiteres an, daß aus den Oberrealschulen 
tüchtige Juristen hervorgegangen sind. Aber sicher 
ist, daß das juristische Studium der Oberrealschüler 
unter einem ungünstigen Stern steht. Die Vorlesungen, 
die sie ohne Lateinkenntnis hören, bleiben ihnen in  
entscheidenden Punkten unklar, nicht nur, weil sie 
die aus dem Lateinischen stammenden hergebrachten 
Kunstausdrücke nur unbestimmt erfassen, sondern 
auch, weil sie die wegen ihrer Einprägsamkeit und 
Scharfgeschliffenheit so wichtigen lateinischen Schlag- 
Worte und -Sätze überhaupt nicht verstehen. Haben

sie sich dann im Laufe einiger Semester etwas Latein 
angeeignet, so ist es zu spät. Dabei pflegt die 
Lateinergänzungsprüfung tunlichst weit hinausge
schoben zu werden. Obendrein kommt regelmäßig 
nicht sehr viel bei diesem Latinum heraus. Ich 
wenigstens habe überwiegend nur Latinumszeugnisse 
zu Gesicht bekommen, die die Prüfung als m it 
„mangelhaft“ bestanden bezeichneten. Das ist ja 
auch bei der für das Lateinische aufgewendeten, 
dem juristischen Studium abgekargten kurzen Lern
zeit kein Wunder. Das mindeste, was hier^ anzu
ordnen not täte, wäre, daß nur eine vo ll genügende 
Lateinergänzungsprüfung den Weg zur Referendar
prüfung eröffnete. Besser aber wäre es, wie in 
früherer Zeit, für das Studium der Rechte ein 
Gymnasial- (mindestens Realgymnasial-) Reifezeugnis 
zu fordern. Die Oberrealschulen weisen nun einmal 
ihrer Zielrichtung nach auf Schulung für das sog. 
„praktische Leben“ und für die naturwissenschaftlich
technischen Berufe hin.

H ie r  überall g ilt es reformierend einzugreifen 
— nicht in  der Richtung, in  der sich, sehr unglück
lich, die Pläne des preußischen Volksbildungs- 
ministeriums bewegten.

Empfiehlt sieh eine gesetzliche Regelung 
des Treuhandwesens?1)

Von Rechtsanwalt Ed. M e ye r st e in , Syndikus der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin.

Das Treuhandwesen ist bisher in  Deutschland 
noch nicht geregelt, im  Gegensatz zu anderen Ländern, 
z. B. England und jetzt Dänemark. Die Tätigkeit 
des Treuhänders ist m it der Tätigkeit,, die heute 
vielfach von Bücherrevisoren ausgeübt wird, trotz 
begrifflicher Verschiedenheiten in  manchen Be
ziehungen verwandt. Nach der Rechtsprechung, 
insbes. der Entsch. des KG. v. 20. Okt. 1922, 
1 a X. 449/22, erstreckt sich die eigentliche Treuhand
tätigkeit auf die Anlage und Verwaltung von Ver
mögen D ritter im  eigenen Namen, auf die Fürsorge 
für Gläubiger bei Sanierungen, aufPfandhalterschaften, 
Revisionen von Büchern und Bilanzen anderer 
Unternehmungen, auf Wirtschaftsberatungen und die 
Beratung in  Steuer- und Vermögensangelegenheiten. 
Das KG. umgrenzt damit die wirtschaftlichen Auf
gaben und stellt keinen juristischen Begriff auf. Dies 
erscheint im Gegensatz zu H a e m m e rle 2) auch 
nicht wünschenswert.

Für den Zweig der Wirtschaftsberatung w ird  in 
letzter Zeit häufig die Ausbildung besonders sach
kundiger Personen, sog. Wirtschaftssachverständiger

1) Das Thema des fü r 1930 abgesagten Juristentaees spricht
tron Treuhänderverhältnis. G le ichv ie l, ob damit, was be i der Form u
lierung anzunehmen ist, nur d ie m aterie llen Rechtsbeziehungen zur 
E rörterung geste llt werden sollen, werden h ie r nur d ie z. Zt. im  
Brennpunkt des Interesses stehenden fo rm ellen  Rechtsverhältnisse 
behandelt werden. (Vgl. H o lz in g e r ,  „M itt .  der Industrie- und 
Handelskammer zu B e r lin “ v. 10. A p r il  1930 S. 372; F r ie l i n g h a u s ,  
W irtschaftstreuhänder, Ztschr. f. Treuhandwesen 1930 N r. 4, 5; Rund- 
erlaß des Preuß. Handelsm inisters v. 12. A p r il  1930 — V I. 1097/11 ■ 
und die Entschließung des Hauptausschusses des Deutschen Industne- 
und Handelstages v. 24. Juni 1930). „D e r Hauptausschuß hä lt es tu r 
ein Bedürfnis der Zeit, daß fü r  die Bilanz- und Betriebsprüfung ein
besonderer Stand unabhängiger Wirtschaf ts-Sachverstä^iger gescüa
w ird . E r betrachtet es als eine w ich tige  Aufgabe der Handelskam 
in ih re r Gesamtheit, an einer solchen Entwicklung in enger Z u s a ^  - 
a rbe it m it den Spitzen verbänden der W irtscha ft und den Beru 
gungen der Treuhandgesellschaften und Bücherrevisoren » d 
m öglich, auch der kommunalen Spitzenverbande führend u g 
m itluw irken . E r  begrüßt die E rklärung, daß in  
zwischen der Reichsregierung und den L im derregie g w erden 
lungen über die künftige Lösung dieser Frage
und s te llt seine M ita rb e it dabei zur Verfügung. ̂ D as^Prasid ium ^w im  
ermächtigt, zur D urchführung dieser Verhandlungen
mission zu berufen.“ _ . , , -q t  c ¿op

2) Verhandl. des 36. Deutschen Juristentages Bd. 1 b. 63..
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(Wirtschaftsberater,Betriebssachverständiger, Betriebs
prüfer) gefordert.

Die Frage, ob eine gesetzliche Regelung des 
Treuhandwesens wünschenswert ist, wird man des
halb nicht ohne Rücksicht auf das für die Bücher
revisoren z. Zt. geltende Recht und die heute von 
den Bücherrevisoren ausgeübte Tätigkeit, auch nicht 
ohne Rücksicht auf die Schaffung besonderer W irt
schaftssachverständiger entscheiden können.

Ob die Entwicklung neuer Berufsstände oder 
die organische Fortentwicklung des Bücherrevisoren
standes zweckentsprechender ist, ist streitig, nament
lich g ilt dies für die Wirtschaftssachverständigen.

In  den letzten Jahrzehnten hat sich die W irt
schaftsstruktur grundlegend gewandelt: das Steuer
recht ist stark verästelt worden und läßt einheitliche 
und einfache Grundlinien vielfach vermissen; infolge 
der Zusammenballung großkapitalistischer Unter
nehmungen, in Verfolg der Aufnahme von Aus
ländsanleihen, im  Zusammenhang m it Sanierungen, 
Umgründungen, Fusionen und m it den Rationali
sierungsbestrebungen der letzten Zeit haben die 
buchtechnischen Aufgaben an Umfang und Bedeutung 
zugenommen, hat sich eine ganz neue Verrechnungs- 
technik herausgebildet und sich der Aufgabenkreis 
der Bücherrevisoren ständig erweitert.

Eine reinliche Scheidung der Anleiheberatungen, 
Kalkulationsprüfungen, der Aufstellungen von Pro
duktions- bzw. Absatzstatistiken durch Bücher
revisoren und der Tätigkeit der Treuhänder sowie 
der Betriebsberatung durch Wirtschaftssachverständige 
ist nicht möglich. Auch die Einführung einer Pflicht
revision der Aktiengesellschaften1) spräche gegen 
die Schaffung eines vom Bücherrevisoren- völlig 
getrennten Treuhänderstandes, da die den Pflicht
revisoren in  erster Lin ie zufallende Buch- und Bilanz
prüfung sich m it den Aufgaben der reinen Bücher
revisoren decken würde. Würde man den Pflicht
revisoren sogar, wie W a ld s c h m id t wünscht, noch 
die Aufgabe stellen, „aus dem gesamten ihnen zur 
Verfügung stehenden Zahlenmaterial aufzuweisen, 
in  welchen Abteilungen der A.-G., an welchenArtikeln 
m it Gewinn oder Verlust gearbeitet, ob zu teuer 
gekauft, produziert, zu b illig  verkauft worden ist, ob 
die Handlungsunkosten unverhältnismäßig hoch sind 
usw.“ , so wäre die Trennungswand zwischen Bücher
revisoren, Treuhändern und Wirtschaftsberatern völlig 
beseitigt. Man kann an der Tatsache nicht vorüber
gehen, daß der Bücherrevisor schon heute nicht 
mehr ein qualifizierter Buchhalter ist, der Rechen
fehler in  den Buchungen festzustellen hat, sondern 
daß er wie der Treuhänder und Wirtschaftsberater, 
um schwierigeren Aufgaben gewachsen zu sein, über 
betriebswirtschaftliche Erfahrungen, über Gewissen
haftigkeit, Verschwiegenheit, Verantwortlichkeits
gefühl, Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Gewandtheit 
der Ausdrucksweise bei schriftlicher Berichterstattung 
verfügen sollte, und man höchstens in  den einzelnen 
Gesetzen den Wirkungskreis abgrenzen kann.

Bei der Anstellung und Beeidigung von Bücher
revisoren w ird  man  ̂möglichst auf Persönlichkeiten 
Wert legen müssen, die eine besondere Qualifikation für 
den Beruf des Treuhänders und Wirtschaftsberaters 
besitzen, wie man umgekehrt von diesen buch
technische Kenntnisse verlangen sollte. Dies schließt 
nicht aus, daß man im  Einzelfalle, je nach der 
Eignung des "Anzustellenden, den einen oder anderen

i) W a ld s c h m id t ,  „B anka ich iv “  1930 S. 350.

nur auf die Bücherrevision oder nur auf die Treu
handschaft oder auf die Wirtschaftsberatung beeidigt. 
Insoweit kann man auch dem Verlangen derer 
Rechnung tragen, die für die Wirtschaftsberatung 
einen besonderen Berufsstand verlangen und W irt
schaftssachverständige m it volkswirtschaftlichen, be
triebswirtschaftlichen und juristischen Kenntnissen 
vorzugsweise anstellen wollen. Der für ein Teil
gebiet Vereidigte w ird dadurch nicht unfähig, sich 
auf dem verwandten Gebiete zu betätigen, was auch 
m it Rücksicht auf die Verwandtschaft der Funktionen 
nicht angängig ist; man nimmt ihm nur die besondere 
Glaubwürdigkeit für die Tätigkeit, die aus dem A n
stellungsgebiet herausfällt.

Von weitgehenden gesetzlichen Maßnahmen wird1 
man absehen können und in  der Hauptsache sich 
m it der formal nicht bedeutsamen Aenderung des 
§ 36 Gewerbeordnung1) begnügen dürfen. Wie die 
Bücherrevisoren erst durch die Novelle v. 30. Juni 
1900 in  dem § 36 der GewO. Aufnahme gefunden 
haben, so w ird  man jetzt unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Wirtschaft und des Gewerbes der 
Bücherrevisoren hinter dem Wort „Bücherrevisoren“ 
die Worte: „Treuhänder, Wirtschaftssachverständigen“ 
oder dgl. einfügen müssen und damit den amtlichen 
Vertretungen von Handel und Industrie2) die vor
zugsweise öffentliche Anstellung und Beeidigung; 
auch von Treuhändern und Wirtschaftsberatern über
lassen können.

Da m it der öffentlichen Anstellung in  der Haupt
sache die Hervorhebung besonders qualifizierter 
Gewerbetreibender vor anderen Gewerbetreibenden 
desselben Zweiges bezweckt w ird und ihrer Tätig
keit eine besondere Vertrauenswürdigkeit beigelegt 
werden soll, wird man es, auch unter Berücksichtigung 
der Politisierung unserer Behörden, den Selbstver
waltungskörpern der Wirtschaft überlassen müssen, 
die Interessen der Wirtschaft auch durch die richtige 
Auswahl besonders qualifizierter Bücherrevisoren wie 
bisher und künftig nach Abänderung des § 36 auch 
derTreuhänder und Wirtschaftsberater wahrzunehmen..

Selbstverständlich werden sich die amtlichen 
Vertretungen von Handel und Industrie innerhalb- 
des Deutschen Reiches über die Voraussetzungen,, 
die der Anzustellende zu erfüllen hat, sowie über 
A rt und Umfang ihrer eigenen Aufsicht verständigen, 
müssen. Wirtschaftliche Unternehmungen machen, 
vor innerstaatlichen Grenzpfählen nicht Halt. Haupt- 
und Zweigniederlassungen und die großen Konzerne 
erstrecken sich über sämtliche Länder. Bei 
der Vereinheitlichung der Bestimmungen w ird den 
amtlichen Vertretungen der Wirtschaft die von diesen 
gebildete Spitzenorganisation, der deutsche Industrie- 
und Plandelstag, obwohl er selber amtliche Befug
nisse nicht ausüben kann, gute Dienste leisten 
können. Eine M itwirkung der staatlichen Behörden 
w ird nur insoweit in  Frage kommen, als diese die 
Aufsicht über die Selbstverwaltungskörper der W irt
schaft auszuüben haben, ähnlich wie dies auf einem 
besonders wichtigen Spezialgebiet der Wirtschafts
beratung der Fall ist. Das Reichsbörsengesetz weist

!) B e i der Abänderung des § 36 GewO, könnte man auch, noch 
andere Schönheitsfehler beseitigen, so die strenge Scheidung von 
Sachverständigen, die die Beschaffenheit, Menge und richtige  Ver
packung von W aren zu begutachten haben, und von Sachverständigen, 
d ie sich über die Beschaffenheit von Bauten, über den W e rt von 
Grundstücken oder G rundstücksteilen, betriebstechnische Anlagen usw. 
zu äußern haben.

2) Vgl* § 42 des preuß. Handelskammerges. und die Bestim
mungen anderer Bundesstaaten.
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in  § 36 den Zulassungsstellen die Aufgabe zu, dafür 
zu sorgen, daß das Publikum über alle für die Be
urteilung der zu emittierenden Wertpapiere not
wendigen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
inform iert wird, daß Emissionen nicht zur Zulassung 
gelangen, durch welche erhebliche allgemeine 
Interessen geschädigt werden, oder die offenbar zu 
einer Uebervorteilung des Publikums führen. Auch 
dieses eine spezifisch wirtschaftsberatende Tätigkeit 
ausübende, in  seinen Funktionen überaus wichtige 
Gremium w ird von den amtlichen Vertretungen 
von Handel und Industrie gebildet.

Dem Einwand, daß die besondere Glaubwürdig
keit des vereidigten Treuhänders oder Wirtschafts
sachverständigen an die Grenzen des Handelskammer
bezirks gebunden ist, dessen HK. die Anstellung 
und Vereidigung vorgenommen hat, und deshalb 
eine übergeordnete, etwa staatliche Instanz die 
Vereidigung vorzunehmen hätte, braucht man 
nicht allzu großes Gewicht beizumessen. Wenn 
eine Breslauer Behörde der Aeußerung eines von 
der Industrie- und Handelskammer Frankfurt a. M. 
vereidigten Sachverständigten die formale Glaub
würdigkeit absprechen w ill, so w ird man für diesen 
Ausnahmefall um so weniger Gesetze zu machen 
haben, als die Behörde sich u. a. auch über die 
Aeußerung eines in  ihrem Bezirk ordnungsmäßig 
vereidigten Sachverständigen hinwegsetzen kann, er
forderlichenfalls aber der bayerische Richter auch 
den in  Preußen vereidigten Sachverständigen, der 
sich auf diesen Eid berufen w ill, für den konkreten 
Fall neu vereidigen kann. Grundsätzlich muß man 
davon ausgehen, daß die tatsächliche Autorität der 
großen amtlichen Handelsvertretungen oder der 
größeren Verbände kleinerer Kammern nicht an den 
Grenzen ihrer Bezirke aufhört, wie auch die Gut
achten beweisen, die einige Kammern nicht gerade 
selten, unabhängig von ihrer Bezirksgrenze, den 
Prozeßgerichten anderer Bezirke und Bundesstaaten 
erstatten. Man erspare den Selbstverwaltungskörpern 
der Wirtschaft eine nur aus formalistischen Bedenken 
geschaffene neue staatliche Landes- oder Reichs
instanz und überlasse es ihnen, in  gemeinsamen 
Beratungen die auch für die Anstellung und Beauf
sichtigung von vereidigten Treuhändern erforderlichen 
Richtlinien zu finden und sie je nach den in  der 
Praxis auftretenden Bedürfnissen zu ergänzen. Sie 
werden sich auch darüber zu verständigen haben, 
ob und in  welchem Umfange sie sich zur sach
gemäßen Ausübung der sich aus dem Anstellungs
recht ergebenden Verpflichtungen zu gemeinsamen 
Verbänden zusammenschließenwollen, um einebessere 
Auslese treffen zu können und den Vereidigten 
von vornherein eine weitere Plattform zu geben. Sie 
werden sich bezüglich derTreuhänder undWirtschafts- 
berater dahin schlüssig machen, daß, wie dies bei 
den von ihnen angestellten und vereidigten Sach
verständigen schon heute meist der Fall ist, auch 
die Treuhänder auf Widerruf angestellt werden. 
Man w ird dann auch bei ihnen wie bei den bis
herigen vereidigten Bücherrevisoren, die nicht auch 
gewerbsmäßig fremde Angelegenheiten besorgen und 
das Publikum vor Behörden, besonders vor den 
Finanzämtern, vertreten, eine Unterstellung unter 
§ 35 GewO.1), wie sie vielfach verlangt wird, entbehren

können. Für sie würde der Widerruf ausreichen, 
was um so zweckmäßiger erscheint, als Unzuver
lässigkeit nicht der einzige Grund für die Aufhebung 
des Anstellungsverhältnisses sein sollte. Auch das 
Nachlassen der körperlichen und geistigen Kräfte 
muß bei den qualifizierten Bücherrevisoren und Treu
händern Veranlassung geben, ihre Anstellung zu 
widerrufen.

Ob man auf unvereidigte Treuhänder den § 35 
GewO, w ird anwenden müssen, würde davon ab- 
hängen, ob für den Fall, daß vereidigte Treuhänder 
eingeführt werden, durch Aufklärung des Publikums 
erreicht wird, daß wichtige Treuhandfunktionen 
möglichst nur vereidigten Treuhändern übertragen 
werden.

Die Frage, ob man die Bezeichnung „Treu
händer“ durch gesetzliche Bestimmungen schützen 
sollte1), wird man nicht entscheiden können, bevor 
man sich nicht darüber schlüssig macht, ob nicht 
auch die Bezeichnungen „Bücherrevisoren“ , „Inge
nieure“ , „Baumeister“ , „A rch itekt“ usw. unter ein 
besonderes Schutzgesetz zu stellen sind. Bis dahin 
wird man sich m it den Bestimmungen der Straf
gesetze, des Wettbewerbsgesetzes usw. abfinden 
müssen, zumal man auch durch Aufklärung des 
Publikums zunächst erreichen kann, daß bei E in
führung vereidigter Treuhänder ein Unterschied 
zwischen diesen und den nicht vereidigten Persönlich
keiten gemacht wird. Besonders zu beanstanden ist, 
daß manche Gesetze, insbes. das Steuerrecht, der 
Entwicklung des Treuhandverhältnisses nicht oder 
nur ungenügend Rechnung tragen. Wenn nach 
§ 166 RAbgO. das Finanzamt den Nachweis ver
langen kann, daß dem Treuhänder das Treugut 
„n icht gehört“ , so w ird für den Regelfall bei 
Inanspruchnahme eines gewerbsmäßigen und ver
eidigten Treuhänders vermutet werden können, 
daß ein Treuhandverhältnis vorliegt. Keinesfalls 
erscheint es angängig, daß das Grunderwerb
steuergesetz und die WertzuwachssteuerV.en w irt
schaftliche Vorgänge völlig unberücksichtigt lassen 
und Auflassungen vom Treugeber an den Treu
händer oder von einem Treuhänder an einen 
anderen Treuhänder m it Steuern belasten, da im, 
wirtschaftlichen Sinn ein Umsatz bei diesen Eigen
tumsübergängen überhaupt nicht vorliegt, dies nur 
beim Wechsel des Treugebers der Fall ist. Vielleicht 
werden durch Einführung vereidigter Treuhänder 
Befürchtungen, daß das Treuhandverhältnis Steuer
umgehungen erleichtert, behoben werden. Durch 
eine zweckwidrige Besteuerungsweise dürfte man auch 
im  übrigen unzulässig in den Wettbewerb zwischen 
Treuhandgesellschaft und Treuhänder eingreifen, da 
bei dieser, die ih r Gewerbe als juristische Person 
auszuüben pflegt, die Uebergänge des Eigentums von 
einem Treuhänder auf den anderen seltener sein 
werden. W ird das Treuhandwesen durch Einführung 
der öffentlich angestellten und beeidigten Treu
händer in  neue Bahnen gelenkt, so müßten die 
leitenden Beamten der Treuhandgesellschaften eben
falls vereidigt werden.

Der vergrößerte Wirkungskreis der Treuhänder 
und eine Verpflichtung der A.-G. und gemischt
wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unterneh
mungen, ihnen E inblick in  die gesamten Unterlagen

i)  V e l auch Dr M in E rl. v. 19. Dez. 1927 betr. Bücherrevisoren, *) H a e m m e r le  w il l ,  was m it der w ir t s c fc a r a i^
Haudelsm iu isteria lb l S 450 und pr. M in E rl. v. 16. Nov. 1922 betr. unvereinbar ist, den Namen sogar nur fü r  den Treuhänder im  streng 
Treuhänder und Treuhandgesellschaften, Handelsm in istenalbl. S. 250. I juristischen Sinne zulassen.

i)  H a e m m e r le  w il l ,  was m it der w irtschaftlichen
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zu gewähren, bringt die Gefahr von Indiskretionen 
m it sich. Der Notwendigkeit der Wirtschaft, den 
Treuhändern Geschäftsgeheimnisse offenzulegen, muß 
als Korrelat ein erhöhter strafrechtlicher Schutz gegen
überstehen. Dies ist in  den Beschlüssen des Straf
rechtsausschusses des Reichstags nicht genügend 
berücksichtigt. Nach § 143 des Entw. zum StrGB. 
w ird bestraft, wer Geschäfts- und Betriebsgeheim
nisse eines Steuerpflichtigen, die ihm als Amts
träger oder amtlich zugezogenem Sachverständigen 
in  einem Steuerverfahren zugänglich geworden 
sind, unbefugt offenbart. Nach § 9 Ziff. 4 ist 
Amtsträger jeder, der bestellt ist, ein öffentliches 
Am t auszuüben. Ob hierunter auch der beeidigte 
Treuhänder fallen würde, ist zweifelhaft, da in  § 143 
Amtsträger und amtlich zugezogene Sachverständige 
gleichwertig nebeneinander gestellt sind. Wäre § 143 
auf Treuhänder nicht anwendbar, so bedürfte es 
einer Erweiterung des § 325 des Entw.; dieser w ill 
nur den bestrafen, der ohne besondere Befugnis ein 
Privatgeheimnis offenbart, das ihm bei berufsmäßiger 
Beratung, Vertretung oder Verteidigung in  Rechts
angelegenheiten kraft seines Berufes anvertraut oder 
zugänglich geworden ist.

Zu begrüßen ist in  diesem Zusammenhänge die 
Formulierung des Untreue-Begriffs in  § 348 des 
Entw., der unter Vermeidung der Kasuistik des 
geltenden Strafrechts (§ 266) bestimmt:

„W er die ihm durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein
geräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen 
oder einen anderen zu verpflichten, wissentlich mißbraucht 
und dadurch dem anderen Nachteil zufügt . . . .  w ird 
bestraft.“

Der Gesetzgeber wird, um die Entwicklung des 
Treuhandwesens zu fördern, nur wenig in  Anspruch 
genommen werden müssen und sich zunächst auf 
die einfache Abänderung des § 36 GewO, beschränken 
können. Die übrigen Anregungen mag man späterer 
Zeit Vorbehalten, insbes. auch die Frage, ob und 
inwieweit das Treuhandverhältnis materiell einheitlich 
für die verschiedenen Gesetze geregelt werden soll. 
Man w ird abwarten können, wie sich in  der kauf
männischen Praxis das Treuhandwesen nach E in
führung des öffentlich angestellten und vereidigten 
Treuhänders gestalten wird.

Juristische Rundschau.
D ie N o tV e ro rd n u n g  d e sR e ich sp rä s id e n te n  

v. 26. Juli 1930 hat im  V. Abschnitte, überschrieben 
„Verhütung unwirtschaftlicher Preisbindungen“ , der 
Regierung die Macht verliehen, Verträge oder Be
schlüsse i. S. des § 1 KartellV. v. 2. Nov. 1923 für 
nichtig zu erklären oder eine bestimmte A rt ihrer 
Durchführung zu untersagen. Sie kann ferner die 
Anwendung von Geschäftsbedingungen verbieten, 
„die jemanden in  bezug auf die A rt der Preisfest
setzung oder die Forderung von Preisen“ rechtlich 
oder wirtschaftlich beschränken. Vielleicht hätte 
man dies in  besserem Deutsch ohne die Worte „inbezug 
auf“ ausdrücken können. Aber man versteht, was 
gemeint ist. Man wartete auf den Gebrauch dieserVoll- 
machten. Am  30. Aug. 1930 ist eine AusführungsV. 
hierzu erschienen. Es werden Verträge für nichtig 
erklärt, soweit sie dem Abnehmer einer Ware für Waren 
anderer A rt oder Herkunft oder für gewerbliche 
Leistungen Verpflichtungen „ in  bezug auf die Preis
festsetzung oder dieForderungvonPreisenauferlegen“ .

Die Anwendung von Geschäftsbedingungen dieses 
Inhalts w ird untersagt. Das Ziel dieses ersten Vorstoßes 
ist klar. Es richtet sich nicht gegen die Preisbe
stimmungen der Kartelle und die Bindung ihrer 
Mitglieder sondern gegen die Fesselung der Abnehmer. 
Diese dürfen nicht in  der Entfaltung ihrer Tätigkeit 
durch die „Geschäftsbedingungen“ der Syndikate ge
knebelt werden. Zunächst erstreckt sich das Verbot 
nur auf Waren und Leistungen, die der Abnehmer 
nicht vom Syndikat erhält. Die Vorschriften für 
die Syndikatsware sind noch nicht getroffen. Dessen 
Preisbindungen wirken weiter. Man erwartet offenbar 
schon von dieser Befreiung des Handels eine Besse
rung der Preisbildung. M it der Nichtigkeit muß 
auch die in  den Abschlüssen enthaltene Verein
barung des Verbandsschiedsgerichts fallen. Auch diese 
Bestimmung wird als1 Druckmittel erscheinen. Ueber 
die durch die wirtschaftliche Not gebotene Befreiung 
des Handels dürfen nicht Schiedsgerichte, die als 
ständige Einrichtung der einen Vertragsseite bekannt 
sind, entscheiden. Die Anerkennung eines solchen 
Schiedsspruches, der den Abnehmer an den Bedin
gungen festhalten wollte, würde wohl auch „gegen die 
öffentliche Ordnung verstoßen“ (§ 1041 Abs. 1 ZPO., 
neue Fassung v. 25. Juli 1930).

Man kann nicht sagen, daß B ria n d s  P an- 
e u ro p a p la n  im  V ö lk e rb u n d  sehr warme A u f
nahme gefunden hat. Höfliche Worte und dankbare 
Verbeugungen gab es wohl. Sie gehören ja zum 
eisernen Inventar solcher Verhandlungen. Aber w irk 
liche Zustimmung und Anzeichen eines Eintretens für 
den eigensten Gedanken des französischen Außen
ministers wird man vergebens suchen. Ihm  war 
es schon nicht besonders sympathisch, daß sein 
europäischer Verband in den Völkerbund eingegliedert 
werden soll. Sein innerster Zweck wurde damit 
abgebogen. Unbehaglich mag ihm auch geworden 
sein, als die Vertreter Englands und Deutschlands 
an die noch immer fehlende Abrüstung mahnten. 
Damit wurde der wunde Punkt der ganzen Aktion 
berührt. Es ist unmöglich, ein vereinigtes Europa 
herzustellen, solange einzelne Länder von Waffen 
starren und andere waffenlos sind. Die zwei Seelen 
Frankreichs traten zutage. Die im Kriege errungene 
militärische Vorherrschaft w ill man noch nicht preis
geben. Aber andererseits fürchtet man für die w irt
schaftliche Zukunft. Man erkennt verstandesmäßig, daß 
diese den Zusammenschluß fordert. Aus jener aber 
fließt zwangsläufig die Vereinzelung. So war nicht zu 
vermeiden, daß das Projekt Briands m it allen A n t
worten der europäischen Regierungen in  eine Studien
kommission versinkt. Ob und wie es dort heraus
kommt, wußte keiner der Redner im Völkerbund zu 
sagen. Es hat auch keinen interessiert. Wohl 
aber brachte die Debatte Anregungen, die wichtige 
Folgen zeitigen können. Auch der deutsche Außen
minister stimmte dem österreichischen Bundeskanzler 
zu, der m it regionalen Verständigungen unter den 
Staaten beginnen w ill, bei denen die Schwierigkeiten 
sich am wenigsten stark zeigten. Auch der Vorschlag 
des englischen Handelsministers war ihm sympathisch, 
eine schrittweise Verständigung auf einzelnen Pro
duktionsgebieten herbeizuführen. Das ist freilich 
etwas vondem französischen Plane sehrVerschiedenes. 
Dieser wollte deduktiv Vorgehen. Das vonDeutschland 
gebilligte induktive Verfahren vom einzelnen all
mählich zum allgemeinen aufzusteigen, hat sicher 
mehr Aussicht auf Gelingen.
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Der a m e rik a n is c h e  P rä s id e n t H o o v e r hat 
eine eigene Kommission zur B e ra tu n g  ü be r d ie  
M ö g lic h k e it  der D u rc h fü h ru n g  von  G esetzen 
bestellt. Die Nachricht lautet allgemein. Man kann 
sich aber sehr wohl denken, daß hierbei an ganz 
spezielle Gesetze gedacht ist. In  erster Linie wird 
ja wohl die P ro h ib i t io n  stehen. Ihre Anhänger be
haupten zwar, daß sie ihre Wirkungen erreiche. Die 
Gegner aber können auf die zahlreichenUebertretungen 
und deren Bestrafung, noch mehr aber auf die zahl
reicheren straflosen Verfehlungen verweisen. V ie l
leicht w ird die Kommission zum Ergebnis kommen, 
daß eine Anordnung des Staates allein doch nicht 
genügt, um Gesetz zu werden. Sie muß auch im 
Rechtsbewußtsein der großen Mehrheit des Volkes 
wurzeln. Lehnt sich diese dagegen auf, so nützen 
alle Beratungen von sachkundiger Seite nichts. 
Schwierigkeiten scheinen auch die Gesetze über D e - 
m o n s tra t io n s -  und  S tre ik v e rb o te  zu machen. 
Wenn sich auch in  Amerika eine Zunahme derErwerbs
losen zeigt, so werden auch hier die Gesetze nicht in  der 
Lage sein, die Betroffenen von jeder in  die Oeffent- 
lichkeit getragenen Aeußerung fern zu halten. Hebt 
einmal der wirtschaftliche Kampf, den w ir in  Europa 
kennen gelernt haben, auch in  Amerika an, so w ird 
auch hier die Durchführung der jetzt bestehenden, 
aus dem früheren wirtschaftlichen Zustand erklär
lichen Gesetze nicht erzwungen werden können. 
Es gibt eben Fälle, bei denen das Gesetz 
weichen muß.

Der frühere französische Ministerpräsident und 
Bürgermeister von Lyon, Edouard H e r r io t ,  hat für 
seine Stadt beim Unterrichtsminister die Genehmigung 
einer P ro fe s s u r fü r  den F rie d e n  bei der Univ. 
Lyon nachgesucht. Er hat dies in  der ihm nahestehen
den Presse mitgeteilt und begründet. Aus der ganzen 
Entwicklung des Rechts ließen sich die Fortschritte 
in  der Humanität nachweisen. Wie die Rechts
wissenschaft fü r die Beseitigung der Folter gearbeitet 
habe, so werde sie es jetzt für die Abschaffung des 
Krieges tun. Der Friede sei die höchste Rechtsidee. 
Daraus soll sich dann folgerichtig die Lehre vom 
Frieden als Unterrichtsgegenstand ergeben. An dem 
ehrlichen W illen Herriots soll man nicht zweifeln. 
Er w ird uns aber die Skepsis nicht verargen dürfen, 
ob auf diesem Wege das von ihm erstrebte Ziel zu 
erreichen ist. N icht daß der Einfluß der Lehre 
unterschätzt werden sollte. Noch stärker ist der der 
Lehrer, die durch ihre Persönlichkeit auf die jungen 
Gemüter einwirken können. Dafür bedarf es aber 
keines besonderen Lehrstuhls. Man sollte auch in  
Frankreich wissen, daß man für den Frieden mehr 
durch Tun als durch Reden erzielt. Man w ird an 
die Antwort Blüchers auf die Aufforderung, dem 
nach Jena und T ils it gebildeten Bund der Tugend
ritter beizutreten, erinnert: Er habe die lugend stets 
verehrt, aber nie geritten. So mag man die Friedens
idee hochhalten. Man soll aber nicht auf ih r herum
reiten. Damit kann leicht das Gegenteil erreicht 
werden.

Die R e c h ts a n w ä lte  in  d e r S ch w e iz  haben 
es doch besser als ihre deutschen Kollegen. Am  
29. Juni konnten sie ihren Anwaltstag in  Engelberg 
abhalten. Die Zeiten sind in  Deutschland vorüber, 
in  denen man einen landschaftich schön gelegenen 
kleineren Platz als Versammlungsort wählen konnte. 
Nur die Großstädte sind noch in  der Lage, die zahl
reichen Besucher aufzunehmen. Aus dem Berichte

des Schweizer Anwaltstages mag man auch ersehen, 
daß hier nicht, jedenfalls nicht so stark wie in  Deutsch
land, die schwarze Sorge hinter der Anwaltschaft 
steht. Die Versammlung konnte ein eingehendes 
Referat von G u h l, Zürich, über „Bemerkungen zu 
Art. 77 des Bundesgesetzes über die Organisation 
der Bundesrechtspflege“ hören. Es handelt sich um 
die negativen Kompetenzkonflikte. Fälle, in  denen 
Bundesgerichte und kantonale Kassationsinstanzen 
sich für unzuständig erklären, sind sicher für die 
Rechtsuchenden peinlich. Es ist begreiflich, daß die 
Rechtsanwaltschaft sich dafür interessiert. Zugleich 
mag man aber daraus ersehen, daß schwer drückende 
Standesinteressen und daran sich knüpfende Anträge 
kaum vorhanden sind. N icht ohne einiges Vergnügen 
erfährt man von einer Diskussion über „Robe oder 
Nichtrobe“ . Schwerwiegend ist diese Standesfrage 
nicht. Jeder Prozeßpartei w ird der ehrenwerte und 
tüchtige Rechtsanwalt ohne schwarze Amtstracht 
lieber sein als sein Gegenstück in  einer solchen. 
Die Ueberfüllung des Berufs kam allerdings auch 
in  einem Anträge B lo c h , Zürich, zur Sprache. Auch 
die Schweiz weist offenbar in  ihrer Anwaltschaft 
Elemente auf, die dem Ideal nicht mehr entsprechen. 
Daher der Wunsch, in dem Zentralvorstand eine 
Zuständigkeit für Streitigkeiten unter Mitgliedern zu 
schaffen. Der Gedanke ließ sich nicht verwirklichen. 
Der Vorstand des Schweizer Anwaltsverbandes dürfte 
sich, wie auch in  Deutschland, m it der moralischen 
Macht begnügen müssen. Die Erfahrung hat uns 
hier gelehrt, daß diese unter Umständen mehr wert 
ist als eine Zwangssatzung. Der richtige Mann an 
der richtigen Stelle w ird stets durch seinen persön
lichen Einfluß die Verständigung zwischen zwei 
sich persönlich angreifenden Kollegen herbeiführenl 
können. Und diese ist besser als ein strafender 
Spruch.

Die 4. Strafkammer des Laudgerichts I I  Berlin 
hat bei einer Anklage wegen B e le id ig u n g  e ines 
frü h e re n  preuß. M in is te rs  auf Freispruch erkannt. 
Aus der Verkündung durch den Vorsitzenden glaubte 
man zu entnehmen, daß er überstimmt wurde. Aus
drücklich gesagt hat er es nicht. Es muß aber doch 
so deutlich gewesen sein, daß sich die Presse des 
Falles bemächtigte. Je nach der Parteirichtung wird 
nun der Vorsitzende gelobt oder getadelt. Die, 
welche sich über den Freispruch freuen, verwerfen 
die in  der Begründung liegende Mißbilligung des 
Urteils durch den Vorsitzenden. Wer das U rte il für 
falsch erklärt, freut sich, daß ein „Zipfel des Geheim
nisses“ gelüftet wurde. Wäre nicht der politische 
Beigeschmack, so hätte man die Verschiedenheiten 
dieser Auffassungen wohl nicht angetroffen. Die 
Tageszeitungen hätten sich überhaupt kaum für den 
Fall interessiert. Das besagt aber, daß man das 
politische Moment abstreifen muß. Es bleibt ledig
lich die Frage zurück, ob man von dem Richter 
verlangen muß, das Beratungsgeheimnis absolut, so 
absolut zu wahren, daß auch niemand vermuten kann, 
wie das Urteil zustande kam. Vielleicht überschätzt 
man bei uns die Bedeutung der geheimen Beratung. 
Es gibt Länder, in  denen diese öffentlich ist. 
Die Richter stehen auch hier unter der Kontrolle 
der Zuhörer. Nun gibt es in  Deutschland zweifellos 
Richter, die m it strikter Konsequenz das Beratungs
geheimnis hüten. Sie verraten m it keiner Miene und 
m it keinem Wort, daß sie das Urteil für falsch halten 
und bei der Abstimmung unterlegen sind. Es gibt
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aber zahlreiche temperamentvolle Richter, in  denen 
der Kampf um den nach ihrer Meinung unrichtigen 
Spruch nachwirkt. Es geht gegen ihre Natur, dies 
ganz zu unterdrücken. So muß dann auch die A rt 
ihrer Urteilsverkündung menschlich gewürdigt werden. 
Das w ird jeder begreifen, der in  einer Sache von 
Wichtigkeit die Empfindung eines nach seiner Ansicht 
das Recht verletzenden Urteils, bei dem er unterlag, 
m it sich herumträgt. W ir verlangen vom Richter 
heute, daß er nicht nur Jurist, sondern auch Mensch 
ist, vielleicht in  erster Linie Mensch. Er ist wert
voller als der, der kalt und fremd den Tatsachen 
gegenübersteht und nur die rein logischen Konse
quenzen auch in formeller Hinsicht zieht. Dieser 
fügt sich dann auch kühl in  das gegen seine Stimme 
erfolgte Urteil, weil dieses infolge des Majoritäts
prinzips als recht gilt. Der andere Richter, der 
m it seinem Herzen bei der Sache ist, der sie. m it
lebt und bei dem sie ein starkes Rechtsempfinden 
auslöst, w ird ein besseres Unterpfand für die richtige 
Rechtsfindung sein als jener. Ihm w ird man dann 
aber auch den Ausdruck seines Empfindens gegen
über einem falschen Urteil, das er verkünden muß, 
nicht verübeln dürfen.

Ein trauriger Fall von K in d e s m iß h a n d lu n g  
hat in  Berlin zu einem Strafverfahren gegen die Mutter 
des armen Wesens geführt. Der Staatsanwalt hatte 
6 Monate Gefängnis beantragt. Das Gericht erkannte 
auf 3 Monate. So schmerzlich solche Fälle berühren, 
so wäre darin doch nichts Außergewöhnliches zu 
sehen, das zu einer Bemerkung Anlaß gäbe. Merk
würdig aber ist der in  die Rede des Staatsanwalts 
eingeflochtene Appell an die Presse. Er fordert sie 
auf, anknüpfend an diesen Fall der Mißhandlung, im 
Interesse der Kinder tätig zu werden. „Sagen Sie 
der Bürgerschaft, daß sie den Mut aufbringen solle, 
Anzeige zu machen, damit w ir streng, auf das aller
strengste bestrafen können. W irklich, Sie erweisen 
damit vielen Kindern einen Dienst der Barmherzig
keit.“  Wie stark muß der Eindruck der Verhandlung 
und der Anblick des mißhandelten Kindes gewesen 
sein, wenn der Vertreter der Anklage den Rahmen 
seiner Aufgabe sprengt und durch die Presse die 
Hilfe der Bevölkerung anruft. Man sieht zugleich 
auch, daß immer mehr auch seitens der Gerichte 
und der Staatsanwaltschaft die W ichtigkeit der Presse
berichte verstanden und ihre Wirkung auf die Be
völkerung erkannt wird. Wie verhält sich nun die 
Presse hierzu? M ir liegt eine Bemerkung einer großen 
Berliner Zeitung gegenüber diesen warmen Worten 
des Staatsanwalts vor. D ort w ird gefragt, was denn 
die Presse appellieren soll, wenn der Staatsanwalt 
solche Anträge stelle und das Gericht solche Urteile 
fälle. „D ient  ̂ damit die Staatsanwaltschaft, dient 
damit das Gericht den Interessen jener Kinder, die, 
wie Sie soeben packend gesprochen haben, täglich 
in  Folterkammern ihr Martyrium erleben?“ Hier liegt 
ein vollständiges Mißverstehen des Berichterstatters 
vor. Sollte die Staatsanwaltschaft Freisprechung be
antragen oder nur eine Geldstrafe oder eine höhere 
Strafe? N icht das Urteil, nicht der Strafantrag war 
zu kritisieren. Den Fall selbst rief ja nur der Staats
anwalt zur H ilfe  auf. Es ist zu hoffen, daß diese A rt 
der Aufnahme des staatsanwaltschaftlichen Appells 
vereinzelt ist. Die Presse würde sonst wieder ein gutes 
Stück des Terrains, das sie erorbert hat, verlieren.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg , Mannheim.

Ph.ot. G. T i l lm a n n - M a t t e r ,  Mannheim .

Hier finden — ausnahmsweise — die Leser ein 
Bild, das Bildnis von M ax H a c h e n b u rg , des 
Mannes, der ununterbrochen seit 18 Jahren in  jedem 
Hefte der DJZ. die „J u r is t is c h e R u n d s c h a u “ ab
gefaßt hat und — ein sehnliches Hoffen — noch lange 
Z e it. abfassen wird. Unzählige Male ist m ir gesagt 
worden, daß, unbeschadet der persönlichen Ansicht 
des Einzelnen, jedes Stück der Rundschau immer 
hochinteressant, immer objektiv, immer von hoher 
Warte aus abgefaßt sei. Seit 18 Jahren habe 
ich die Freude, in  ungetrübter, herzlicher Verbindung 
m it M ax H a c h e n b u rg  zu stehen. Es drängt mich 
daher, im  Anschlüsse an die Adresse sämtlicher M it
herausgeber der DJZ. ausALer Feder keines Geringeren 
als W ilh e lm  K a h l und an die Worte von JR. 
Dr. PTnner dem Jubilar auch meinerseits zu danken 
für all das, was er der DJZ. und ihren Lesern aus dem 
unerschöpflichen Born seiner Erfahrung und Gelehr
samkeit zu allen Fragen der Zeit gegeben hat.

Dr. O tto  L ie b m a n n , Berlin.

V e r m i s c h t e s .
M ax Hachenburg. H a c h e n b u rg ,  der am 1. Okt. 

das 70. Lebensjahr vollendet, hat es seinen Verehrern 
leicht gemacht, dem, was er gewollt, was er geschaffen, 
was er erreicht hat, nachzugehen. E r hat im  Jahre 1929 
unter dem T ite l „Lebenserinnerungen eines Rechtsanwalts“ 
die Geschichte seines Lebens und Strebens allen denen, 
die ihn gern haben, geschenkt1). Welch beneidenswert 
reiches Leben vo ll Mühe und Arbeit, aber auch gesegnet 
an Erfolgen, die ihn innerlich befriedigen mußten, entrollt 
sich da! Seine wissenschaftliche Tätigkeit begann nach 
kleineren Arbeiten m it den Vorträgen zum BGB. Dann 
erschien der Kommentar zum HGB. D ü r in g e r - H a c h e n -

*) Neue Brücke V erlag  G. m. b. H., Düsseldorf.
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b ü r g ,  eine Vermählung von Lehrbuch und Kommentar, 
in  den ersten beiden Auflagen ein Torso, dem insbesondere 
das Aktienrecht fehlt, jetzt in  der 3. Auflage, die dem über
lebenden Begründer Hachenburg von dem Stab seiner 
Mitarbeiter gewidmet ist, sich der Vollendung nahend, ein 
Kunstwerk, das sich aus der Entwicklung des Handels
rechts nicht fortdenken läßt. Dem schloß sich der 
Kommentar zum GmbHGes., den S ta u b  begründet hatte, 
an, der jetzt nach mehreren Auflagen als ein auch inhaltlich 
neues Buch „Hachenburg, Kommentar zum GmbHGes.“ 
heißt. Unzählbar sind daneben die kleineren Aufsätze, 
Besprechungen, Kritiken usw. in allen juristischen Zeit
schriften; ferner seine Arbeiten in Kommissionen, insbe
sondere in  denen zur Vorbereitung der Aktienreform und 
in der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages.

Neben dieser wissenschaftlichen Tätigkeit, die es be
gre iflich erscheinen läßt, daß Hachenburg ursprünglich sich 
ganz dem Beruf des akademischen Lehrers widmen wollte, 
steht die Ausübung des Anwaltsberufes. Seit dem 15. Sept. 
1885 ist er als Anwalt beim LG. Mannheim eingetragen; 
man kann aber sagen, daß er als simultan zugelassen gelten 
muß für alle Handelssachen im ganzen Deutschen Reich. 
W o irgendwie eine schwierige Frage des Handelsrechts 
auftaucht, w ird man m it ziemlicher Sicherheit Hachenburg 
als Parteiberater, Parteivertreter, Gutachter oder Schieds
richter finden. E r ist sozusagen die obere Instanz, an die 
sich Parteien und Anwälte wenden. Seit langer Zeit hat 
er sich auch den gemeinsamen Standesinteressen und den 
Interessen der Gesamtheit gewidmet, ersteres als V o r
sitzender des Mannheimer Anwaltvereins, M itglied der 
Kammer, als Vorstandsmitglied, dann stellvertretender V o r
sitzender des Deutschen Anwaltvereins, letzteres als M itglied 
des vorläufigen Reichs Wirtschaftsrates; in  allen diesen Stellen 
nicht etwa nur formal, sondern m it der ganzen Kraft 
seiner Persönlichkeit und seines W illens tätig.

Höchst interessant ist auch seine juristisch-feuille- 
tonistische Tätigkeit. Den Lesern der Deutschen Juristen- 
Zeitung, auf deren T ite l H a c h e n b u rg s  Name als einer 
der Mitherausgeber erscheint, braucht diese nicht näher 
dargelegt zu werden. Seit dem 1. A p ril 1912 hat er die 
Leitung der „Juristischen Rundschau“ der DJZ., die zuerst 
S ta u b , dann S tra n z  und M agnus bearbeitet haben, über
nommen. Seit diesem Zeitpunkt hat er zweimal im  Monat 
der Weltgeschichte an den Puls gefühlt. E r hat den Begriff 
des „Juristischen“ weit gefaßt, er umfaßt für ihn alles, was 
für die Juristenwelt und die Gesamtheit Interesse hat. Seine 
Ausführungen sind, mag man m it ihnen im  einzelnen überein- 
stimmen oder nicht, stets anregend; nicht, wie es bei solchen 
Rundschauen üblich, in leichter Causerie, wie sie z. B. selbst 
Staub liebte, sondern im  bewußten Gegensatz hierzu tief 
durchdacht und gedankenschwer in der klaren Und 
logischen Darstellungsweise, die er für sich ausgebildet hatte. 
Wenn einmal ein wissenschaftlicher Steckbrief gegen ihn 
erlassen würde, So müßte es heißen: „Besondere Kenn
zeichen: Stil der kurzen Sätze, oder, wie er es genannt hat, 
Lapidarstil.“  Ich habe einmal versucht, als er m ir ein 
von ihm verfaßtes Protokoll einer unserer Aktienreform- 
Sitzungen übersandte, durch Zwischenworte und In ter
punktionen einen größeren Zusammenhang herzustellen. 
Ich werde es nie wieder tun; ich habe eine sehr höfliche, 
aber sehr energische Antwort erhalten: es klang wie bei 
Luther: „Das W ort sie sollen lassen stah’n “ und, wie ich 
mich überzeugt habe, durchaus m it Recht! Ich kann nicht 
meine Ansicht zur Geltung bringen, wenn m ir das Gesicht, 
der Gang, die Sprache eines andern nicht gefallen; sie 
sind untrennbare Teile seines Selbst, und so ist es auch 
der Stil. Seiner rein auf klare Logik eingestellten Arbeits
methode entspricht es, wenn er Satz für Satz nacheinander 
die einzelnen Gedanken aufmarschieren läßt, unter sich 
nicht besonders verbunden, wirkend durch die rein logische 
Anordnung. H ier heißt es m it Recht: „le  style c’est 
l ’homme“ , und wenn man den Menschen schätzt und liebt, 
so muß man auch seinen Stil, den er sich aus seinem 
Wesen heraus geschaffen hat und in  dem er die reine 
Sachlichkeit unserer jüngsten Zeit vorausahnte, gelten lassen.

A lle diese Tätigkeiten, von denen jede an sich Zeit 
und Arbeitskraft eines normalen Menschen vo ll in  A n

spruch nehmen würde, zeigen Hachenburg als großen 
Theoretiker und gediegenen Praktiker; als solcher steht 
er in  erster Reihe, neidlos anerkannt von seinen Mitstrebenden. 
Aber, wie er selbst in seiner Lebensgeschichte hervorhebt, 
das Beste, was ihn allen, die ihn kennen, nahe bringt, ist 
nicht, was er uns wissenschaftlich oder was er der Praxis 
gibt, sondern das, was er is t: ein prachtvoller Mensch, 
dem nichts Menschliches fremd ist, der sich auch im  Beruf 
das warm fühlende Herz bewahrt hat, ein „pater familias“ 
im  gemütvollsten Sinne, ein treuer Freund derer, denen 
er nahe steht. Was ihn aber uns Anwälten am nächsten 
bringt, ist seine berufliche Auffassung vom Wesen des 
Anwalts. Der Mann, der gesagt hat: „Köstlicher als der 
Ruf des scharfsinnigen Juristen und des glänzenden Plaideurs 
ist das unbegrenzte Vertrauen der schütz-und ratsuchenden 
Menschen“ , der trotz seiner ungeheuren wissenschaftlichen 
und beruflichen Arbeitslast stets m it der ganzen Kraft 
seiner Persönlichkeit fü r die allgemeinen Interessen der 
Anwaltschaft eingetreten ist, ist ein idealer Vertreter seines 
Standes, ein V orb ild  für alle die, die sich der schweren 
Aufgabe widmen, die Menschen zu beraten.

A lle die, die die Freude haben, m it ihm  gemeinsam 
irgendwie tätig zu sein, können nur den Wunsch aus
sprechen, daß er in  ungebrochener K raft noch lange als 
Leuchte der Wissenschaft, als V orb ild  fü r seine Standes
genossen wirken möge!

Justizrat Dr. h. c. A lb e r t  P in n e r ,  Berlin.

Zur Reform des juristischen Studiums inPreuOen.
Auf S. 992 der DJZ. ist auf Grund einer tatsächlich ge
fallenen Aeußerung die Befürchtung geäußert worden, das 
preuß. Unterrichtsministerium könnte die Durchführung 
seines Reformplans durch die Errichtung vonStrafprofessuren 
und Herausdrängung nichtgefügiger Dozenten aus der 
Prüfungskommission erzwingen1).

Daß die geäußerte Befürchtung vielleicht nicht ganz 
unbegründet ist, dürfte aus der Gegenüberstellung folgender 
Tatsachen hervorgehen:

Bisher wurden entsprechend der Vorschrift der preuß. 
Prüfungsordnung die Mitglieder der Aemter für die erste 
juristische Prüfung auf 3 Jahre berufen.

Neuerdings sind aber die Mitglieder „unter dem V or
behalt des jederzeitigen W iderrufs“ berufen worden.

Herbstlehrgang der Deutschen Vereinigung für 
staatswissenschaftliche Fortbildung. Aus allen deut
schen Gauen, auch aus Oesterreich hatten sich höhere 
Beamte zum diesjährigen Herbstlehrgang der Deutschen 
Vereinigung f. staatswissenschaftliche Fortbildung, der in  
B ad  P y rm o n t v. 24. Aug. bis 12. Sept. abgehalten wurde, 
eingefunden. Man zählte weit über 400 Teilnehmer. Justiz 
und Verwaltung, Reichspost und Reichsbahn hatten ih r 
Kontingent gestellt. Das T h e m a : „ K a p it a l  u n d K a p i-  
ta l is m u s “ brachte es m it sich, daß nicht nur namhafte 
Vertreter der Wissenschaft, sondern auch Männer der Praxis 
und Wirtschaft zu W orte kamen. Nachdem sich die E r
öffnung des Lehrgangs am 24. Aug. in  den üblichen Formen 
vollzogen hatte, hielt Staatspräsident a. D. D r. D r. H e llp  ach 
einen einleitenden Vortrag über den „ S t i l  des L e b e n s  
im  Z e ita l te r  des K a p ita l is m u s “ . Nach einer E in
führung in  den Lehrgang durch den Studienleiter Prof. 
Dr. H a rm s  behandelten Prof. Dr. S o m b a rt, Dr. S a lin ,  
Dr. Z a itz e w  und Dr. S c h u m p e te r das K a p ita l im  
W ir ts c h a fts s y s te m  des K a p ita l is m u s ,  Prof. Dr. 
L e d e re r ,  Dr. P r io n ,  Dr. R ö p k e , Staatssekretär i. e. R., 
Prof. Dr. P o p itz  und Bankier Dr. K e m p n e r die K a p it a l
b i ld u n g ,  Prof. Dr. P r io n ,  Dr. P a ly i,  Dr. S a lin ,  
G e o rg  B e rn h a rd ,  Präsident Dr. W age m an n , Bankier 
Dr. A r n h o ld  und Dr. S o m a ry  den K a p ita lm a rk t ,  
Prof. Dr. S a lz , Dr. F r i t z  S c h m id t, Dr. J u l iu s  H ir s c h ,  
Dr. V e rs h o fe n  und Staatssekretär i. e. R., Prof. Dr. P o p itz  
die K a p ita lv e rw e n d u n g ,  Prof. Dr. v o n  B e c k e ra th , 
Dr. G e ld m a c h e r, Dr. W a lb  und das Vorstandsmitglied 
der deutschen Revisions- und Treuhand-A.-G. Susat den

1) V g l. auch G e r la n d  und F e is e n b e r g e r  in  der N r .38 der 
JW . v. 20. Sept. S. 2838 und 2841.
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K a p ita lv e rs c h le iß  und die K a p ita lz e rs tö ru n g ,  Prof. 
D r. W e b e r und C lem en s  L a m m e rs  die K a p i t a l 
p o l i t ik  und U m b ild u n g  des k a p ita l is t is c h e n  W i r t 
s c h a fts s y s te m s , Leider mußten die übrigen zum letzten 
Fragenkomplex vorgesehenen Vorlesungen sowie die der 
Reichsminister S c h ie le  und Dr. h. c. S te g e rw a ld  wegen 
der Reichstagswahlen ausfallen. Dafür sprang Staatssekretär 
Dr. S c h a ffe r  m it einem fesselnden Vortrag über „ G le ic h 
g e w ic h ts s tö ru n g e n  des K a p ita l is m u s “ ein. Außer 
diesen 32 Vorlesungen hielten noch Vorträge: Prof. Dr. 
deM an über „KapitalismusundSozialismus“ , Reichsmin. a.D. 
Dr. H i l f e r d in g  über „Finanzkapital und weltpolitische 
Expansion“ und GeneralLandschaftsdir. Dr. v o n  H ip p e l 
über „Wirtschaftsaufbau des deutschen Ostens als Kapital
problem“ . An drei Tagen fanden Besichtigungen von großen 
industriellen Anlagen, Anstalten und Behörden in  Hannover, 
Hildesheim und Bielefeld statt. Eine vorzügliche V or
bereitung dafür bot der Vortrag des 1. Syndikus der In 
dustrie- und Handelskammer Hannover D r. F in k e n  w i r  th  
über den „Wirtschaftsraum Niedersachsen.“

Wenn auch in  den ersten Vorlesungen noch historische 
Betrachtungen und die Theorie im  Vordergründe standen 
—  so prägte fast jeder Dozent einen neuen Begriff des 
„Kapitals“ — , so führten andere Vorträge sofort in  medias 
res, beleuchteten die markanten Erscheinungen und v ie l
fältigen Probleme des modernen Kapitalismus, des unsere 
W elt beherrschenden Wirtschaftssystems. Hochinteressante 
Aufschlüsse gaben insbes. die Ausführungen über die Selbst
finanzierung der Unternehmungen, die Organisation des 
deutschen Kapitalmarkts, den internationalen Kapitalmarkt, 
über Kapitalflucht, Kapitalverbrauch und Kapitalfehlleitungen, 
über die Aufgaben der deutschen Kapitalpolitik unter dem 
Young-Plan und im  schwerbedrängten deutschen Osten. 
Die vielfache Einwirkung des Staates auf die Wirtschaft, 
die Beziehungen zwischen öffentlicher und privater W ir t
schaft wurden dabei eingehend erörtert. Auch fehlte es 
nicht an einigen, allerdings vorsichtigen Ausblicken auf 
die künftige Entwicklung des heutigen Wirtschaftssystems.

Für die im  Lehrgänge gebotene Gelegenheit zur W eiter
und Fortbildung, wovon die Hörer fleißig Gebrauch machten, 
gebührt auch diesmal der Vereinigung der aufrichtige 
Dank der höheren Beamtenschaft. Damit den sauren Wochen 
auch das frohe Fest nicht fehle, vereinigten sich die T e il
nehmer m it ihren Damen zu einem von Ministerialrat 
G r ie s m e y e r geleiteten, wohlgelungenen geselligen Abend. 
Auch sonst fanden sich die Landsmannschaften und Beamten 
der gleichen Verwaltung zusammen. Alte Freundschaften 
wurden erneuert, neue geschlossen. Man erfuhr von der 
Arbeit des anderen und teilte seine eigenen Erfahrungen 
mit. So entwickelte sich von selbst ein befruchtender 
Gedankenaustausch, ergab sich E inblick und Verständnis für 
die Aufgaben anderer Verwaltungen, eine gewisse Solidarität, 
ja Kameradschaft unter den Kursteilnehmern, die doch so 
verschiedenen Behörden angehörten —  eine erfreuliche 
Nebenwirkung solcher Veranstaltungen, die nicht hoch 
genug angeschlagen werden kann.

Da auch die K ur- und Stadtverwaltung alles aufgeboten 
hatten, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie 
pröglich zu machen, werden wohl alle Teilnehmer des 
Herbstlehrganges 1930 der Deutschen Vereinigung für 
staatswissenschaftliche Fortbildung befriedigt geschieden 
sein, so mancher sicher m it dem Vorsatz, zum nächsten 
Kurse wiederzukommen. G ilt es doch nicht Schulbank 
und Schulmeisterei, sondern Arbeit für den Beruf und 
Gewinn fü r das Leben: Non scholae, sed vitae discimus!

Ministerialrat S ee l, Berlin.

Der Bund Deutscher Justizam tm änner veranstaltete
v. 5 . -7 .  Sept. einen Rechtspflegertag ln Danzig. Eine 
Beratung des Vorstandes, an die sich ein Presseempfang 
anschloß, leitete die Tagung ein. Am Vorabend wurden 
die Teilnehmer und Ehrengäste vom Senat der Stadt Danzig 
festlich begrüßt. Senator D r. W ie r c z in s k i- K e is e r  wies 
auf den schweren Kampf hin, der um die Erhaltung des 
Deutschtums in  Danzig geführt werde. E r gab der Freude 
des Senats über den Beweis der Zusammengehörigkeit

durch das Erscheinen der deutschen Rechtspfleger in Danzig 
Ausdruck. Der Bundesvorsitzende, Justizbezirksrevisor 
S c h le g e l,  dankte für den glänzenden Empfang. Der Bund 
habe es fü r seine Ehrenpflicht gehalten, durch die A b
haltung des Rechtspflegertages in  Danzig die Verbundenheit 
mitdemdeutschenDanzigzu bekunden und so dasDeutschtum 
in  Danzig fördern zu helfen. —  An der Sitzung am 6. Sept. 
nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, u. a. für den Senat der 
Stadt Danzig und dessen Justizabt. Obergerichtsrat Dr. 
K e t t l i t z ,  für den Reichsjustizminister MinRat Dr. Jon as , 
für den preuß. Justizminister MinRat W i l le r s ,  die Gerichts
präsidenten Dr. C ru s e n  u n d K ir c h n e r ,  Danzig, OLGPräs. 
E h rh a rd t,  Marienwerder, für den OLGPräs. Dr. H olt- 
höfer, Königsberg, OLGRat B o g u n  u. v. a., auch Parlamen
tarier. Auch derDeutsche Beamtenbund, derDeutsche Richter
bund, der Deutsche Notarverein, der Deutsche Anwaltsverein, 
der Bund der Justizbeamten Preußens, der Bund Deutscher 
Obergerichtsvollzieher u. a. Organisationen waren vertreten. 
M it besonderer Freude wurde W irk l. Amtsrat J u n g w ir th  
begrüßt, der Vors, der Reichsgewerkschaft der Justizbeamten 
Oesterreichs, die m it dem Bund in  einer Arbeitsgemein
schaft steht. Von Exz. Dr. S c h if fe r  war ein m it lebhaftem 
Beifall aufgenommenes Begrüßungsschreiben eingegangen, 
das die Anerkennung enthielt, daß der Bund in  eiserner 
Selbstbeherrschung stets, so auch in  seinen „Vorschlägen 
zur Verbesserung der Rechtspflege“ seine Standesinteressen 
dem Allgemeininteresse untergeordnet habe. Weitere Zu
schriften lagen vor von den Justizverwaltungen fast aller 
deutschen Länder und den meisten Fraktionen des Reichstags 
und des Preußischen Landtags. In  den Aussprachen kam das 
Interesse der Gäste und der Behörden und Organisationen 
an den Bestrebungen des Bundes zum Ausdruck, dessen 
Mitarbeit an der Förderung der Justizreform allgemein begrüßt 
wurde. M it vaterländischem Empfinden wies Amtsrat 
Jungwirth auf das unzerreißbare Band der geistigen und 
kulturellen Einheit aller Deutschen hin, deren heißersehntes 
Ziel der Zusammenschluß in  einem großen einigenDeutschland 
sei. —  Der Geschäftsführer des Bundes, Oberamtsanwalt 
S a rkam m , erstattete den Geschäftsbericht, in  dem die 
Erörterung der Rechtspflegerfrage und die Reformdenk
schrift des Bundes im Vordergründe standen. In  zwei 
Entschließungen wurde zu der Angleichung der Rechts
pflegereinrichtung in  den einzelnen Ländern sowie zu den 
Angriffen auf das Berufsbeamtentum Stellung genommen. 
—  Am 7. Sept. fand eine öffentliche Kundgebung statt. 
Nach einer Begrüßung durch den Vizepräsidenten des Volks
tages behandelte der Bundesvors. das Thema: „G ro ß e  
J u s t iz re fo rm  un d  R e c h ts p f le g e r tu m “ . Er legte die 
Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Problems 
einer Großen Justizreform und der Rechtspflegereinrichtung 
dar. Zweck und Ziel der letzteren sei die Befreiung des 
Richters von allen Geschäften, für die nach ihrer A rt und 
Bedeutung der Richter entbehrlich sei. Nur so sei es 
möglich, einen hervorragend vorgebildeten und ausgebildeten 
Richterstand von höchster Leistungsfähigkeit zu schaffen, 
der eine Voraussetzung fü r das Hauptziel der Reform sei, 
das in  der Verbesserung der Rechtspflege bestehe. Der 
Richtergehilfe sei als Einrichtung zur Entlastung des Richters 
abzulehnen, da er praktisch auf eine Zweiteilung der Richter
laufbahn hinauslaufe. Bei voller Ausnutzung der Ueber- 
tragungsmöglichkeiten genüge der Rechtspfleger zur Sicher
stellung des erstrebten Erfolges. Die Verknüpfung zwischen 
der Großen Justizreform und dem Rechtspflegertum sei so 
stark, daß jeder Versuch, das Reformproblem zu lösen, eine 
Auseinandersetzung m it dem Rechtspflegertum bedinge. 
Ohne die Einbeziehung der Rechtspflegereinrichtung werde 
die Reform überhaupt nicht möglich sein. Aber auch der 
Rechtspfleger solle nicht ein Richter 2. Klasse sein. Richter 
werde der bisherige Urkundsbeamte durch die Umwandlung 
in den Rechtspfleger auf dem Wege der Reform ebenso
wenig, wie er es infolge der früheren Uebertragung von 
ehemaligen Richtergeschäften, wie z. B. des Kostenfest
setzungsverfahrens und des Vollstreckungsbefehls geworden 
sei. Die Oeffentlichkeit verlange die baldige Lösung des 
Problems der Großen Justizreform, zu deren Vorbereitung 
ein Ausschuß dienen solle, wie er vom Reichstag gefordert 
worden sei. Die Rechtspfleger wollen in  diesem Ausschuß
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nach besten Kräften dazu beitragen, um das große Problem 
zu lösen, wie es den Interessen des Volksganzen ent
spricht. Eine Festtafel m it Ball sowie ein Bierabend, zu dem 
Präs. Dr. C ru se n  geladen hatte, beschlossen die Tagung.

Der II. Deutsche R ichtertag  in der Tschecho- 
Slowakei, der v. 5.— 7. Sept. in  K a r ls b a d  abgehalten 
wurde, ist ein glänzender Beweis fü r das geistige und 
wissenschaftliche Streben der sudetendeutschen Richter, von 
denen eine Zeitung schrieb, sie seien doppelte Stiefkinder 
der Staatsverwaltung: als Richter und als Deutsche. Trotz 
aller wirtschaftlichen Not berieten die Richter loyal und 
eifrig nicht nur über engere Standesfragen, sondern auch 
über Probleme, die im  Interesse der staatlichen und be
sonders der Justizverwaltung gelöst werden müssen. Nicht 
m it Unrecht konnte der Vertreter des Deutschen Juristen
tags in der Tschechoslowakei, Abg. Prof. Dr. K a fk a , 
Prag, die Postulate der Richterschaft als Postulate eines 
Existenzminimums der Justiz bezeichnen. Die Karlsbader 
Tagung, die von der „Vereinigung der deutschen Richter 
und Staatsanwälte in  der Tschechoslowakei“ veranstaltet 
war und die Obergerichtsrat Dr. F u h rm a n n , Eger, leitete, 
war sehr zahlreich besucht. Die vielen reichsdeutschen 
und österreichischen Teilnehmer bewiesen die unzerreißbare 
kulturelle Verbindung zwischen dem Gesamtdeutschtum, das 
auch am schweren Ringen des sudetendeutschen Richtertums 
Anteil nimmt. Das tschechoslowakische Justizministerium 
hatte einen stillen Beobachter entsandt. „D e m o k ra t ie  
un d  R ic h te r “ , „J u s t iz  un d  P re sse “ und „ J u s t iz 
re fo r m “ waren die Themen, die das Interesse der ge
samten Oeffentlichkeit an der Tagung begreiflich erscheinen 
lassen. Der Referent zum 1. Thema, Prof., OLGR. Dr. 
S w o b o d a , Graz, sieht im  Richter einen Vorkämpfer der 
demokratischen Idee. Im  Schutze der demokratischen 
Gleichheit vor dem Gesetz liegt die kulturelle Mission des 
Richtertums der Neuzeit. Die Justizkrise ist nur ein Teil 
der großen Kulturkrise. Das Vertrauen ins Recht ist unter
graben worden durch die Infla tion des Rechts, die Zer
faserung des Rechts und die Zernagung seiner großen 
Grundgedanken: der Gerechtigkeit, der durch den Zweck 
der Gesellschaft beschränkten Freiheit des einzelnen und 
der Gleichheit vor dem Gesetz. Gegensätze des Richters 
zu den modernen Geistesströmungen erwachsen nicht aus 
dem Wesen der Demokratie, sondern aus deren Entartungen. 
Die Richter sind die wahren Diener des Volksstaates. In  
diesem Sinne bewegen sich auch die Leitsätze, in denen 
auch eine vö llig  freie Rechtsfindung für das Strafrecht wie 
das Z ivilrecht abgelehnt wird, da sie im  Widerspruch m it 
den Zielen der Demokratie stünde. —  Oberministerial- 
kommissar, Prof. Dr. W o h r is e k , Prag, bemühte sich in 
seinem Referate „Justiz und Presse“ , eine Konkordanz 
zwischen den Auffassungen des Richtertums und des 
Journalismus bez. der Funktionen und Beziehungen zwischen 
beiden herzustellen. E r betonte die Notwendigkeit einer 
intensiven und loyalen Zusammenarbeit, verlangte die 
Schaffung von Justizpressestellen nach deutschem V orb ild 
und untersuchte die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten 
zwischen Justiz und Presse. In  den Leitsätzen heißt es 
u. a.: D ie Presse hat die Funktion einer K ritike rin  der 
öffentlichen Angelegenheiten; aus diesem Wesen ergeben 
sich für eine gewissenhafte Presse Recht und Pflicht, als 
W ahrerin öffentlicher Interessen aufzutreten. Die öffent
liche Funktion der Presse müßte durch die Gesetzgebung 
gewährleistet werden. Die deutsche Richterschaft verlangt 
von der Presse den Schutz der richterlichen Persönlichkeit, 
sie empfiehlt ihren Angehörigen auch persönlichen Kontakt 
m it der Presse und eifrige Zeitungslektüre; denn diese 
bedeutet Selbstkontrolle der Richter und Staatsanwälte und 
Kennenlernen der W irkung ihrer richterlichen Tätigkeit 
auf die Oeffentlichkeit. An die Presse w ird  eine Reihe 
aktueller Forderungen gestellt. —  Das Referat des Rates 
des Obersten Gerichts S te h r, Brünn, über die „J u s t iz -  
re f 'o rm “ wies die Wege, die ohne „große Justizref .rm 
zur Beseitigung der Justizkrise gegangen werden könnten. 
Dabei dürfen finanzielle Bedenken keine Rolle spielen. Es 
w ird eine vollständige Besetzung der systemisierten Richter

und Kanzleistellen verlangt, materielle Sicherstellung der 
Richter, endliche Einführung der Aktuare und ein Abbau 
der den Geschäftsgang behindernden sprachenrechtlichen 
Vorschriften. Gegenüber Gerüchten aus der jüngsten Zeit, 
daß die Richter zur passiven Resistenz gegriffen hätten, 
erklärte der Vors., daß die Richter dieses M ittel zur E r
ringung ihrer ihnen gebührenden Stellung im  Staate ablehnen. 
In  einer Resolution w ird  gesagt, daß die deutsche Richter
schaft nicht mehr imstande sei, den unheilvollen W irkungen 
der Justizkrise Einhalt zu tun.

Verwaltungs-Akadem ie Berlin. Das Vorlesungs
verzeichnis für das Winter-Semester 1930/31 enthält wieder 
eine Fülle von Vorlesungen, Uebungen, Konversatorien 
und Einzelvorträgen. Die Vorlesungen dauern v. 3. Nov. 
1930 bis 28. Febr. 1931. Anmeldungen an die Geschäfts
stelle Berlin W  8, Charlottenstr. 50. Für die J u s t iz -  
be am ten  sind folgende Vorlesungen und Uebungen be
sonders w ichtig: MinRat Dr. H esse : Bürgerl. Recht (Schuld- 
Verhältnisse); Prof. Dr. G ie s e k e : Handelsrecht; Geh. JR., 
Prof. Dr. H e i l f r o n :  Juristische Zeit- und Streitfragen; 
Prof. Dr. G o ld s c h m id t :  Uebungen über Zivilprozeß; 
Geh. RegRat, MinRat D r. V o lk m a r : Uebungen über bürgerl. 
Recht. Im  R e c h ts p f le g e rk u rs u s  sprechen: KGRat 
A r m s t r o f f :  Zwangsvollstreckung und Konkurs; Geh. 
RegRat, MinRat Dr. K ie s o w : Grundbuchrecht. Außerdem 
sind zu erwähnen: M inD ir. Dr. P o e tz s c h -H e ff te r :  
Deutsches Staatsrecht; Oberpräs. Dr. Dr. F a lc k :  Uebungen 
über Beamtenrecht. Ueber die zahlreichen sonstigen V o r
lesungen unterrichtet das Vorlesungsverzeichnis. A m l3 ,O kt., 
5l /2 Uhr, findet eine Festsitzung in  der neuen Aula der 
Berliner Univ. statt. Den Vortrag hält Prof. Dr. P r io n .  
Kostenlose Eintrittskarten Charlottenstr. 50.

Personalien. Die DJZ. hat schon oft dem Bedauern 
Ausdruck gegeben, daß Männer in  ungebrochener Frische 
des Körpers und Geistes durch das Altersgrenzengesetz 
vorzeitig ihre amtliche Tätigkeit einstellen müssen. Nun 
muß auch Staatsrat, Oberlandesgerichtspräsident Dr. Karl 
M e y e r, München, am 1. Okt. in  den Ruhestand treten. 
In  voller Kraft scheidet damit ein Mann aus Amt und 
Würden, der weit über dieGrenzenBayerns hinaus Bleibendes 
geschaffen hat. W ir  haben seine Verdienste so oft hervor
gehoben, daß w ir heute nur noch einmal kurz dessen zu 
gedenken brauchen, was Staatsrat Dr. Meyer im  Interesse 
von Gesetzgebung und Rechtspflege geleistet hat. In  lang
jähriger Tätigkeit im  bayer. Staatsministerium der Justiz 
wie als Chefpräsident des OLG. München hat er sich stets 
als Freund zeitgemäßer Reformen erwiesen. In  der schwierig
sten politischen Zeit hat er m it feiner taktischer K lugheit die 
bayerische Justizverwaltung geleitet. Als M itglied der Straf
rechtskommission hat er an der Gestaltung der Strafgesetz
entwürfe wesentlichen Anteil gehabt. Stets ist er fü r die volle 
Unabhängigkeit der Gerichte eingetreten und hat insbes. 
den Richterstand wesentlich gefördert. Als eines der maß
gebendsten und ältesten M itglieder der Ständigen Deputation 
des Deutschen Juristentages war er immer ein erfolgreicher 
Förderer neuer Ideen und Gedanken. Auch wissenschaftlich
literarisch ist Dr. Meyer vielfach hervorgetreten, erst kürzlich 
durch seine Schrift über „D ie Reform des Deutschen Presse
rechts“ . Als Vors, der Juristischen Studiengesellschaft inM ün- 
chenhat er es verstanden, diese in kurzer Zeit zu einer der bedeu
tendsten juristischen Gesellschaften zu gestalten. Der DJZ. 
war er aber noch mehr: Seit langen Jahren zählt er nicht nur 
zu unserenMitherausgebern; als einer ihrer treuesten und be
währtesten Freunde hat er m it nie versagender Hilfsbereit
schaft die DJZ. gar oftmals durch wertvolle Arbeiten auŝ  den 
verschiedensten Gebieten bereichert und durch sein tiefes 
Wissen die Rechtspflege und die Verwaltung befruchtet. Als 
charaktervoller Mann und gütiger Mensch steht Meyer in  
jugendlicher Tatkraft unter uns. Sein Ausscheiden aus dem 
Amte w ird fü r uns nur dadurch gemildert, daß er der DJZ. 
in  seiner alten unverdrossenen Weise noch weiter als M it
herausgeber und Mitarbeiter zur Verfügung bleiben wird. 
Der Präsident des V. Zivilsenats des RG. Dr. S tru c k m a n n , 
Leipzig, ist in  den Ruhestand getreten. E r war seit 1901
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im  Reichsjustizamt, seit 1905 als vortr. Rat daselbst tätig, 
bis er i. J. 1918 zum SenPräs. beim RG. ernannt wurde. 
W ie er in  seiner Stellung im  Reichsjustizministerium an 
dem Ausbau der Reichsjustizgesetzgebung wesentlich m it
gearbeitet hat und viele der wichtigsten Reichsgesetze seinem 
Einfluß ihre Entstehung verdanken, so hat er sich auch 
tim  die Rechtsprechung des höchsten Gerichtshofes bleibende 
Verdienste erworben. E r war ein in unermüdlicher Tätig
keit ungewöhnlich sachkundiger und kenntnisreicher höchster 
Richter. Durch sein Ausscheiden verliert das RG. ein sehr 
bewährtes M itglied. —  Der frühere OLGPräsident Dr. B es_t, 
Darmstadt, w ird  am 8. Okt. 75 Jahre alt. Der Jubilar bat sich 
sowohl in  seiner parlamentarischen' Tätigkeit als M itglied 
des Reichstages wie in seiner früheren amtlichen als Chef
präsident des OLG. und ebenso wissenschaftlich vielfach aus
gezeichnet. Von seinen größeren Arbeiten seien nur genannt: 
Die hessischen Ausführungsgesetze z. BGB. und seinen 
Nebengesetzen, der Kommentar zum Gesetz über den Ver
sicherungsvertrag, das eheliche Güterrecht des Entwurfs 
des BGB. Als Vorkämpfer für die Aufwertung hat er sich 
in  der breiten Oeffentlichkeit einen besonderen Namen zu 
machen verstanden. —  JR. Dr. M en ge s , Darmstadt, H ilfs 
arbeiter im  Justizministerium, wurde zum vortr. Rat in diesem 
Ministerium m it der Amtsbezeichnung „Oberjustizrat“ ernannt. 
—  Prof. Dr. W e d e m e y e r, K ie l, wurde anläßlich seines 
60. Geburtstages zum Ehrendoktor der Staatswissenschaften 
derUniv.Heidelberg ernannt. -— SenPräs. beimReichsfinanz- 
hof i. R. M ro z e k , München, verstarb am 15. Sept. kurz 
vor Vollendung seines 74. Lebensjahres. Ursprünglich 
preuß. Staatsanwalt, trat er 1889 in  die preuß. innere Ver
waltung (direkte Steuern) ein, wurde 1901 OberverwGRat, 
am 22. A pril 1918 SenPräs. am preuß. OVG. und trat am
1. Okt. 1920 in  gleicher Stellung zu dem RFH. über, wo 
er bis 30. Okt. 1929 wirkte. Mrozek war ein sehr fruchtbarer 
Schriftsteller auf steuerrechtlichem Gebiet, hat eine er
läuternde Ausgabe der ReichsabgabenO. verfaßt und war 
Herausgeber des „Deutschen Steuerblatts“ und der „Steuer
rechtsprechungin Karteiform “ . —  Prof. Dr, L a n g h e in e k e n , 
Halle, Lehrer des bürgerl. und Zivilprozeßrechts, ist, nach
dem er kaum seinen 65. Geburtstag begehen konnte, ver
storben. Ihm  verdankt die Wissenschaft mehrere wert
volle Schriften, u. a. über Urteilsanspruch, über Anspruch 
und Einrede nach BGB., Zwangsvollstreckung, Zwangs
versteigerung und einstw. Verf. Besonders hervorzuheben 
ist, daß er auch die mathematische Wissenschaft zum 
Verständnis der Rechtswissenschaft herangezogen hat. 
Mehrere seiner Schriften, z. B. über Mathematische Be
merkungen zum BGB., zeigen ihn als ebenso tüchtigen 
Rechtsgelehrten wie als Mathematiker. —  Gestorben sind 
ferner: Reichsgerichtsrat R o s e n th a l,  Leipzig, und Geh. JR. 
Graf v. P e s ta lo zza , Nürnberg, ein hervorragender Jurist 
und langjähriges M itglied des bayerischen Landtages. —  Am 
1. Okt. 1930 kann die Verlagsbuchhandlung Dr. W a lth e r  
R o th s c h i ld ,  Berlin, auf ein 25jähriges Bestehen zurück
blicken. Ih r  Begründer und Inhaber Dr. Rothschild hat 
sich durch seinen Verlag große Verdienste um die Rechts
wissenschaft, vor allem um die Rechtsphilosophie erworben. 
Eine wirkungsvolle Jubiläumsschrift, die ein interessantes 
B ild  vom Werdegang des Verlages, darüber hinaus eine 
Entwicklungsgeschichte von „Staat und Menschheit“ in  den 
letzten 25 Jahren gibt, wurde ihm zu Ehren überreicht.

J u s t i z s t a t i s t i k .
Berichterstatter: Dr. R o e s n e r, Referent im  Statistischen 

Reichsamt, Berlin.
Das Gefängniswesen in der tschechoslowakischen  

Republik. Bei dem v. 25.— 30, Aug. 1930 in  Prag ab
gehaltenen X . Kongreß der Internationalen Strafrechts
und Gefängniskommission wurde den Teilnehmern u. a. 
eine vom tschechoslowakischen Justizministerium heraus
gegebene Broschüre über das „Gefängniswesen in der 
Cechoslovakischen Republik“ überreicht, die statistisches 
Material enthält, aus dem folgende Angaben interessieren 
dürften.

Die Justizverwaltung der tschechoslowak. Republik

verfügt über 6 Männerstrafanstalten zur Abbüßung von 
Freiheitsstrafen von mehr als 1 Jahr bis auf Lebensdauer, 
2 Besserungsanstalten fü r Knaben, 1 Uebergangsstrafanstalt 
(Leopoldov) für Sträflinge m it langfristigen Strafen, die 
zwar 2/3 ih rer Strafe verbüßt haben, jedoch trotz ihres guten 
Verhaltens mangels weiterer gesetzlicher Voraussetzungen 
nicht bedingt entlassen werden können, 37 kreisgericht
liche Gefangenenhäuser fü r Untersuchungssträflinge und 
für solche Sträflinge, die von den Kreisgerichten zu Strafen 
bis zu 1 Jahr verurteilt wurden, sowie 379 bezirksgericht
liche Gefängnisse für Untersuchungshäftlinge und für Sträf
linge, die von den Bezirksgerichten verurteilt wurden (in 
der Regel zu Strafen von 12 Stunden bis zu I  Monat).

In  den 37 k r e is g e r ic h t l ic h e n  Gefängnissen können 
normalerweise 6935, im  Notfälle 9696 Gefangene unter
gebracht werden. Die Zahl der Zellen für Einzelhaft be
trägt 1253, diejenige der Zellen für Gemeinschaftshaft m it 
2 Betten 284, m it 3 Betten 145, m it 4 Betten 245, m it 
mehr als 4 Betten 549. Es waren im  Jahre 1928 in diesen 
Gefängnissen 58 901 Gef. untergebracht gegen 58 701 im  
Vorjahr und 55 953 i. J. 1928. Nach einer Stichtagser
hebung belief sich der Gefangenenbestand am 1. Aug. 
1929 auf 5113 Gef., von denen 978 in  Einzelhaft, 3962 
in Gemeinschaftshaft und 173 bei landwirtschaftlichen 
Arbeitsabteilungen waren. Die Zahl der Verpflegungstage 
für 1928 w ird  auf 2,295 M ill. angegeben. Von den am 
1. Aug. 1929 Inhaftierten waren 4615 Männer und 498 
Frauen; 3 Gef. standen im A lte r von unter 14 Jahren, 
181 waren 14— 18 Jahre, 1365 18— 25 Jahre alt. 1557 Gef. 
hatten vorher noch keine Freiheitsstrafe erlitten, während 
797 Gef. vorher schon eine mehr als einjährige Freiheits
strafe verbüßt hatten. 689 Gef. waren gemeingefährlich, 
40 abnormale und 260 notorische Alkoholiker.

Von den i. J. 1928 verhängten verschiedenen Disziplinar
strafen entfiel der größte Teil auf Fasten (6500) und auf 
Einzelhaft (2534). Entwichen sind 1928 66 Gef., wovon 
65 wieder ergriffen wurden. Die Nachweisungen über die 
Gefangenenbeschäftigung zeigen, daß am 1. Aug. 1929 
612 Gef. m it häuslichen Arbeiten, 548 m it Regiearbeiten, 
292 m it handwerksmäßigen Arbeiten fü r Private, 857 m it 
sonstigen Arbeiten für Private und 841 m it Außenarbeit 
beschäftigt waren. Unbeschäftigt waren am gleichen Termin 
1028 Gef. Der Gesamtreinertrag der Arbeit in  den kreis
gerichtlichen Gefängnissen belief sich 1928 auf 3 698 233 Kc, 
wovon 3 114 274 K c auf den Anteil des Staates und 
583 959 Kc auf den Anteil der Gef. (Arbeitsentlohnungen) 
entfallen. Der Unterstützungsfonds der Entlassenenfürsorge 
wies am 1. Aug. 1929 eine Höhe von 95 110 Kc auf, der 
Betrag der i. J. 1928 erteilten Unterstützungen bezifferte 
sich auf 12 232 Kc.

Von den 379 b e z irk s g e r ic h t l ic h e n  Gefängnissen 
waren 163 Gefängnisse m it Einzelzellen, deren Gesamtzahl 
m it 641 angegeben wird. Die Zahl der Gef. betrug i. J. 
1928 107 440 (1927: 117 642 und 1926: 105 648); am 
1. Aug. 1929: 1938. Hiervon waren 1614 Männer und 
324 Frauen; 1 Gef. unter 14 Jahre, 82 14—18 Jahre und 
547 Gef,. 18— 25 Jahre alt. 326 Gef. hatten vorher noch 
keine Freiheitsstrafe erlitten, 92 Gef. vorher eine mehr 
als einjährige Freiheitsstrafe verbüßt. Die Zahl der i. J. 
1928 verhängten Disziplinarstrafen belief sich auf 237.

S p r e c h s a a l .
Behandlung von Zwergbeträgen im Grundbuch.

Beim Vollzüge des Gesetzes über die Bereinigung der 
Grundbücher v. 18. Juli 1930 (BerGes.) w ird  auch darauf 
Bedacht zu nehmen sein, das Grundbuch von rechtlich 
bedeutungslosen und wirtschaftlich wertlosen Eintragungen 
zu säubern. Dabei erscheint es auf den ersten Blick ver
wunderlich, daß sogar die Beseitigung von auf Geldsummen 
lautenden Rechten,. die nicht einmal die geringste Einheit 
der geltenden Währung (1 Reichspfennig) oder der Gold
markrechnung (1 Goldpfennig) erreichen, ein Problem 
bildet. Und doch ist dem so. Freilich werden die Be
teiligten auf entsprechende Belehrung der Grundbuchämter 
und Notare, sich oft bereit finden, die Löschung solcher 
Rechte ohne weiteres zu bewilligen. A lle in es gibt Fälle,
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in  denen die Beteiligten auf den Fortbestand der E in
tragung —  und zwar nicht einmal durchweg aus unsach
lichen °Erwägungen (Zurückbehaltungsrecht bis zur Be
reinigung des zugrunde liegenden Schuldverhältnisses, vgl. 
AufwRspr. Bd. 1 S. 27!) —  besonderen W ert legen; auch 
sind sie oft nicht erreichbar, und es stehen die Auf
wendungen von Zeit und Geld, die zur Löschung unter 
Beachtung der Vorschriften der GBO. erforderlich sind, 
außer Verhältnis zu dem Werte. Die Frage, ob solche 
Eintragungen von Amts wegen oder auf einseitigen (Be
rich tigungs-) Antrag eines Beteiligten aus dem Grundbuch 
entfernt werden können, erscheint hiernach der Erörte
rung wert.

Beträge unter 1 R  e i  c h s pfennig werden sich im  Grund
buch im  allg. nur in der Form von nicht auf gewerteten 
und nicht aufwertbaren Altwährungsrechten finden. Das 
sind im  wesentlichen die nach dem 12. Nov. 1923 be
gründeten Papiermarkrechte1). Um einen solchen Fall 
handelt es sich auch bei dem Beschl. des KG. v. 7. Okt. 
1926 (AufwRspr. Bd. 1 S. 661), in  dem eine am 27. Dez. 
1923 eingetragene Hypothek zur Behandlung stand, also 
Aufwertung ausgeschlossen war, was übrigens in  der 
Entsch. nicht m it Bestimmtheit zum Ausdruck gekommen 
ist. In  solchen Fällen kann nur die Umrechnung des 
Papiermarkbetrags in  die neue Währung nach § 5 MünzGes. 
(1 B ill. M. =  1 Reichsmark) in  Frage kommen. Beträge 
unter 10 Milliarden M. können hiernach in  der neuen 
Reichswährung nicht mehr in  einer ganzen Einheit der 
Währung ausgedrückt werden, weil sie 1 Reichspfennig 
nicht erreichen. Da die frühere Währung nicht mehr g ilt 
und ihre Zahlungsmittel außer Kurs gesetzt sind, ist eine 
Leistung, die jetzt in  der Zahlung eines Betrags unter 
1 Reichspfennig bestände, als nachträglich unmöglich ge
worden anzusehen m it der sich aus § 275 BGB. ergeben
den Folge, daß der Schuldner von der Leistung befreit 
w ird, womit das Erlöschen des ganzen Rechtsverhältnisses 
angenommen werden darf. Gleichwohl können im  Grund
buch eingeschriebene Beträge dieser A rt nicht von Amts 
wegen gelöscht werden, weil ihre Eintragung seinerzeit 
nicht inhaltlich unzulässig und gesetzlich verboten war 
(§ 54 GBO.). Dagegen möchte ihre Löschung auf ein
seitigen Berichtigungsantrag eines Beteiligten für angängig 
zu erachten sein. Nun gibt aber § 37 Abs. 4 BerGes. der 
Reichsregierung die Ermächtigung, anzuordnen, daß und in 
welcher Weise nicht der Aufwertung unterliegende, noch 
in  Altwährung eingetragene Rechte' in  Reichsmark um
zuschreiben sind. Die Reichsregierung ist dabei bei den 
Rechten der hier gedachten A rt an den gesetzlichen Um
rechnungsmaßstab zweifellos gebunden; andererseits w ird 
sie als ermächtigt anzusehen sein, anzuordnen, daß Beträge, 
deren Umschreibung in Reichswährung wegen ihrer Gering
fügigkeit unmöglich ist, von Amts wegen zu löschen sind. 
Diese Auffassung dürfte auch m it dem Standpunkte M ü g e ls , 
Komm. z. BerGes. S. 171/72, im Einklänge stehen. Ob 
daneben § 22 BerGes. der Landesgesetzgebung die Be
seitigung solcher Eintragungen ermöglicht, kann dahin
gestellt bleiben.

Anders liegt die Sache bei A u fw B e trä g e n  unter 
1 G oldpfennig. S c h le g e lb e rg e r -H a rm e n in g 2) nehmen 
an, daß eine noch in  Papiermark eingetragene Hypothek, 
deren Auf wBetrag unter der geringsten Einheit der Goldmark
rechnung liege, auf einen Berichtigungsantrag nach §22 GBO. 
zu löschen sei und die Eintragung eines AufwBetrages 
unter 1 Goldpfennig als inhaltlich unzulässig nach § 54 GBO. 
von Amts wegen beseitigt werden müsse. Diese Auffassung 
beruht auf einer Gleichstellung oder Gleichbehandlung von 
Goldmarkrechnung und Reichswährung, gegen die Bedenken 
erhoben werden können. Die Bezugnahme auf die angef. 
Entsch. des KG. ist nicht beweiskräftig, weil es sich dort 
nicht um den AufwBetrag in  Goldmark, sondern um den 
Umrechnungsbetrag in  Reichs Währung handelt. „1 Gold
mark“ i. S. des AufwRechtes ist, wie sich aus A rt. 1 
AufwDurchfV. v. 29. Nov. 1925 (RGBl. I  S. 392) m it

1) V g l h ierzu M ü g e l ,  Kom m entar z. ges. Aufw Recht, 5. A u fl.
S. 342 Anm." I I I ,  10, u. M ü g e l ,  Kom m , zu den neuen AufwGesetzen 
S. 115 Anm. 1 N r. 2. _

2) Kom m . z. d. AufwScHußges. S. Id9 Anm. d.

5. DurchfV. v. 17. A p ril 1924 zu wertb. HypG. (RGBl. I  
S. 415) ergibt, nichts anderes als eine abgekürzte Be
zeichnung fü r den nach Maßgabe des § 2 der (1.) DurchfV. 
v. 29. Juni 1923 zu wertb. HypG. (RGBl. I  S. 482) fest
gestellten Preis von kg Feingold. Der Ausdruck
„1 Goldpfennig“ ist hiernach nur eine andere Formulierung 
für „Preis von kg Feingold.“ Es ist mangels be
sonderer Vorschriften nicht abzusehen, warum ein dahinter 
zurückbleibender Betrag grundbuchunfähig sein soll, nach
dem doch die Eintragung einer Feingoldhypothek für den 
Preis einer Gewichtsmenge Feingold, die geringer ist als

279000 FelnS°l^> kaum w ird abgelehnt werden können. 
Die anderweitige Umschreibung des gleichen Begriffs kann 
eine Aenderung in  der sachlich-rechtlichen Behandlung nicht 
rechtfertigen. Daß z. Zt. Werte unter 1 Goldpfennig in 
ganzen Reichswährungseinheiten nicht ausgedrückt zu werden 
vermögen und deshalb z. Zt. nicht Gegenstand einer Leistung 
sein können, ändert an dem Ergebnis nichts, ebensowenig, 
daß die Reichswährung nach dem Münzgesetze auf Gold
grundlage aufgebaut ist. Dessenungeachtet kann ein hinter 
dem Betrage eines Goldpfennigs zurückbleibender W ert 
über einen Reichspfennig steigen, und die Feingold- und 
die m it ih r wesensgleiche Goldmark-Rechnung hat gerade 
den Zweck, für den Fall eines Zurückbleibens der Reichs
währung hinter dem Goldwerte vorzusehen. Hiernach w ird 
auch ein AufwBetrag unter 1 Goldpfennig, etwa auf 
0,005 Goldmark, kaum als inhaltlich unzulässige Eintragung 
anzusehen sein. Es handelt sich bei 1 Goldpfennig nicht 
um eine unteilbare Währungseinheit, sondern um einen 
Rechnungsmaßstab, von dem nicht anzuerkennen ist, daß 
er eine unteilbare Größe darstellt. Daß solche Zwerggebilde 
indessen tunlichst einfach und b illig  aus dem Grundbuch 
beseitigt werden sollen, ist unbestreitbar. V ielle icht kann 
hier § 22 BerGes. herangezogen werden, wonach die Landes
gesetzgebungen zur Anordnung der Löschung von gegen
standslos gewordenen Rechten ermächtigt sind. Die Urheber 
des Ges. haben an eine Anwendung dieser Vorschrift auf 
diese Fälle freilich nicht gedacht; sie wollten damit zunächst 
von der Aufwertung n ic h t  berührte Rechte treffen. A lle in 
die Fassung; „Rechte, auch sofern sie nicht von der A uf
wertung betroffen sind,“ läßt die Auslegung zu, daß die 
Vorschrift auch der Aufwertung unterliegende Rechte umfaßt. 
Zweifelhaft könnte allerdings sein, ob diese Rechte als 
gegenstandslos geworden anzusehen sind und ihre W ert
losigkeit nicht von Anfang an bestand. A lle in man kann 
darauf entgegnen, daß die der Gegenstandslosigkeit gleich
zusetzende W ertlosigkeit erst durch die Entwicklung der 
Geldverhältnisse seit der Begründung dieser Rechte und 
durch die positive Gestaltung des AufwRechtes eingetreten 
ist. Immerhin bleibt mißlich, daß es zur Entfernung solcher 
Nichtigkeiten aus dem Grundbuche eines Aktes der Landes
gesetzgebung bedarf. Wenn ein Leser einen einfacheren 
Weg weist, haben diese Zeilen ihren Zweck erreicht.

Ministerialrat C a m m e re r, München.

Is t eine Ablehnung der Zusam m enarbeit m it 
Streikbrechern g erech tfertig t?  Drei Fliesenleger hatten 
dem Arbeitgeber gemeinschaftlich ihren Austritt angekündigt 
in  der Absicht, nicht m it zwei anderen Fliesenlegern als 
Streikbrechern Zusammenarbeiten zu müssen, und in  dem 
Bewußtsein, daß der Arbeitgeber eher diese zwei anderen 
Arbeiter als sie selbst entlassen werde. Tatsächlich entließ 
der Arbeitgeber diese beiden anderen, als Streikbrecher 
bezeichneten Arbeiter; ihre Klage gegen die drei Arbeits
kollegen, auf deren Verhalten ihre Entlassung zurück
zuführen war, wurde vom LAG . wie vom RAG. zurück
gewiesen. Diese Entsch. des R AG .1) erscheint höchst 
bedenklich. Der Kernpunkt der Entsch. liegt in  folgendem 
Gedankengang: .

Das RAG. erkennt an, daß es m it der allgemeinen Volks
überzeugung nicht recht im  Einklang zu stehen scheint, daß 
wegen sachlicher und persönlicher Meinungsverschieden
heiten der eine Te il jede Zusammenarbeit m it dem anderen

!) Rcchtspr. in  Arbeitssachen v. 15. Aug. 1930, N r. 16.
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innerhalb des einmal gegebenen Berufsverhältnisses ablehnt; 
trotzdem verneint das RAG. einen Rechtsirrtum in  der 
Auffassung des Berufungsrichters, die dahin geht, daß 
Maßnahmen fraglicher A rt in  den heutigen Wirtschafts
kämpfen noch nicht an sich unstatthaft oder sittenwidrig 
sind, und der Beweggrund der Beklagten, die es m it ihrer 
Standesehre nicht für vereinbar hielten, m it Streikbrechern 
zusammenzuarbeiten, zu b illigen sei. Hierzu führt das 
RAG. aus:

„Mag auch in  anderen Berufsverhältnissen eine U n
duldsamkeit der in  Rede stehenden A rt sittlich m ißbilligt 
werden, so ist doch auf die besonderen Verhältnisse in der 
heutigen Arbeiterbewegung Rücksicht zu nehmen. Geschieht 
das, so werden auch weitere, unbeteiligte Kreise, die für 
ihren eigenen Kreis jene Unduldsamkeit nicht mitmachen 
und nicht billigen würden, doch ihre M ißbilligung zurück
treten lassen gegenüber dem Arbeiterstande, der auf die 
Zusammengehörigkeit („Solidarität“ ) seiner Angehörigen 
ganz besonders angewiesen ist und dieser Eigenschaft auch 
viele Errungenschaften verdankt, zu denen er nur m it 
Kämpfen und Entbehrungen gekommen is t.“

Diese Entsch. bedeutet kaum etwas anderes, als daß 
Arbeiter, die aus irgendeinem Grunde sich nicht an einem 
Streik beteiligt haben, für vogelfrei erklärt werden und dem 
Terror im  Betriebe Tür und Tor geöffnet w ird. In  früheren 
Entsch. trat das RAG. in dankenswerterweise einem solchen 
Terror entgegen. Diese Entsch. werden in  dem neuen U rte il 
gewissermaßen damit entschuldigt, daß in jenen Fällen das 
Ziel, die mißliebigen Arbeiter zum Beitritt zu einer be
stimmten Organisation zu zwingen, im  Widerspruch zur 
RVerf. gestanden habe. Ich vermag einen wesentlichen 
Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Fällen nicht 
zu sehen. Beiden gemeinsam ist, daß ein Arbeitskollege 
aus dem Betrieb herausgedrängt und der Arbeitgeber zu 
Maßnahmen gezwungen werden soll, an denen er und der 
Betrieb kein Interesse haben, die sogar den Interessen 
des Betriebes zuwiderlaufen können. Dabei liegen jene 
Fälle, in  denen der Beitritt zu einer Organisation erzwungen 
werden sollte, für die betroffenen Arbeiter noch günstiger, 
da sie die Möglichkeit haben, durch ihren B eitritt zu der 
Organisation ihre Kündigung zu vermeiden, während in 
dem vorliegenden Falle sie auf der Straße liegen, sofern 
der Arbeitgeber dem Druck nachgibt. H ier muß zwar 
eingefügt werden, daß in  dem gegebenen Falle das LAG. 
die Folgen der Kündigung als nicht so schwerwiegend 
ansah, weil es annahm, daß bei der damaligen Lage des 
Arbeitsmarktes die Erlangung einer anderen Stellung ohne 
Schwierigkeit möglich gewesen sei. An diese tatsächliche 
Feststellung hat sich das RAG. fü r gebunden gehalten, 
hat aber übersehen, daß es nicht nur auf die Lage des 
Arbeitsmarktes ankommt, sondern daß —  wenn die Auf
fassung des RAG. w irklich zutreffend wäre —  den Klägern 
in  jedem anderen Betriebe m it demselben Recht das gleiche 
passieren könnte, so daß letzten Endes auch bei günstiger 
Arbeitsmarktlage die B illigung dieses Terrors doch zur Ver
nichtung der Existenz der betroffenen Arbeiter führen kann.

Es kann keinen Unterschied machen, ob es sich in  
solchem Falle um Maßnahmen handelt, die einem Rache
gefühl entspringen, oder ob tatsächlich nur der W ille  zur 
Wahrung der Standesehre leitend war. Im  vorl. Falle 
scheint das letztere der Fall gewesen zu sein, denn als der 
Arbeitgeber später die gekündigten Arbeitnehmer wieder 
einstellte, machten die anderen ihre Drohung wahr und 
schieden nun ihrerseits aus dem Betriebe aus. Gewiß ist 
nichts dagegen einzuwenden, daß auch die Rechtsprechung 
dem Solidaritätsgefühl der Arbeiterklasse Rechnung trägt, 
und ich darf für mich in  Anspruch nehmen, daß ich bereits 
vor 10 Jahren die Frage, ob die Verweigerung von Streik
arbeit berechtigt ist, gerade im  Hinblick auf das berechtigte 
Solidaritätsgefühl bejahend beantwortet habe. Bedenklich 
ist aber die Tatsache, daß das RAG. der Arbeiterklasse ein 
b e so n d e re s  Solidaritätsgefühl zugesteht, das über das 
anderer Berufsklassen hinausgehen soll. W ill man dem 
Solidaritätsgedanken Rechnung tragen —  und ich bejahe 
dies durchaus — , dann haben alle Berufsklassen Anspruch 
auf einheitliche Behandlung; es geht nicht an, eine Klasse 
bevorzugt zu behandeln.

Von dieser Staffelung des Solidaritätsgefühls abgesehen, 
scheint m ir die Heranziehung dieses Gedankens im vorl. 
Falle schon deshalb wenig berechtigt zu sein, weil es eine 
Solidarität der gesamten Arbeiterschaft nicht gibt. Es 
w ird auch dem RAG. bekannt sein, daß es Gewerkschaften 
verschiedener Richtungen gibt, die sich z. T. stark be
fehden; auch die Zahl der gewerkschaftlich nicht organi
sierten Arbeiter ist groß. Die Folge der Auffassung des 
RAG. müßte eigentlich sein, daß in jedem Betriebe eine 
in  sich geschlossene Majorität die Entfernung der übrigen 
Arbeitnehmer verlangen dürfte. Daß dies Ergebnis un
möglich ist, liegt auf der Hand; gerade deshalb sollte aber 
das RAG. nicht für gewisse Ausnahmefälle einen solchen 
Terror zulassen. W ollten die Arbeiter nicht m it den Streik
brechern Zusammenarbeiten, dann hatten sie jederzeit die 
Möglichkeit, ih r eigenes Vertrags Verhältnis zu kündigen, 
wie sie es auch später getan haben. Gegen solche Maß
nahmen läßt sich nichts einwenden. Es geht aber nicht, 
daß der eine Te il der Arbeiter die Entfernung des anderen 
Teils aus Gründen, die m it der Führung des Betriebes 
gar nichts zu tun haben, verlangt. Wenn das RAG. in 
seiner Entsch. noch darauf hinweist, daß das Interesse der 
Arbeitnehmer in zahlreichen Betriebsangelegenheiten ein 
gewisses Einvernehmen der beiden Gruppen nötig machen 
und herbeiführen kann, so ist auch dem entgegenzuhalten, 
daß auch sonst in  Betrieben kein solch 100 °/0 iges E in
vernehmen besteht, wie schon die Tatsache ergibt, daß zu den 
Betriebsratswahlen in der Regel Listen der verschiedensten 
Richtungen aufgestellt werden. Auch dieser Satz würde 
dazu führen, daß jede Gruppe die Entfernung der anderen, 
ih r mißliebigen Arbeiter m it der Begründung verlangen 
könnte, daß sie m it diesen nicht zu einem Einvernehmen 
gelangen könne.

Die Entsch. des RAG. scheint m ir deshalb ein Fehl
spruch zu sein; man w ird  der Hoffnung Ausdruck geben 
dürfen, daß, wenn wieder ein ähnlicher Fall zur Entsch. 
gelangt, die Frage einer nochmaligen besonders sorgfältigen 
Prüfung unterzogen wird.

Rechtsanwalt Dr. v. K a rg e r ,  Berlin.

Kann ein W äh le r über seine Stimmabgabe als 
Zeuge vernom men werden? Bei Strafverfahren wegen 
Wahlfälschungen kann es für die Aufklärung des Sach
verhalts erheblich sein, fü r welche Partei einzelne Wähler 
gestimmt haben. Es fragt sich, ob einer Vernehmung der 
W ähler hierüber das Wahlgeheimnis entgegensteht.

Die StrPO. kennt ein Zeugnisverweigerungsrecht zum 
Schutz des Wahlgeheimnisses nicht. In  der vorrevolutio- 
närenZeit vertrat daher das RG. (Rspr. 6/517) den Standpunkt, 
ein Zeuge dürfe die Aussage über die Abgabe seiner 
Stimme nicht deshalb verweigern, weil die W ahl eine ge
heime sei. Denn das Interesse des Staates an der Erm ittlung 
begangener Straftaten stehe höher als das des Wählers an 
der Geheimhaltung seiner Abstimmung. Eine neuere höchst
richterliche Entsch. liegt nicht vo r; doch hat sich m. E. 
die Rechtslage seitdem geändert. Während die alte RVerf. 
das (nur fü r die Reichstags wählen geltende) Wahlgeheimnis 
in  Art. 20 („de r Reichstag geht aus . . . .  Wahlen m it ge
heimer Abstimmung hervor“ ) bloß für den Vorgang der 
Stimmabgabe festgelegt hatte, gewährleistet jetzt A rt. 125 
RVerf. das Wahlgeheimnis ohne Einschränkung als G ru n d 
re c h t  des S ta a ts b ü rg e rs . Diese Gewährleistung gilt 
offenbar über die eigentliche Wahlhandlung hinaus, da für 
diese das Wahlgeheimnis schon durch die Art. 17, 22 RVerf. 
gesichert ist. A rt. 125 Satz 1 ist geltendes Recht m it der 
W irkung, daß m it ihm  nicht vereinbare Rechtssätze un
gültig sindx). E r geht daher der in  der StrPO. festgelegten 
Pflicht zur Zeugenaussage vor, so daß ein W ähler jetzt 
nicht mehr zur Preisgabe des Wahlgeheimnisses gezwungen 
werden kann * 2). W ohl aber darf ein zur Aussage w illiger 
Zeuge darüber vernommen werden, wie er gewählt hat. 
Das Gericht braucht das Wahlgeheimnis nicht von Amts 
wegen zu beachten wie etwa die richterliche Schweigepflicht

9  V g l. K a is e n b e r g  in  „Grundrechte und G rundpflichten der 
R V erf.“ S 163.

2) V g l. D a lc k e ,  Anm . 51 zu § 52 StrPO.
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aus § 198 GVG. Das Wahlgeheimnis ist nur ein R e c h t 
des Staatsbürgers, verpflichtet diesen aber nicht zur Geheim
haltung seiner Stimmabgabe. Nur bei der Wahlhandlung 
selbst muß sich der Wähler der zur Sicherheit des W ahl
geheimnisses getroffenen Einrichtungen bedienen (§ 117 H 
Reichsstimmordnung); im  übrigen aber kann er das Ge
heimnis seiner Stimmabgabe ohne weiteres preisgeben1). 
Der Gesetzgeber selbst sieht eine solche fre iw illige Auf
gabe des Wahlgeheimnisses v o r  der W ahl vor, wenn er 
anordnet, daß die eingereichten Wahl Vorschläge eine be
stimmte Zahl von Unterschriften tragen müssen (§§ 15, 17 
Reichswahlgesetz). Es fehlt auch jeder Anhalt dafür, daß 
der Wähler nach der W ahl zur Geheimhaltung seiner 
Stimmabgabe verpflichtet sein sollte. E r kann daher, wenn 
er zur Aussage bereit ist, unbedenklich darüber vernommen 
werden, welcher Partei er seine Stimme gegeben hat.

Gerichtsassessor H o fm a n n , Charlottenburg.

H at die auf Verlangen des Reichstags erfolgte 
Außerkraftsetzung der auf Grund von A rt. 48 Abs. 2 
RVerf. getroffenen Maßnahmen rückw irkende K raft?
W ir stehen vor folgender Situation: Am 16. Juli 1930 
erließ der Reichspräsident auf Grund von Art. 48 Abs. 2 
RVerf. zwei NotV.en, denen der Reichstag noch am gleichen 
Tage die Genehmigung versagte. Die V.en wurden'darauf 
am 18. Juli gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 2 RVerf. wieder 
außer K ra ft gesetzt. Gleichzeitig wurde de rR T . aufgelöst. 
Der RPräs. erließ darauf, wieder auf A rt. 48 Abs. 2 RVerf. 
gestützt, die NotV. v. 26. Juli. Da die V. v. 26. Juli 
sich von der v. 16. Juli nur in geringen Aenderungen des 
Textes unterschied, sachlich aber2) kein staatsrechtliches 
aliud darstellte — ih r Erlaß also schon rechtlich bedenklich 
w ar2) — , mußte sich die Reichsregierung dessen bewußt sein, 
daß auch die V . v. 26. Juli vom Parlament nicht gebilligt 
worden wäre, sofern dieses noch seinen W illen kundzutun 
in  der Lage gewesen wäre. Der neue RT. wird^ nun 
seinerseits dazu Stellung nehmen müssen, ob er die präsidiale 
V . v. 26. Juli genehmigen w ill oder nicht. Das Ergebnis 
der RTW ahl v. 14. Sept. 1930 läßt die Möglichkeit, daß 
auch der neue RT. seine Genehmigung verweigert, bei
nahe zur Wahrscheinlichkeit werden, jedenfalls die W orte 
des Reichsfinanzministers D ie t r ic h  in  seiner Berliner 
Rede v. 11. Sept., „es werde kein RT. kommen, der so 
verantwortungslos wäre, das zu tun“ , als sehr optimistisch
erscheinen.

Gesetzt den Fall, daß auch der neue RT. der V  vom 
26 Juli seine Genehmigung versagt, so erhebt sich die 
Frage, welche W irkung dieser Beschluß haben wird. Die 
erste W irkung ist die, daß die V . v. 26. Juli von neuem 
außer K raft gesetzt werden muß. Zwar ist das Verlangen 
der Reichstagsmehrheit auf Außerkraftsetzung noch keine 
Aufhebung selbst, sondern bewirkt nur die V e rp f l ic h tu n g  
zur Außerkraftsetzung d e rV .4); jedoch w ird  der RPräs., 
wie schon beim ersten Male, die Außerkraftsetzung der V. 
nach erfolgtem RTBeschluß bald tätigen müssen5). Eine 
zweite RTAuflösung ist infolge Art. 25 Abs. 1 RVerf. nicht 
durchführbar. Der W ille  des RT. muß diesmal respektiert
werden. . „ , .

Bevor aber der RT. den Beschluß zur Außerkraft
setzung der V . gefaßt hat und diese tatsächlich außer Kraft 
gesetzt worden ist, ist die V. geltendes Recht gewesen. 
Die in  ih r vorgesehenen Steuern sind also mindestens 
zwei Monate hindurch (unter Berücksichtigung der Frist 
aus Art. 23 Abs. 2 RVerf. bez. des Zusammentretens des 
neuen RT.) eingezogen und den Beamten die Beträge von 
ihrem Gehalt abgezogen worden. Man hat schon be
hauptet, daß alle diese Beträge dann zurückgezahlt werden 
müßten. Die Beamtenschaft beschäftigt sich sogar schon 
m it dem Gedanken, eine dahin gehende Klage gegen das 
Reich anzustrengen. Die Oeffentlichkeit glaubt also, der 
die Genehmigung versagende RTBeschluß habe eine

1) V hI Preuß. Verwaltungsbl. Bd. 43/601.
2) v | l .  H e n s e l S. 1055 d. BL

2. A u fl. S. 160 unter Gegenüberstellung des § 9 pr. Ges. z. vo rl. Ordnung
der Staatsgewalt v. 20. M ärz 1919. c QaQ , ™

5) Vgl- überzeugend P o e t z s c b - H e f  f t e r  S. 989 d.

W irkung ex tune. Man stützt diese Auffassung auf die 
Erwägung, daß die V. v. 26. Juli nur für einen Ausnahme
zustand geschaffen sei und daß, wenn der neue RT. die 
diesen Ausnahmezustand betr. V . nicht genehmige, der alte 
Zustand eo ipso wieder einzutreten habe.

Diese Auffassung is t m. E. rechtsirrtümlich. Die Verf. 
selbst sagt zwar nichts über die Folgen eines RTBeschlusses 
aus Art. 48 Abs. 3 Satz 2 RVerf. Trotzdem erscheint es m ir 
überflüssig, zu allgemeinen Erwägungen zu greifen. Die D is
kussion über Art. 48 nahm in  Weimar einen so breiten Raum 
inAnspruch, daß derW ortlaut des Art.48 gewiß wohlerwogen 
und in seinen Folgen genau durchdacht worden ist. Man kann 
ihn also als technisch-juristische Redeweise werten und 
eine W ortinterpretation vornehmen. Art. 48 bestimmt aber 
nicht, daß die nichtgenehmigten V.en außer Kraft gesetzt 
werden „müssen“ . E in solcher W ortlaut ließe zwar den 
Schluß rechtfertigen, daß die V.en nichtig und folglich ex 
tune unwirksam sein sollten. Auch heißt es nicht, daß die
y  en __ wag zum gleichen Ergebnis führen würde — ,
„aufgehoben“ werden sollen. Der Art. 48 spricht nur 
davon, daß sie „außer K raft zu setzen sind“ . Das bedeutet 
aber: bis zu dem Zeitpunkt des Außerkraftsetzens waren 
sie vo ll wirksam; nur von diesem Zeitpunkt ab haben sie 
ihre W irksamkeit verloren. Der Beschluß auf Außerkraft
setzung hat also nur eine W irkung ex nunc. Die auf Grund 
der V . v. 26. Juli gezahlten Steuern können daher nicht 
zurückgefordert werden.

Dieses Ergebnis entspricht auch der B illigkeit. Die 
„Maßnahmen“ , die der RPräs. auf Grund des Art. 48 
treffen kann, brauchen nicht immer einen der V . v. 26. Juli 
ähnlichen Inhalt zu haben. Der RPräs. kann auf diesem 
Wege auch § 307 StrGB. dahin ändern, daß Brandstiftung 
m it dem Tode bestraft werden so ll1). Wären nun auf 
Grund einer solchen V. einzelne Todesurteile bereits vo ll
streckt worden und würde danach diese V . vom R T. außer 
K raft gesetzt, wie sollten dann —  bei einer W irkung ex 
tune dieses Beschlusses —  die bereits eingetretenen Folgen 

y_ rückgängig gemacht werden? Die Annahme einer 
W irkung ex tune w ird  an diesem Beispiel von selbst ad 
absurdum geführt.

cand. jur. C a r l H i l l e r ,  Breslau.

Observanzen und U m gem ein du ng srecht. In
v ie le n  G e m e in d e n  g ib t  es auß e r d e m  p o s it iv e n  R e c h t, a lso  
n e b e n  d e n  S a tzu n g e n , - e in  G e w o h n h e its re c h t, das s ic h  a u f 
G ru n d  la n g jä h r ig e r  U e b u n g  in  d e r  U e b e rz e u g u n g  d e r 
R e c h ts n o tw e n d ig k e it  g e b ild e t h a t, z. B .  O b s e rv a n z e n  b ez . 
d e r  U n te rh a ltu n g  d e r  B ü rg e rs te ig e  w ie  in  O b e rh a u s e n , d e r 
S tra ß e n re in ig u n g  u s w . E s  e rh e b t s ic h  d ie  F ra g e , in w ie w e i t  
s o lch e  O b s e rv a n z e n  d u rc h  d ie  U m g e m e in d u n g s g e s e tz e  

b e r ü h r t  w e rd e n ?
W a s  d ie  E i n g e m e i n d u n g ,  a lso  d ie  E in g l ie d e r u n g  

e in e r  G e m e in d e  in  d ie  a n d e re  a n b e tr i f f t ,  so t r i t t  n a c h  §  10 
E in fG e s . zum. k o m m u n a le n  N e u g lie d e ru n g s g e s e tz  v. 29. J u l i  
1929 das O r ts re c h t d e r  G e m e in d e , d ie  e in g e m e in d e t h a t, 
in  d e n  e in g e g lie d e r te n  G e m e in d e n  in  K r a f t .  Z u  d em  
o b je k t iv e n R e c h tg e h ö re n a u c h d ie  O b s e rv a n z e n 2) .  S c h w ie r ig e r  
is t  d ie  re c h t lic h e  B e u r te ilu n g  b e i d e r  V e r e i n i g u n g  o d e r  
d e m  Z u s a m m e n s c h lu ß .  N a c h  § 11 E in fG e s . b le ib t  h ie r  
das O r ts re c h t v o r lä u f ig  in  K r a f t  u n d  t r i t t  n a c h  d e m  E r -  
g än zu n g sg e s . v. 28. J a n . 1930 a m  1. A u g . 1930 außer 
K r a f t .  E s  f r a g t  s ic h , w e lc h e  R e c h ts fo lg e ru n g e n  s ic h  h ie ra u s  
f ü r  d ie  O b s e rv a n z e n  e rg e b e n ?  D a s  O V G . h a t bez . e in e r  
G e ls e n k irc h e n e r  B ü rg e rs te ig o b s e rv a n z  e n ts c h ie d e n , daß d iese  
auß e r K r a f t  t r a t 3) .  D a s  O V G . s te l l t  fe s t, daß m a n g e ls  
je g l ic h e r  e in s c h rä n k e n d e n  B e s tim m u n g e n  u n te r  d e m  O r ts 
re c h t das g e s a m t e  O r ts re c h t,  a lso  a uch  d ie  O b s e rv a n z e n , 
zu  v e rs te h e n  se ie n . E in e  u n te rs c h ie d lic h e  B e h a n d lu n g  
z w is c h e n  S a tz u n g s - u n d  G e w o h n h e its re c h t f in d e  n irg e n d w o  
e in e  B e g rü n d u n g . D a s  G ese tz  s p re ch e  s o w o h l im  h a  e 
d e r  w ir k l ic h e n  E in g e m e in d u n g  w ie  im  F a lle  des Z u s a m m e n 
sch lusses v o n  O r t s r e c h t ,  n ic h t  v o n  O r t s g e s e t z e n .  e r
A u ffa s s u n g  is t  d e r  P re u ß . S tä d te ta g . A u c h  S ta d tra t M ü l l e r  
m e in t,  daß ö r t l ic h e s  G e w o h n h e its re c h t e b e n s o g u  r  s 

--------- i)  So geschehen in  de rV . des RPräs. E b e r t  in  R G B l. 1920, 467.
2) Preuß. V erw B l. Bd. 28 S. 614, 376.
3) OVG. v. 4. J u li 1929, RVerw Bl. 1929 S. 733.



1259 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 19. 1260

rechte sind wie Ortssatzungenx). Auch der Bezirksausschuß 
Düsseldorf schloß sich dieser Auffassung an. W ichtig  ist 
die Frage, ob die an sich erlöschenden Observanzen durch 
neu zu beschließende Ortssatzungen aufrecht erhalten werden 
können, was Müller und der Städtetag annehmen, offenbar 
weil bei der wirklichen Eingemeindung gleichfalls durch 
Gesetzesakt das gesamte Ortsrecht, m ith in auch die 
Observanzen, sich auf die eingemeindeten Ortsteile er
strecken. Entgegenzuhalten ist, daß dem Begriff nach eine 
Observanz sich nur durch lange Uebung bilden und nicht 
im  Wege der Gesetzgebung begründet werden kann. Eine 
Bürgersteigobservanz kann auch aus anderem Grunde nicht 
aufrecht erhalten werden. Nach ständiger Rechtspr. des 
OV G .2) können die Gemeinden ihre Wegebaulast bez. der 
Bürgersteige nicht ortsgesetzlich m it öffentlich-rechtlicher 
W irkung auf die Anlieger übertragen. Bestand also die 
Verpflichtung der Anlieger observanzmäßig nur fü r einen 
Ortsteil, so kann sie nicht auf die neuen, zusammen
geschlossenen Ortsteile ausgedehnt werden. Eine ab
weichende Ansicht besagt, daß der Gesetzgeber kaum die 
Absicht gehabt habe, in  allen auf Grund des § 11 EinfGes. 
zusammengeschlossenen Gemeinden alles vorhandene Ge
wohnheitsrecht endgültig zum Untergang zu bringen. Nach 
dieser Ansicht besteht das observanzmäßige Ortsrecht weiter. 
Diese Auffassung läßt sich jedoch m it der Entsch. des OVG. 
und m it dem Begriff des Ortsrechts i. S. der Umgemeindungs
gesetze nicht vereinbaren. Sonach ist als Ergebnis fest
zuhalten, daß bei Vereinigungen nach § 11 Observanzen 
erlöschen. Was eine Bürgersteigobservanz anbetrifft, so kann 
eine Verpflichtung der Anlieger wieder durch Ortsstatut nach 
§ 15 des Baufluchtliniengesetzes3) oder durch ein Ortsgesetz 
nach § 9 Kommunalabgabenges.4) begründet werden.

Detzten Endes werden die schwierigen Rechtsfragen, 
die auf Grund der Umgemeindungsgesetze auftauchen, nur 
durch das OVG. geklärt werden können.
Beigeordneter, Gerichtsassessor a. D. M en ne , Oberhausen.

Verzinsung von Postscheckguthaben? Gegen die 
Ansicht von Dr. B e h r, S. 1120 d. Bl., sprechen folgende 
Gründe: Die Verzinsung der Postscheckguthaben würde 
auf den berechtigten Widerstand weiter Wirtschaftskreise, 
insbes. der Banken und Sparkassen stoßen. W ie die V o r
geschichte der Postscheckgesetzgebung zeigt, erklärten sich 
der damalige Reichstag und die Bankkreise schon damals 
m it der Einführung des Postscheckverkehrs nur unter der 
Bedingung einverstanden, daß keine Verzinsung erfolge. 
Man wollte kein Konkurrenzunternehmen schaffen6).

Auch stehen Sinn und Zweck des Postscheckverkehrs 
einer Verzinsung entgegen. Die Scheckämter sollen nicht 
Sparkassen, sondern nur Geldverkehrseinrichtungen sein. 
Haben Scheckkunden verfügbares Geld auf ihren Konten, 
so erreichen sie dessen Verzinsung dadurch, daß sie das 
Geld ihrer Bank überweisen.

Eine ungerechtfertigte Bereicherung des Fiskus infolge 
der Nicht Verzinsung liegt weder im  technisch-juristischen 
noch im  wirtschaftlichen Sinne vor. Die Guthabenzinsen 
sind ein wesentlicher Teil der Einnahme, aus der die Aus
gaben des Postscheckdienstes zu decken sind. Nur die 
Unverzinslichkeit der Konten ermöglicht die billigen Ge
bühren im Postscheckverkehr. Man kann bei der Gebühren
festsetzung für die Benutzung der Postscheckeinrichtung 
von zwei Gesichtspunkten ausgehen: Entweder man zahlt 
Zinsen und arbeitet gegen höhere Gebühr oder —  so in 
Deutschland^ man zahlt keine Zinsen und arbeitet b illig .

Von einem „glänzenden Geschäft“ der Deutschen 
Reichspost kann man hierbei nicht reden. Der Post
scheckverkehr ist m it der Maßgabe eingerichtet worden, 
daß er die Selbstkosten decken müsse, Gewinn aber nicht 
abzuwerfen brauche. So verhält es sich tatsächlich. Die 
Bruttoeinnahmen des ganzen Postscheckwesens betragen 
nur 2,9%  der Gesamtbruttoeinnahme der Deutschen Reichs
post und werden bis auf einen geringen Teil durch die 
Selbstkosten wieder aufgebraucht.

1) R Verw B l. 1929 S. 491.
2) Bd. 16 S. 48, Bd. 19 S. 70, Bd. 25 S. 101, Bd. 28 S. 208.
3) S a ra n , 2. A u fl. 1921, S. 409, 414.
4) N ö l l - F r e u n d ,  K A G . 8. A n fl., 1919, S. 43.
°) V g l. Reichstagsdrucksache N r. 747/1907.

Eine Verzinsung wäre nicht berechtigt. Sie könnte 
nicht durch die Einnahmen im Postscheckwesen selbst auf
gebracht werden, um so weniger, als die Zinsberechnung 
für die täglich schwankenden Konten noch erheblich mehr 
Unkosten m it sich bringen würde.

Eine Verzinsung m it H ilfe  des Gewinnes aus anderen 
Einrichtungen der Reichspost erscheint unangebracht. Sie 
würde eine Gewinnbeteiligung an der Gesamteinrichtung 
der Reichspost zugunsten eines bestimmten Kreises von 
Postkunden bedeuten, auf welche dieser Kreis keinen 
Anspruch hat. Einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung hat 
nur die gesamte deutsche Volkswirtschaft.

Währungspolitische Gründe fü r die Einführung einer 
Verzinsung liegen nicht vor. Die von Dr. Behr ange
führte Erscheinung, daß Reichsdeutsche in der Schweiz ein 
Postscheckkonto haben, kann nicht als Begründung ange
führt werden. Wenn Deutsche im  Ausland —  und selbst
verständlich auch Ausländer in Deutschland —  ein Post
scheckkonto unterhalten, so geschieht dies nur, weil sie 
dort zahlreiche Schuldner oder Gläubiger haben, deren 
Zahlungen sich über ein Konto des fremden Landes am 
vorteilhaftesten abwickeln lassen.

Postassessor Dr. jur. K ie ß le r ,  Potsdam.

Gesetzgebung. I. Das preußische Einführungsgesetz 
zu dem Gesetz über die kommunale Neugliederung des' 
rheinisch-westfälischen Industriegebiets v. 29. Juli 1929 
(Pr. GS. S. 137) ist durch Gesetz v. 28. Jan. 1930 (Pr. GS. 
S. 15) abgeändert. Nach § 1 Z iff. 1 des Ges. v. 28. Jan. 1930 
treten im  § 11 Abs. 1, § 15 Nr. 2 und § 41 Abs. 3 des. Ges. 
v. 29. Juli 1929 an die Stelle der in  Anführungsstrichen 
angeführten W orte „6  Monate“  die Worte „12 Monate“ .

Im  § 11 Abs. 1 des EinfGes. v. 29. Juli 1929 finden sich 
die W orte „6  Monate“  lediglich im  Satz 2. Im  Satz 3 ist die 
Rede von „6 Monaten“ . Da aber nach § 1 Z iff. 1 des Ges. 
v. 28. Jan. 1930 nur die in  Anführungsstrichen gen. Worte 
„6  Monate“  ersetzt sind, bleibt es im  § 11 Abs. 1 Satz 3 
des EinfGes. v. 29. Juli 1929 also bei den 6 Monaten! 
E in Ergebnis, das sicher nicht beabsichtigt wurde.

Im  § 41 Abs. 3 des EinfGes. v. 29. Juli 1929 finden 
sich die W orte „6 Monate“  überhaupt nicht. In  Satz 3 ist 
lediglich von „6 Monaten“  die Rede.

Im  § 1 Z iff. 1 des Ges. v. 28. Jan. 1930 ist demnach 
nur ein Te il von dem zum Ausdruck gekommen, was der 
Gesetzgeber sagen wollte. Zu einem Te il ist der W ille  des 
Gesetzgebers auch geradezu unrichtig zum Ausdruck gebracht.

I I .  § 10 Abs. 9 der preuß. ZwangsauflösungsV. v. 
19. Nov. 1920 (Pr. GS. S. 463) ist durch Abschnitt A  
Art. 7 Z iff. 3 des Ges. v. 22. A p iil 1930 (Pr. GS.S.51) dahin 
geändert, daß „1000 M.“  durch „1000 Reichsmark“  und 
„5000 M.“  durch „5000 Reichsmark“  ersetzt ist. Der 
Gesetzgeber hat nicht beachtet, daß gerade im  gen. § 10 
Abs. 9 die W orte „M ark“  durch „Reichsmark“  bereits er
setzt wurden durch § 2 der V . v. 2. Juli 1926 (Pr. GS. S. 192) 
und Z iff. 2 der Anlage I I  dazu. Da die Z iffern dieselben 
bleiben, ist A rt. 7 Z iff. 3 des Ges. v. 22. A p ril 1930 dem
nach überflüssig.

Außerdem ist in  A rt. 7 Z iff. 3 des Ges. v. 22. A p ril 1930 
als Text der V. v. 19. Nov. 1920 in  Anführungsstrichen 
angeführt „1000 M “  und „5000 M “ . Der Text lautet aber 
„1000 Mark“  und „5000 Mark“ , auch eine Ungenauigkeit.

I I I .  Abschnitte A r t .36 Z iff.3  des Ges. v. 22 .A prill930  
(Pr. GS. S. 51) ändert § 22 Abs. 1 S. 2 des Adelsgesetzes 
dahin ab, daß die in  Anführungsstrichen angeführten W orte „fü r 
die Dauer der bisherigen Berechtigung”  durch andere W orte 
ersetzt werden. Die angeführten W orte des § 22 A bs.l S. 2 des 
Adelsgesetzes v. 23. Juni 1920 (Pr. GS. S. 367) lauten aber in 
W irklichkeit „auf die Dauer der bisherigen Berechtigung“ .

Eine größere Genauigkeit in  Gesetzen wäre erwünscht 
und möglich!

Rechtsanwalt L o d e m a n n , Lüneburg.

Steuerhinterziehung und Betrug. § 359 RAbgO. 
enthält zwei Tatbestände, an die e ine  Strafdrohung ge
knüpft ist und die e in e n  Namen, den der Hinterziehung 
führen: die Erschleichung nicht gerechtfertigter Steuer
vorteile und die vorsätzliche Bewirkung der Verkürzung
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von Steuereinnahmen. Beide Tatbestände sind innerlich dem 
Betrüge verwandt. Sie sind wie der Betrug Vermögens
beschädigungsdelikte m it Bereicherungsabsicht. Streitig ist 
aber, ob sie nur Sondertatbestände des Betruges sind und 
in  sich sämtliche Tatbestandsmerkmale des Betruges, also 
auch die Täuschungshandlung als verbrecherisches Mittel, 
enthalten müssen oder ob sie selbständig gestaltet und 
allein aus sich zu verstehen sind.

H e l lw ig  (JW.1927 S.1731ff.) unterscheidet dieSteuer- 
hinterziehung m it Täuschungshandlung, die ungerechtfertigte 
Erschleichung von Steuervorteilen, also den Steuerbetrug, 
von der Steuerhinterziehung ohne Täuschungshandlung, der 
vorsätzlichen Bewirkung der Verkürzung von Steuer
einnahmen. Diese Auffassung ist klar und haltbar. Sie 
steht auch im  Einklang m it der herrschenden Ansicht, daß 
Tateinheit zwischen Betrug und Steuerhinterziehung un
möglich ist. Denn nach ih r kann Steuerverkürzung nicht 
Betrug sein, weil bei ih r die Täuschungshandlung fehlt, 
Steuererschleichung aber ist immer Betrug. Einen rechts
politischen Einwand gegen diese Auffassung gibt es aber: 
es erscheint nicht gerechtfertigt, Steuerbetrug und Steuer
verkürzung gleich schwer zu bestrafen. Diesem Einwand 
kann entgegengehalten werden, daß die Steuerverkürzung 
nur bei Nichtveranlagungssteuern denkbar, daß bei diesen 
Steuern aber der Steuerpflichtige gewissermaßen Treu
händer des Staates ist, der selbst für den Staat Veranlagung 
und Abführung der Steuer durchführen soll, so daß das 
gleiche hohe Strafmaß sich aus diesem Gesichtspunkt, dem 
der Untreue, rechtfertigen würde.

Die Rechtsprechung des RG. ist andere Wege ge
gangen. Sie unterscheidet zwar auch zwei Begehungs
formen der Steuerhinterziehung, entsprechend dem W ortlaut 
des § 359 RAbgO., hält aber m. E. beide nicht scharf 
auseinander. So w ird  ausgeführt1), daß zwischen Steuer
hinterziehung und Betrug eine innere Verwandtschaft be
stehe, so daß regelmäßig wegen derselben Handlung neben 
der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung eine solche 
wegen Betruges ausgeschlossen sei, daß aber immerhin 
der Hinterziehungstatbestand in  § 359 RAbgO. eine be
sondere Regelung erfahren habe und sich deshalb die 
Merkmale des Betruges nicht ohne weiteres auf die Steuer
hinterziehung übertragen ließen, und daß bei der Steuerhinter
ziehung eine durch Täuschung hervorgerufene Bestimmung 
der Steuerbehörde zu einer Vermögensverfügung nicht 
festgestellt zu -werden brauche, sondern daß das vorsätz
liche Bewirken einer Verkürzung von Steuereinnahmen, 
sofern dabei ein „steuerunehrliches“ Verhalten vorliege, 
genüge. Die „Steuerunehrlichkeit“ w ird  dann näher be
stimmt als ein „Verschweigen der Steuerpflichtigkeit m it 
dem Bewußtsein, daß die Steuerbehörde hierdurch über 
das Bestehen oder die Höhe des Steueranspruchs in  U n
kenntnis gehalten werde“ 2), und es w ird  ausgeführt, daß 
ein „steuerunehrliches“ Verhalten vorliege, wenn durch 
vorsätzliche Unterlassung der gebotenen Offenbarung steuer
rechtlich erheblicher Tatsachen die Steuerbehörde über
haupt keine Kenntnis von der Steuerschuld erhalte, so daß 
dadurch die rechtzeitige Veranlagung, Festsetzung, Bei
treibung oder Vereinnahmung einer nach den Steuer
gesetzen zu beanspruchenden Steuer vereitelt werde“ 3).

Diese Rechtsprechung enthält m. E. in  sich einen 
Widerspruch. Auf die Strafvorschriften der RAbgO. ist 
§ 73 RStrGB. für anwendbar erklärt. Wenn also die 
Steuerhinterziehungsnorm nicht lediglich ein Sonderfall der 
Betrugsnorm ist, d. h. sich nur von ih r dadurch unter
scheidet, daß sie ein oder mehrere Tatbestandsmerkmale 
in  engerer Begrenzung und besonderer Ausgestaltung ent
hä lt4), so muß Bestrafung wegen Betruges in  allen Fällen 
eintreten, in  denen zugleich m it dem Hinterziehungs
tatbestand der des Betruges verw irklicht ist. Das RG. 
faßt nun die Steuerhinterziehung nicht als Sonderfall des 
Betruges auf; es bestraft wegen Steuerhinterziehung vielfach 
in  Bällen, in  denen weder die Steuerbehörde getäuscht noch

U rt v 19 Febr. 1928, I I I .  897/24, RGStr. Bd. 59 S. 95, und 
2 D . 139/26 v.' 22. A p r il 1926, JW . 1927 S. 1262.

2) U rt. I. 313/26 v. 14. Dez. 1926, RGStr. Bd. 61 S. 81.
3) U rt. I I .  1022/26 v. 3. Febr. 1927, RGStr. Bd. 61 S. 186.
«) RGStr. Bd. 14 S. 386, Bd. 17 S. 203, Bd. 56 S. 65, Bd. 57 S. 330, 

RG. in  JW . 1928 S. 969.

dadurch zu einer schädigenden Vermögensverfügung ver
anlaßt wurde. Trotzdem w ill es keine Tateinheit zwischen 
Steuerhinterziehung und Betrug gelten lassen.

M. E. kann man aus diesem Widerspruch nur auf 
zweierlei Weise herauskommen, wenn man sich nicht 
H e l lw ig  anschließen w ill.

Entweder es w ird  daran festgehalten, daß tateinheit
liches Zusammentreffen von Steuerhinterziehung und Betrug 
unmöglich ist. Dann darf wegen Steuerhinterziehung aber 
auch nur der Steuerbetrüger bestraft werden; der ganze 
Betrugstatbestand muß festgestellt werden. Soweit dies 
nicht der Fall ist, mag möglicherweise Steuergefährdung oder 
Ordnungswidrigkeit vorliegen.

Oder tateinheitliches Zusammentreffen von Steuer
hinterziehung und Betrug w ird  zugelassen; dann ist die 
Steuerhinterziehung ein selbständiger Tatbestand und ent
hält in  sich den V orw urf der betrügerischen Handlungs
weise nur im  Falle der Tateinheit m it Betrug, während sie 
sonst nur ein vorsätzliches Handeln zum eigenen V orte il 
und zum Nachteil des Steuerfiskus ist, also eine Handlungs
weise, die nur deshalb strafbar ist, weil sie Steuerinteressen 
berührt, die jedenfalls nicht strafbar sein würde, wenn sie 
sich gegen ein anderes Vermögensobjekt oder eine Privat
person richtete; denn vorsätzliches Handeln zum eigenen 
V orte il und zu fremdem Nachteil bestraft unser Strafgesetz 
schlechthin nicht.

Was erreicht würde, wäre in  jedem Fall ein Hervor
heben des Steuerbetruges aus dem Steuervergehen hinsicht
lich des Strafmaßes.

Referendar K ie s b y e , Flensburg.

Nochmals „Perversitäten in der Ehe“. Dem Verf.. 
dieses m den Grundgedanken durchaus beachtlichen Art., 
OLGR. B in d in g ,  S. 1026 d. Bl., möchte ich in  zweifacher 
H insicht widersprechen. Einmal hebt er hervor, daß in 
den Ehescheidungsurteilsgründen die Parteibehauptungen- 
über unnatürlichen Geschlechtsverkehr nicht behandelt 
werden, „w e il der unnatürliche Verkehr an sich keine 
schwere Eheverfehlung ist und sein kann“ . Dann sagt 
Verf., daß unter dem schuldhaften unsittlichen Verhalten 
i. S. des § 1568 BGB. „nur ein Verhalten gegenüber Dritten 
zu verstehen“ sei.

Wenn jemand m it Gewalt unzüchtige Handlungen an. 
einer F ra u e n s p e rs o n  vornimmt oder diese durch Drohung 
m it gegenwärtiger Gefahr fü r Leib oder Leben zur Duldung 
unzüchtiger Handlungen nötigt (§ 176, 1 StrGB.), so begeht 
er unstrittig ein gemeines Verbrechen, das m it 1— 10 Jahren 
Zuchthaus bestraft wird. Is t der Täter der E h e m a n n , 
sollte da nicht eine „schwere Eheverfehlung“ gegeben sein? 
W ie oft kommt es vor, daß ein Rohling seine Ehefrau 
während der Menstruation zwingt, ihm zu W illen  zu sein 
und einen concubitus haud in  partes genitales, zumeist 
wohl inter mammas, zu dulden! Gewiß werden dergleichen 
widerliche Perversitäten nur selten vor das Forum gezerrt, 
noch seltener in  den Urteilsgründen erwähnt. Aber das 
hindert doch nicht, eine solche Gemeinheit als s c h w e rs te  
E h e v e r fe h lu n g  zu brandmarken. Daß der Gesetzgeber 
selbst auch den E h e m a n n , der seine Frau zu unzüchtigen 
Handlungen nötigt, unter Strafe stellt, ergibt § 176, 1 StGB, 
unzweideutig, weil dort nur von einer Frauensperson 
schlechthin die Rede ist, gleichviel ob der Täter ih r durch 
familienrechtliche Beziehungen (Ehemann, Verwandter, Ver
schwägerter) nahesteht oder ein „Fremder“ ist. Gegen
über dieser Gleichstellung, die durchaus gerechtfertigt 
erscheint, berührt es seltsam, daß gemäß § 177 Abs. 1 StrGB. 
der E hem ann nicht wegen Notzucht bestraft werden kann,, 
wenn er seine Frau durch Gewalt oder Drohung m it gegen
wärtiger Gefahr fü r Leib oder Leben zur Duldung des 
n a tü r lic h e n  B e is c h la fe s , also des concubitus in partes 
genitales, nötigt.

Daraus erhellt, daß auch die zweite Behauptung nicht 
haltbar, daß demnach unter dem schuldhaften unsittlichen 
Verhalten i. S. des § 1568 BGB. nicht nur ein Verhalten 
gegenüber D r i t t e n ,  sondern auch gegenüber dem  a n d e rn  
E h e g a tte n  zu verstehen ist.

Dr. jur. L e h n s e n , Breslau.
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Reichsgericht.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von Rechtsanwalt b. R G . C. G. R u la n d ,  Leipzig,

Beweislast im  Arztprozeß, Haftung fü r  U n au fk lä r
barke it. Der K l. e rlitt einen Unfall beim Turnen, der 
B e il, stellte einen Bluterguß im  Knie fest, nahm eine 
Verstauchung an und behandelte den K l. demgemäß. 
Nach Monaten ergab eine Röntgen-Untersuchung einen 
Bruch des Schienbeinkopfes, der unter Knorpelbildung und 
Deformierung verheilt war; das Bein blieb steif. K l. be
ansprucht vom Bekl. Schadenersatz. Das LG. bejahte den 
Anspruch, das OLG. wies ihn, soweit auf die Versteifung 
gestützt, ab. Auf Rev. des K l. wurde aufgehoben und 
zurückverwiesen. Es war in der Revlnstanz von einem 
Verschulden des Bekl. auszugehen und nur der ur
sächliche Zusammenhang zwischen diesem und den beson
deren nachteiligen Folgen, der Versteifung, zu prüfen. 
Die Verteilung der Beweislast in  Arztprozessen möge nicht 
unzweifelhaft sein, soweit das Verschulden des Arztes in  
Frage stehe. Soweit K l. den Anspruch aus unerlaubter 
Handlung herleite, habe er das Verschulden des Arztes 
darzutun, soweit er aber als Dienstvertragsberechtigter dem 
Arzt gegenüberstehe, lasse sich darüber streiten, ob nicht 
der Arzt über die unmangelhafte Erfüllung seiner ärztlichen 
Vertragspflichten sich auszuweisen habe. Die Recht
sprechung habe für den Fall, daß sich bei einem opera
tiven E ingriff der ursächliche, zur Schädigung des Kranken 
führende Verlauf nicht mehr aufklären ließ, ausgesprochen, 
daß der Arzt die Gefahr der völligen Unaufklärbarkeit des 
Ursachenverlaufs nicht trage. Dabei habe es sich meist 
am die Schuldfrage gehandelt. H ier stehe das Verschulden 
des Bekl. fest, nur der ursächliche Zusammenhang zwischen 
diesem und einer bestimmten schweren Schädigung stehe 
in  Frage. Die Beweispflicht des K l. fü r den ursächlichen 
Zusammenhang sei aber schon nach allgemeinen Grund
sätzen nicht zu bezweifeln. Das BerGer. sei also m it 
Recht von der Beweispflicht des K l. ausgegangen. Auch 
das Maß der Beweisführungspflicht sei nicht überspannt. 
Die beweispflichtige Partei könne benachteiligt sein, wenn 
■sich der Ursachenablauf nicht mehr aufklären ließ. Des
halb habe das Gesetz dem Richter in  der Beurteilung des 
Kausalzusammenhangs eine besonders freie Stelle einge
räumt. Der Richter könne sich m it überwiegender W ahr
scheinlichkeit begnügen; es könne aber nicht genügen, daß 
nur die ziffermäßige Mehrzahl der Fälle, z. B. auch 51 
unter 100, maßgebend sei. Daß eine stark überwiegende 
Wahrscheinlichkeit als Beweis gelten könne, habe das 
Berufungsgericht anerkannt. Aber der Bekl. habe durch 
seinen Kunstfehler, das monatelange Hinausschieben der 
Röntgendurchleuchtung, die Feststellung anderer Heilungs- 
möglichkeiten erschwert. Wenn zur Aufklärung des Kausal
zusammenhangs nach dem U rte il der Sachverständigen ein 
Röntgenbild über den Zustand unmittelbar nach dem Unfall 
fehle, so habe gerade diese Lücke in  der Beweisführung 
der Bekl. selbst als Folge seines ärztlichen Mißgriffs zu 
vertreten.^ Solchen Falles sei der Richter befugt, Folge
rungen für die Beweisführung zuungunsten des Teiles 
zu ziehen, der die Unaufklärbarkeit schuldhaft herbeigeführt 
habe. Diesen Gesichtspunkt habe der BerRichter nicht 
in den Kreis seiner Erwägungen gezogen, deshalb werde die 
Sache zurückverwiesen. (U rt. I I I .  236/29 v. 28. März 1930.)

R ü ck tritts - und Anfechtungsrecht bei Versicherungs
vertrag. §§ 16, 17 VVGes. Der K l. war bei der Bekl. 
gegen Unfall versichert durch Vertrag vom Jan. 1927. 
Wegen eines im  August erlittenen Unfalls beanspruchte 
K l. die vereinbarte Tagesentschädigung wegen Minderung 
der Sehkraft, die die Bekl. auch ein Jahr lang zahlte. 
Weitere Leistungen lehnte sie ab. Sie hielt sich an den 
Vertrag nicht für gebunden, weil ih r beim Abschluß arg
lis tig  verschwiegen worden sei, daß K l. schon seit 1916 
an Lues leide, worauf die größere Schwere der Unfalls- 
folgen zurückzuführen sei, und weil die Ehefrau des K l. | 
m it dessen Namen, ohne sein Wissen, den Versicherungs- !

antrag unterzeichnet habe. K l. klagt deshalb auf Fest
stellung, daß der Versicherungsvertrag zu Recht besteht. 
Die Vorinstanzen haben der Klage entsprochen, auf Revision 
der Bekl. wurde aufgehoben und zurückverwiesen. Das 
Rücktrittsrecht könne darauf, daß die Ehefrau des K l. ohne 
sein Wissen den Versicherungsantrag m it seinem Namen 
unterschrieben und das nicht habe erkennen lassen, nicht 
gestützt werden. Das Rücktrittsrecht sei in  § 16 VVGes. 
nur wegen der unterlassenen Anzeige gefahrerheblicher 
Umstände, in  § 17 wegen der Falschanzeige solcher Um 
stände für den Versicherer vorgesehen. Der Begriff des 
erheblichen Umstands in  § 17 sei der gleiche wie in 
§ 16, also i. S. eines gefahrerheblichen Umstandes. Für 
das Rücktrittsrecht kämen nur die unrichtigen Angaben 
über den Gesundheitszustand in  Betracht. Zu Unrecht 
habe das BerGer. den Rücktritt fü r verspätet erklärt, weil 
die Bekl. durch ein Gutachten im  Dez. 1927 von der Lues 
des K l. Kenntnis erhalten, den Rücktritt aber erst i. J. 1929 
erklärt habe, also nicht in der Frist des § 20 VVGes. 
Wenn es auch nicht auf die Auffassung des Anzeigenden 
über Richtigkeit seiner Anzeige ankomme, sondern genüge, 
daß diese der objektiven Wahrheit nicht entspreche, so 
liege eine Verletzung der Anzeigepflicht doch nur vor, 
wenn der Anzeigende ihm bekannte Umstände anzugeben 
unterlassen oder über solche unrichtige Angaben gemacht 
habe. Der 1. Abs. des § 16 beziehe sich auf alle Fälle 
der Anzeigepflicht und betreffe deren negative wie posi
tive Verletzung; also setze auch das Rücktrittsrecht aus 
§ 17 voraus, daß der Versicherungsnehmer oder sein V er
treter über ihm bekannte gefahrerhebliche Umstände un
richtige Angaben gemacht habe. Daraus folge, daß auch 
die Frist für den Rücktritt der Bekl. erst lief, wenn sie 
zuverlässige Anhaltspunkte fü r die Kenntnis des K l. oder 
seiner Frau von dessen Krankheit gehabt habe. Erst recht 
setze die arglistige Täuschung eine solche Kenntnis voraus; 
deshalb liege eine Bestätigung des Vertrags nicht schon 
vor, weil die Bekl. trotz Kenntnis, daß der K l. zur Zeit 
des Vertragsabschlusses und Antrages luetisch gewesen sei, 
vereinbarte Zahlungen geleistet habe; es müsse hinzu
kommen, daß die Bekl. gewußt oder fü r möglich gehalten 
habe, daß dem K l. oder seiner Frau die Erkrankung be
kannt war. Das ergebe sich bisher nicht. Für die V er
spätung des Rücktritts und die Bestätigung des Vertrags 
wäre K l. beweispflichtig, aber zunächst habe die Bekl. die 
Voraussetzungen ihres Rücktritts- und Anfechtungsrechtes 
zu beweisen; deshalb hätte sie nachzuweisen, daß der K l. 
oder seine Frau wußten, daß sein Augenleiden luetisch 
war. Für das Rücktrittsrecht genüge die Kenntnis eines 
von beiden (§ 19 VVGes.). Für die arglistige Täuschung 
gelte bezüglich der Kenntnis § 166 BGB., da diese V or
schrift auch für die Vertretung ohne Vertretungsmacht 
Anwendung finde; Abs. 2 m it der Maßgabe, daß anstelle 
der Vollmacht und der Anweisung die Genehmigung des 
Geschäftsherrn trete. Die Anfechtungs- und Rücktritts
erklärung der Bekl. berechtigte vielleicht zu der Annahme, 
daß sie diese Kenntnis vermutet habe, aber daß diese 
Kenntnis w irk lich vorhanden gewesen sei, worauf es für 
das Bestehen des Anfechtungs- und Rücktrittsrechts an
komme, beweise sie nicht. Bei Erörterung dieser Frage 
sei auch zu erwägen, ob der Bekl. das Anfechtungs- und 
Rücktrittsrecht damit abwehren könne, daß seit mehreren 
Jahren vor dem Versicherungsabschluß frische Erkankungen 
das Auges nicht hervorgetreten wären; das könnte zur 
Widerlegung der A rg lis t oder gegenüber dem Rücktritt 
zum Nachweis des mangelnden Verschuldens dienen. §§ 17 
Abs. 2, 19 VVGes. Die Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung könne nicht darauf gestützt werden, daß die 
Frau des K l. ohne dessen Wissen und ohne es bekannt zu 
geben, den Versicherungsantrag m it demNamen ihres Mannes 
unterzeichnet habe. § 19 VVGes. komme für die An
fechtung wegen A rglist nicht in  Betracht. Aber da K l. 
durch Genehmigung des Vertrags sich auch zu den E r
klärungen seiner Frau im  Antrag bekannt habe und zu
folge seiner Genehmigung für seine eigene Kenntnis nach
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§1 66  Abs. 2 BGB. einzustehen hätte, so stehe die Bekl. 
nicht schlechter, als wenn der K l. selbst m it ih r den Ver
trag geschlossen und den Antrag gestellt hätte. Damit 
entfalle Grund und Recht zur Anfechtung, auch soweit sie 
auf Irrtum  gestützt sei. (U rt. V II.  436/29 v. 28. März 1930.)

Zu § 16 Aufw N ov. Der Antrag auf W iedereinsetzung 
erfordert Bezeichnung des persönlichen Schuldners, is t 
aber bei rechtzeitiger Nachholung der Anmeldung nicht 
befristet. Haftung aus § 28 HGB. K l. war Eigen
tümer eines Grundstückes, auf dem er unter der ein
getragenen Firma H. &  S. ein Fabrikationsgeschäft 
betrieb. Durch Vertrag vom Juli 1913 verkaufte er sein 
Geschäft m it Firma und Grundstück an den Kauf
mann V. E r stundete dem Käufer einen Teil der Kauf- 
treldforderung gegen hypothekarische Sicherstellung auf 
dem Kaufgrundstück. Die Hypothek wurde 1923 von V. 
ausbezahlt und darauf gelöscht. Im  Jahr 1924 nahm V. 
in  die von ihm bisher allein betriebene Firma H. &  S. 
einen Teilhaber auf. Auf Grund des § 16 AufwNov. wurde 
K l. durch Beschl. der AufwStelle v. 17. Nov. 1927 die 
"Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Versäumung 
der Anmeldefrist des § 16 AufwGes. gegenüber V . erteilt. 
Im  Laufe des AufwVerf. hat K l. neben V. auch die Fa. 
H. &  S. als persönliche Schuldnerin in Anspruch genommen. 
Da diese die persönliche Schuld bestreitet, hat K l. geklagt 
auf Feststellung, daß Bekl. persönliche Schuldntrin bez. 
der fü r den K l. eingetragen gewesenen Hypothekenforderung 
sei. Die Bekl. wendet ein, die Forderung sei nicht im 
Betrieb der Firma begründet, sondern stamme vom Erwerbe 
her sei also vor Aufnahme des Betriebes entstanden. Eine 
Haftung aus § 28 HGB.. sei daher nicht begründet. Auch 
sei die Forderung gegen sie nicht rechtzeitig angemeldet 
worden; die dem K l. erteilteWiedereinsetzung in  den vorigen 
Stand wirke nicht gegen sie. Das LG. gab der Klage 
statt. Die Berufung der Bekl. und ihre Rev. wurden 
zurückgewiesen. Die Meinung des BerRichters, daß die 
beklagte OHG. fü r die hier streitige Schuld hafte, da es 
sich um eine durch den Erwerb des Geschäfts entstandene 
Schuld handle, entspreche der ständigen Auslegung des 
§ 28 HGB. Für das Gebiet des AufwRechts sei von dieser 
Auslegung nicht abzugehen. Die Ausgleichung etwaiger 
Unbilligkeiten könne bei der Festsetzung der Höhe der 
Aufwertung erfolgen. Auf den öffentl. Glauben des Grund
buchs könne sich die Bekl. schon deshalb nicht berufen, 
weil nur die Aufwertung der persönlichen Forderung in 
Frage stehe. Die Anwendung des § 28 HGB. werde durch 
die Nichtkenntnis bestehender Schulden nicht ausgeschlossen. 
Daß die dem K l. von der AufwStelle erteilte W ieder
einsetzung in  den vorigen Stand gegen die Versäumung 
der Anmeldefrist auch gegen die Bekl. wirke, weil die 
Wiedereinsetzung wie die Anmeldung gegen alle persön
lichen Schuldner wirke, auch wenn sie nicht namentlich 
bezeichnet seien, treffe nicht zu. Wenn in der Rechtspr. 
angenommen werde, daß die Anmeldung die Bezeichnung 
des persönlichen Schuldners nicht zu enthalten brauche, 
daß vielmehr die unterlassene oder unrichtige Angabe des 
persönlichen Schuldners auch noch nach dem 1. Jan. 1926 
nachgeholt oder berichtigt werden könne, so könne dieser 
Grundsatz nicht ohne weiteres auf die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand übertragen werden. Bei der A n
meldung handle es sich um eine einseitige Prozeßhand
lung des Gläubigers, bei der Wiedereinsetzung um eine 
gerichtliche Entsch., die der sofort. Beschw. unterliege und 
der formellen Rechtskraft fähig sei. Eine sof. Beschw. 
gegen die Bewilligung der Wiedereinsetzung komme, da 
der Gläubiger nicht beschwert sei, nur von seiten des 
Schuldners in Frage. Dieser müsse daher zu dem Verf. 
zugezogen und ihm die Entsch. der AufwStelle bekannt 
gemacht werden, damit die Beschwerdefrist in  Lauf gesetzt 
werden könne. ’ Die sämtlichen persönlichen Schuldner 
seien im  Wiedereinsetzungsverf. nicht notwendige Streit
genossen i. S. des § 62 Abs. 1 ZPO. Denn einmal kenne 
das FGG. den Begriff der notwendigen Streitgenossen- 
schaft überhaupt nicht; sodann sei nicht einzusehen, warum 
die Wiedereinsetzung gegen alle persönlichen Schuldner 
nur einheitlich bew illig t oder versagt werden könnte. Im  
vorl. Fall hätte zwar gegen den Beschl., durch den K l. 
die Wiedereinsetzung gegenüber V . gewährt sei, außer

diesem auch die Bekl. sof. Beschw. eingelegt. Da die 
Bekl. jedoch nur insoweit beschwert gewesen sei, als die 
AufwStelle auch für die dingliche Aufwertung die W ieder
einsetzung bew illig t hätte, und insoweit die Beschwerde 
Erfo lg gehabt habe, bezöge sich die Wiedereinsetzung 
bez. der persönlichen Forderung nur auf den Schuldner 
Y. Trotzdem erscheine die Klage gerechtfertigt. Der K l. 
sei auch jetzt noch in der Lage, die Wiedereinsetzung 
gegen die Bekl. zu betreiben. Die Wiedereinsetzung ge
mäß § 16 AufwNov. sei an zwei formelle Voraussetzungen 
geknüpft: An die nachträgliche Anmeldung der Forderung 
und an den Antrag auf Erteilung der Wiedereinsetzung. 
Nur die erste Voraussetzung sei an eine-Frist gebunden. 
Sei die Anmeldung, die den persönlichen Schuldner nicht 
zu bezeichnen brauche, bis 1. Okt. 1927 nachgeholt, so 
könne der Antrag auf Wiedereinsetzung auch noch nach 
Ablauf dieses Zeitpunktes gestellt werden. K l. habe die 
Anmeldung rechtzeitig nachgeholt. Solange ihm die W ieder
einsetzung gegenüber der Bekl. nicht rechtskräftig versagt 
sei, bestehe daher die Möglichkeit der Aufwertung der per
sönlichen Forderung gegen diese und ein rechtliches In ter
esse des K l. an der Feststellung, daß die Bekl. Schuldnerin 
dieser Forderung sei. (U rt. V . 429/29 v. 4. Juni 1930.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Reichsanwalt D r. S c h n e id e w in ,  Leipzig.
§ 185 StrGB. Zum Versuch der Abtreibung gehört 

irgendwelche E in w irku n g  auf den K örper der Schwan
geren. Die Angekl. hat der Hebamme A. das Auftreten von 
Blutungen vorgetäuscht und dadurch die Aufnahme in deren 
Sanatorium erreicht. Durch diese Täuschung sollten die A. 
und der Arzt in  den Glauben versetzt werden, die Frucht 
sei bereits abgestorben oder im  Absterben. In  diesem 
Glauben sollten sie dann die nach Anschauung der Angekl. 
noch lebende und gesunde Frucht beseitigen. Das Schöffen
gericht hat dies als Versuch eines Vergehens nach § 218 
Abs. 1 StrGB. angesehen. Es führt aus, daß die Angekl. 
alles getan hat, was sie nach ihrer Ansicht tun mußte, um 
die Abtreibung zu erreichen, und daß die Verwirklichung des 
Erfolges nach ihrer Ansicht nur noch von der Tätigkeit 
der A. abhing. Es verkennt damit, daß die Strafbarkeit 
des Versuchs auch von sachl. Voraussetzungen abhängt. 
Es gehören Handlungen dazu, die bereits den Anfang der 
Ausführung der beabsichtigten Straftat enthalten. Welche 
Handlungen dem genügen, kann nur an der Hand des 
gesetzl. Tatbestandes festgestellt werden. Die Tötung der 
Leibesfrucht setzt eine Einwirkung auf die Frucht und, da 
diese kein selbständiges Dasein führt, eine Einwirkung auf 
den Körper der Schwangeren voraus. Die Angekl. konnte 
daher das Töten der Frucht nur damit beginnen, daß sie 
auf ihren Körper in irgendeiner Weise einwirkte. Die 
früheren Handlungen zielten nicht unmittelbar auf die 
Tötung der Frucht hin und bildeten darum nicht bereits 
den Anfang der Ausführung. Das RG. hat jederzeit betont, 
daß zur Annahme eines Versuchs eine Handlung gehört, 
die unmittelbar auf die Vollendung der Tat gerichtet ist 
(RGSt. 3, 319). Was den Versuch zur Abtreibung anlangt, 
so hat das RG. zu dieser aus anderen Gründen umstrittenen 
Frage in einer Reihe von Entsch. Stellung genommen, die 
Strafbarkeit der versuchten Handlung aber immer nur 
bejaht, wenn die Beschuldigte m it (tauglichen oder un
tauglichen) M itteln auf ihren Körper eingewirkt hatte. 
(RGSt. 1, 439; 34, 217; 43, 139; 47, 65 u. a.) (U rt. I. 452/30 
v. 16. Mai 1930.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim  R FH . D r. K lo ß ,  München.

Einkommensteuer und Entschädigung für unschuldig 
erlittene Untersuchungshaft. Das Gesetz v. 14. Juli 1904 
bezeichnet sich als solches über die Entschädigung „wegen 
unschuldig erlittener Untersuchungshaft“ . Schon hieraus 
könnte man schließen, daß allgemein für die Haft als solche 
entschädigt werden soll. Man erkennt aber n“ /erer 
Prüfung, daß auch ein Ersatz für entgangene Einkünfte 
gewollt ist. Für die Einnahmenseite läßt sich eine Aus
scheidung dieser .Entschädigung für die EmkSt. schon aus 
S 6 Abs. 3 EinkStGes. rechtfertigen. Diese Vorschrift soll 
L a r  nach der Begr. z. Ges. nur erläuternde Bedeutung 
haben. Soweit einmalige Zahlungen in  einem Gewerbe-
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betrieb anfallen oder Ersatz für Einkommen i. S. des § 44 
EinkStGes. darstellen, besteht Einkommensteuerpflicht, auch 
wenn der Fall unter die Beispiele des § 6 Abs. 3 EinkStGes. 
untergebracht werden könnte. Eine Ausnahme in  Richtung 
selbständiger Bedeutung dieses Paragraphen besteht aber, 
soweit darin Kapitalabfindungen als Entschädigungen fü r 
Unfälle und Körperverletzungen als steuerfrei erklärt sind. 
Dabei kommen auch steuerpflichtige Leistungen (§ 44 Nr. 1 
EinkStGes.) in  Betracht. Trotzdem ist hier die Einkommen
steuerpflicht verneint. Es wird von der B illigkeit und Aehn- 
lichkeit des Tatbestandes erfordert,daß auch Entschädigungen 
fü r unschuldig erlittene UH. ebenso behandelt werden, auch 
soweit festgestelltwerden kann, daß es sich um Entschädigung 
für entgangene einkommensteuerpfiichtige Einkünfte aus Ge
werbe oder Beruf oder anderer Arbeit handelt. Daß nun aber 
die Entschädigung wegen unsch. erl. UH. einkommensteuer
rechtlich nicht nach allen Richtungen ausgeschaltet werden 
kann, weil sie als Entschädigung für Haft m it dem E in
kommen nichts zu tun habe, ergibt sich, wenn man prüft, 
wie gegenüber dieser Entschädigung im  einzelnen Falle Aus
lagen zu behandeln sind, die m it der H aftim  Zusammenhänge 
stehen. H ier scheiden zwar Aufwendungen fü r Verte idi
gung und das Bestreben, von der Haft loszukommen, aus. 
Anders ist es aber m it den zwangsläufigen Kosten wegen 
Ersatz der Abwesenheit des Verhafteten von seinem Unter
nehmen oder seiner Arbeit. Diese Auslagen kommen in 
diesem Zusammenhang als abzugsfähig in Betracht. Sie 
müßte man stets vo ll zum Abzug zulassen, auch wenn Ent
schädigung wegen unsch. erl. UH. im  H inblick auf sie 
gewährt ist, wenn man diese Enschädigung nur und stets 
als Ersatz für die Haft als Uebel ansehen wollte. Das würde 
aber der B illigke it und steuerlich berechtigten Belangen 
widerstreiten. Es ist daher anzuerkennen, daß die an sich anzu
erkennenden Werbungskosten insoweit als a u s g e g lic h e n  
ausscheiden, als ihnen die Entschädigung gegenübersteht. 
Man kann aber nicht im  einzelnen untersuchen, wie die 
Entschädigungim besonderen Falle gemeint ist. Es ist steuer
lich gerechtfertigt, die Entschädigung den steuerlich anzu
erkennenden Werbungskosten allgemeinhin gegenüberzu
stellen und diese, soweit die Entschädigung reicht, durch 
sie als für die Einkommensbesteuerung ausgeglichen anzu
sehen; (U rt. V I. A. 171/30 v. 12. März 1930.)

Reichsdisziplinarhof.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat D r. S c h w a lb ,  Leipzig.

Beginn der W iedereinsetzungsfrist gegen V e r
säumung der Berufung. § 45 StrFO . Die Frist zur 
Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Berufungsfrist 
zu einem U rte il der Reichsdisziplinarkammer läuft, wenn der 
Wiedereinsetzungsantrag m it der angeblichen Erteilung 
einer unrichtigen Belehrung durch den Vorsitzenden über die 
Dauer der Frist begründet wird, „spätestens“ von dem Tage 
an, an dem die höhere Reichsbehörde dem Angeschuldigten 
mitgeteilt hat, daß das U rte il die Rechtskraft erlangt hat. 
(Beschl. RDH. TB. 14/30 v. 28. A pril 1930.)

Reichswirtschaftsgericht.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des E W G . D r. K o p p e l ,  B erlin .

Gesonderte VermögensVerwaltung beiBetriebskassen
i. S. des § 63 Abs. 2 Z iff. 6 AufwGes. Der Vorderrichter 
ging m it Recht davon aus, daß die zugunsten der Gläubiger 
aufgestellte F iktion der Nichtvermögensanlage nach Zweck 
und W ortlaut des Ges. nur entfällt, wenn der Betriebs- 
untemehmer die gesonderte Verwaltung und Anlegung in 
Erfüllung einer ihm obliegenden Verpflichtung vorgenommen 
hat, die ihn außer Stand setzte, das Kassenvermögen in 
seinem eigenen Unternehmen anzulegen und es fü r seine 
Betriebszwecke zu verwerten. Ob eine solche Verpflichtung 
stets in  der Satzung der Kasse oder in besonderen Verein
barungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer begründet 
sein muß, oder ob auch eine im internen Betriebe des 
Arbeitgebers über die Sonderung des Kassenvermögens 
von seinen eigenen Betriebsmitteln getroffene Regelung 
fü r ausreichend gehalten werden könnte, um eine wirksame 
Verpflichtung des Betriebsunternehmers zu gesonderter 
Vermögensanlegung und Verwaltung i. S. des § 63 Abs. 2 
Z iff. 6 festzustellen, kann auf sich beruhen, da die A uf
wertungsschuldnerin im  Verlaufe des Verf. eine ausdrück

liche oder stillschweigende in dieser Richtung liegende 
Bindung des Verbandes in keiner Weise darzutun vermochte. 
(U rt. 5. S. X X X II.  4/29 v. 10. Febr. 1930.)

Kammergericht.
1. Z iv ils a c h e n .

A . M itg e te ilt von K am m ergeric litsra t D r. B e u s te r ,  B erlin .
Annahme mehrerer Personen an Kindes Statt. Es

ist zulässig, daß dieselbe Person ein Ehepaar und dessen 
Abkömmlinge nebeneinander an Kindes Statt annimmt. 
Hierbei handelt es sich um mehrere Annahmen an Kindes 
Statt, die voneinander unabhängig sind. (Beschl. la X .  596/30 
v. 13. Juni 1930.)

Notargebühr bei Rücknahme des Auftrages zur E r 
hebung des Wechselprotestes. W ird  der dem Notar 
erteilte Auftrag, Wechselprotest zu erheben, vom Gläubiger 
zurückgenommen, bevor der Notar in Ausführung des 
Auftrages tätig geworden ist, so kann er weder aus § 12 
noch aus § 16 NotGebO. eine Gebühr beanspruchen. 
(Beschl. la  X . 651/30 v. 4. Juli 1930.)

B. M itg e te ilt von Kam m ergericlitsra t D r. N a d le r  B erlin .

§ 63 Abs. 3 AufwGes. Aufw ertung einer Kaution.
Hat ein Beamter einer Sparkasse eine Kaution durch Ver
pfändung eines bestehenden Sparguthabens geleistet, so 
ist die Forderung gegen die Sparkasse nach den V or
schriften des 7. Abschn. des AufwGes.. aufzuwerten. Hat 
der Beamte dagegen auf sein Sparbuch Beträge nur zu 
dem Zweck eingezahlt, seiner Kautionspflicht zu genügen, 
so steilen diese nicht Spareinlagen dar, sondern Leistungen 
auf Grund des zwischen den Parteien bestehenden Dienst
vertrages. Die Einzahlung auf das Sparbuch ist nur eine 
andere Form der Bargeldsicherheit. Der Anspruch auf 
Rückzahlung beruht deshalb auch auf dem Dienstvertrage 
und ist nach § 63 Abs. 3 unbeschränkt aufwertbar. (Beschl 
A W . 296/30 v. 4. Juli 1930.)

§ 75 AufwGes. Vollstreckungsklausel. Gegen die 
Entsch. der AufwStelle über die Erteilung der V o ll
streckungsklausel findet die weitere Beschwerde nur im 
Falle des § 568 Abs. 2 ZPO. statt. (Beschl. AW . 810/30 
v. 11. Juli 1930.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n , B erlin ,

Unzulässigkeit p riva te r Meldestellen. Die m it der
Meldepflicht verbundene Offenbarung seiner persönlichen 
Verhältnisse kann dem Staatsbürger nur gegenüber einer 
amtlichen Stelle auferlegt werden, da nur eine solche 
Gewähr gegen Mißbrauch bietet. Eine PolVorschrift (Landrat 
Norden, 2. Mai 1928), die anordnet, daß die Anzeige über 
Ankunft, Abreise und Wohnungswechsel von Fremden der 
Meldestelle des staatl. Nordseebades N. Betriebsges. mbH. 
zu erstatten sei, ist daher ungültig. (U rt. 1 S. 704/29 
v. 24. Jan. 1930.)

Schulpflicht in  Oberschlesien. Das Grundschulges. 
v. 28. A p ril 1920 ist in  dem beim Deutschen Reiche ver
bliebenen Teile des oberschles. Abstimmungsgebietes m it 
dessen Räumung durch die Besatzungstruppen automatisch 
in  Kraft getreten. Das Genfer Abkommen v. 15. Mai 1922 
hat zwar in  Art. 103 die Möglichkeit der Erteilung von 
Privatunterricht fü r Kinder der Minderheiten erweitert, die 
Grundschulpflicht als solche aber unberührt gelassen. Diese 
ist durch Besuch der örtlich zuständigen Volksschule zu 
erfüllen. (U rt. 1 S. 3/30 v. 7./21. Febr. 1930.)

Aufsuchen von W arenbestellungen i. S. des § 1 Nr. 3 
HausStGes. liegt nicht vor, wenn der Gewerbetreibend^ 
sich darauf beschränkt, seine Ware durch Rundschreiben, 
Weibezettel und dgl. anzupreisen, wohl aber, wenn er z. B. 
durch Aufnahme von Bestellungen auf eine ärztliche Diagnose 
die Bestellung von Heiltee vorbereitet. (U rt. 3 S. 759/29 
v. 13. Febr. 1930.)

Feilbieten von W are in  fremdem Aufträge. W er
außerhalb seines Wohnortes als Angestellter eines gewerbl. 
Unternehmers dessen Gewerbe betreibt, ist der Hausier
steuer nicht unterworfen, wenn der Unternehmer am 
Betriebsorte seinen Wohnsitz oder eine gewerbl. Nieder
lassung hat. Dieser Fall liegt aber nicht schon dann vor, 
wenn der Hausierer seine Ware von einem ortsansässigen 
Händler bezieht, sondern nur dann, wenn er sie in dessen
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Dienst und auf dessen Rechnung vertreibt. (U rt. 3 S. 25/30 
v. 17. Febr. 1930.)

Schankbetrieb durch Vereine. Der Erlaubniszwang 
aus § 33 Abs! 6 RGewO., in der Fassung des Art. 1 des 
Notges. v. 24. Febr. 1923, der Vereine auch dann trifft, 
wenn der Betrieb auf den Kreis der Mitglieder beschränkt 
ist, erfordert nicht Gewerbsmäßigkeit i. S. einer auf Gewinn
erzielung gerichteten Tätigkeit (vgl. Zweck und Entstehungs
geschichte der auf Art. 3 der Nov. v. 6. Aug. 1896 zuruck- 
zufiihrenden Abs. 5 und 6 des § 33). (U rt. 3 S. 26/30 
v. 20. Febr. 1930.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
I.  M itge t. vom Senatspräsidenten des OVG. D r. L in d e n a n ,  B erlin .

Geheime Abstimmungen durch Stimmzettel sind im 
Magistrat unzulässig. Der Senat verbleibt auch gegenüber 
S t ie r -S o m lo  im R.- und Pr. VB1. 50 S. 565 bei seiner 
Entsch. I I .  B. 17/28 v. 23. A p ril 1929 (R.- u. Pr. VB1. 50 
S. 571). Stier-Somlo zieht die Verhältnisse, die für Reichs
und Landtag gelten, dafür heran, daß die moderne Rechts
entwicklung dazu zwinge, auch § 57 Abs. 2 StädteO. v. 
30. Mai 1853 i. S. der Zulässigkeit geheimer Abstimmungen 
im' Magistrat auszulegen. Die Verhältnisse des Reichs
und Landtags sind aber besonders geregelt, für kommunale 
Körperschaften gelten die für diese bestehenden Vorschriften. 
Ueberdies könnten die fü r die W ahl der Abg. fü r Reichs
und Landtag bestehenden Vorschriften nicht entsprechend 
angewandt werden für die beschließende Tätigkeit einer 
kommunalen Körperschaft, wde es der Magistrat ist. Die 
Vorschriften für die beschließende Tätigkeit des Reichs- 
und Landtags sind in deren Geschäftsordnungen enthalten. 
Es spricht gegen Stier-Somlo, die geheime Abstimmung 
werde von der modernen Rechts ent Wicklung gefordert, daß 
die GeschO, für den Reichstag v. 17. Febr. 1923 nur für 
die W ahl des Präs, und seiner Stellv, geheime W ahl m it 
Stimmzetteln vorsieht, für die W ahl der Schriftführer aber 
offene Wahl. Im  übrigen finden alle Abstimmungen offen 
statt. W ie wenig auch sonst diese Bestimmungen auf die 
Abstimmungen im Magistrat anwendbar sind, ergibt sich 
daraus, daß nach § 103 ein Antrag bei Stimmengleichheit 
als abgelehnt gilt, während nach § 57 Abs. 2 StädteO. in 
diesem Falle die Stimme des Vorsitzenden entscheidet. 
D ie nur auf das moderne Wahlrecht zum Reichs- und 
Landtag gestützten Ausführungen Stier-Somlos gehen auch 
insofern fehl, als der Magistrat, ein in sich geschlossenes 
behördliches Kollegium, auch bei Ausübung der ihm bei 
seiner Tätigkeit obliegenden Auswahl und Ernennung von 
städtischen Beamten einer jedes inneren Zusammenhanges 
entbehrenden Masse von Wahlberechtigten nicht gleich
gestellt werden kann, die nur zur Ausübung^ des dem 
einzelnen zustehenden staatsbürgerlichen Rechtes inFunktion 
tr itt. Auch die durch den Magistrat zu tätigende Wahl 
charakterisiert sich als behördlicher Verwaltungsakt. Da 
der Magistrat aus mehreren Personen besteht, kann sein 
Einheitswille nur durch Abstimmung ermittelt werden. Daß 
deshalb auch bei Bestellung städtischer Beamten ein Be
schluß nur durch Abstimmung zustande kommen kann, 
rechtfertigt es nicht, Grundsätze irgendwelcher Wahlgesetze, 
seien es die für Reichs- und Landtag oder fü r kommunale 
Körperschaften, anzuwenden. Daß aber nach den für 
Magistratsbeschlüsse bestehenden gesetzlichen Sondervor
schriften eine Abstimmung in geheimer Form durch Stimm
zettel unzulässig ist, ist in  der Entsch. v. 23. A p ril 1929 dar- 
gelegt. Gegen diese gesetzt. Bestimmung konnte sich weder 
eine abweichende Observanz noch eine Verwaltungsübung 
rechtswirksam bilden. Daher bedurfte es keines Eingehens 
auf die für den Standpunkt des Gerichts von F a lk  vor
gebrachten, im  wesentlichen politischen Gesichtspunkte. 
(U rt. I I .  B. 2/30 v. 25. A p ril 1930.)
I I .  M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des OVG. D r. S c h o lz ,  B erlin .

S teuersachen .
Vergnügungssteuer. Lichtbildveransta ltungen. A rt.K  

§ 9 Abs 2 der ReichsratBest. über die Vergnügungssteuer 
v. 12. Juni 1926 (RGBl. I  S. 262) enthält gestaffelte Vorzugs
steuersätze in gleicher Höhe für Lehrfilme wie^ für K u ltu r
filme. Nach A rt. I I I  § ? Abs. 1 können die örtlichen 
Steuerordnungen diese Vorzugssätze bis um 3 v. H. und,

„wenn als Lehrfilme anerkannte Bildstreifen in einer Länge 
von mehr als 100 m vorgeführt werden“ , bis nm 2 v. H. 
des Entgelts überschreiten. Dies kann nur dahin verstanden 
werden, daß, sofern überhaupt Lehrfilme von dieser Länge 
vorgeführt werden, unter keinen Umständen ein die Steuer
sätze des Art. I I  § 9 Abs. 2 um mehr als 2 v. H. über
steigender Satz auf Grund örtlicher SteuerO. gefordert 
werden kann. Der Gesetzgeber wollte die \  orführung von 
Lehrfilmen, weil sie volksbildend wirken, aber in Rücksicht 
auf die Aufnahmefähigkeit der Zuschauer nur in  . kleineren 
Längen vorgeführt werden können, steuerlich besonders be
vorzugen. Werden daher neben Spielfilmen sowohl Lehr- 
wie Kulturfilm e gemeinsam vorgeführt, so entscheidet nicht 
die größere Länge einer der beiden bevorzugten Gattungen 
über den anzuwendenden Steuersatz. Vielmehr können die 
Steuersätze des Art. I I  § 9 Abs. 2 höchstens um den für 
Lehrfilme zugelassenen Satz von 2 v. H. erhöht werden. 
Dabei ist die aus der Zusammenrechnung der Lehr- und 
Kulturfilm e sich ergebende Gesamtlänge für die Anwendung 
der in  Art. I I  § 9 Abs. 2 vorgesehenen Stufen maßgebend. 
(U rt. I I .  C. 141/29 v. 25. Febr. 1930.)

Bayerisches Oberstes Landesgericht München.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von M in is te ria lra t C a m m e re r ,  München.
Unzulässigkeit eines Landesstempels au f V o ll

machten zum Gebrauch im  Rechtsm itte lverfahren nach
der RAbgO. Nach § 294 Abs. 2 RAbgO. sind Urkunden, 
die im  Rechtsmittelverfahren gebraucht werden, nur soweit 
Stempelpflichtig, als sie es ohne diesen Gebrauch wären. 
Diese Vorschrift schließt es aus, daß landesrechtlich für 
Vollmachten, die im  Verfahren nach der RAbgO. ausgestellt 
werden, weitere Abgaben erhoben werden. Nun könnte 
im  gegebenen Falle die Vollmacht nach ihrem weitgehenden 
Inhalte („Vollm acht in Sachen Einkommensteuerveranlagung 
1928 zur Vertretung vor allen zuständigen Finanzver
waltungsbehörden und Gerichten m it der Befugnis, ade 
Zustellungen in Empfang zu nehmen, Termine wahrzu
nehmen, Erklärungen und Rechtsmittel einzulegen“ ) aller
dings an sich auch fü r ein anderes als ein Rechtsmittel- 
verfahren verwendet werden. Aber es muß bei W ürdigung 
von Vollmachtserklärungen der wahre Sinn derselben er
m ittelt werden; und dieser geht nach den Feststellungen 
im unteren Rechtszuge dahin, daß eine Bevollmächtigung 
nur fü r das Rechtsmittelverfahren erfolgen sollte und er
folgte. Es liegt sonach der Fall des § 294 Abs. 2 RAbgO. 
vor. (Beschl. V. 3/1930 v. 28. Mai 1930.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgericlitsrat Z o l l e r ,  München.
Ankünd igung von Ausverkäufen. § 7 Abs. 2 , § 9 

kbs. 1 UnlW ettbewGes. Die Anordnung einer höheren 
Verwaltungsbehörde, daß bei Angabe des Grundes eines 
'msverkaufs „die Tatsachen anzuführen und gegebenenfalls 
lie Belege beizufügen sind,, aus denen sich ergibt, daß 
lieser Grund wahr und ernsthaft gemeint ist und nach der 
Auffassung der beteiligten Geschäftskreise den Ausverkauf 
■echtfertigt“ , ist rechtsunwirksam. Dagegen ist die höhere 
VerwBehörde befugt, für die Erstattung der Anzeige des 
Ausverkaufs und die Einreichung des Warenverzeichnisses 
■ine angemessene Frist vor Beginn des Ausverkaufs und 
iine doppelte Fertigung vorzuschreiben. Die Unwirksam
s t  des einen Teiles der Anordnung beeinträchtigt nicht 
lie  Wirksamkeit des anderen Teiles. Zum Begriff „be
stimmter Warenvorrat aus dem vorhandenen Bestand“ ist 
rine Individualisierung oder gar äußerliche Ausscheidung 
ie r dem Verkauf unterstellten Waren nicht unbedingt 
erforderlich. (U rt. R. I I .  147/30 v. 7. A pril 1930.)

A rt. 16, 20, 24 Bayer. HausiersteuerGes. Der btrai- 
richter ist an die H ö h e  der von der Finanzbehörde fest
gesetzten Steuer nicht gebunden. E r ist in  dieser Hmsic 
ebenso frei wie in  der Frage, ob eine ®te u ®r f !/ VÄ
besteht. Die früher vertretene, teilweise abweichende ec s-
anschauung ist aufgegeben. Die samtverbindliche a tnng 
des Art. 20 g ilt nur für das Verhältnis des Auftraggebers 
zum Beauftragten, nicht aber für das Verhältnis mehrerer 
Auftraggeber (oder mehrerer Beauftragter) un eieman c*.
(U rt. R. I I .  150/30 v. 10. A pril 1930.)
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Düringer-Hachenburg. Das HGB. (m. Ausschi, des See

rechts) auf der Grundlage des BGB. 3. Aufl. unter 
Leitung von M ax  H a c h e n b u rg , erläutert von F r i t z  
B in g ,  Jam es B r e i t ,  J u l iu s  F le c h th e im , K a r l 
G e ile r ,  V ik t o r  H o e n ig e r ,  J u l iu s  L e h m a n n , 
A l f r e d  W e rn e r. I .  Bd. 1930. Mannheim, Bens- 
heimer. Geb. M. 36.

Den ersten Anstoß zu diesem angesehenen und weit
verbreiteten Kommentar, der sich die Aufgabe stellt, zu
gleich den Anforderungen eines Lehrbuches zu genügen, 
gab D ü r in g e r .  Der Plan zu dem Werke wurde von ihm 
und H a c h e n b u rg  gemeinsam aufgestellt. Auch die Aus
führung wurde zunächst von ihnen allein begonnen —  in  
einer „literarischen Ehe“ , von der eine unvergleichlich 
reizvolle Schilderung sich in Hachenburgs „Lebens
erinnerungen“ findet. Der 1. Band erschien 1899, ihm 
folgten 2 weitere Bände. Es fehlte noch das Gesellschafts
recht. Von 1908 bis 1913 kam die 2. Auflage heraus. 
Bei ih r wirkten bereits G e ile r ,  H o e n ig e r  und B r e i t  mit. 
1917 trat ein 4. Band (Gesellschaftsrecht ohne Aktienrecht) 
neu hinzu, den F le c h th e im  und G e ile r  bearbeitet hatten. 
Die besorgte Frage, die Hachenburg vorwenigen Jahren nach 
dem Heimgange Düringers noch stellen konnte, ob er die 
Fertigstellung des Werkes erleben werde, soll durch die 
jetzt begonnene 3. Auflage, die 5 Bände (einschl. Aktien
recht) umfassen wird, glücklich gelöst werden. Sie ist 
Hachenburg von seinen nunmehr 7 Mitarbeitern zum 
70jährigen Geburtstage gewidmet worden. Es zeugt von 
dem Reichtum seines Geistes und von seiner wissenschaft
lichen Gebefreudigkeit während eines langen Lebens, nicht 
minder aber auch von dem Feinsinn seiner Mitarbeiter, 
daß dem Gefeierten als edelste Gabe die Vollendung eines 
Werkes dargebracht w ird, dessen Ursprung in  die Schatz
kammer seines tiefen Wissens und seiner überragenden 
praktischen Erfahrung znrückführt. Ihre unerschöpflichen 
Werte sind unter dem befruchtenden Einflüsse des 
Düringerschen Gedankens von der organischen Einheit des 
allgemeinen bürgerlichen und des Handelsrechts zu be
währten Ergebnissen fü r Wissenschaft und Rechtsprechung 
ausgemünzt worden. Der vorliegende I. Band der 3. Aufl. 
enthält die A llg. Einleitung (Bearbeiter G e ile r )  sowie 
das I. Buch des HGB., in dessen Erläuterung sich drei M it
arbeiter teilten: G e ile r  1. Abschn. „Kaufleute“ , Le h m a n n  
4. Abschn. „Handelsbücher“ , H o e n ig e r  die übrigen sechs 
Abschnitte. Die Bearbeiter waren m it E rfo lg bestrebt, trotz 
weitgehender Selbständigkeit des einzelnen das einheitliche 
Gepräge des Ganzen zu wahren. Die für die Eigenart des 
Werkes kennzeichnenden Merkmale sind getreulich erhalten 
geblieben. Der Inhalt ist vielfach erweitert und vertieft, 
die Sprache durch Ausmerzen von Fremdwörtern gereinigt. 
Wenn die weiteren Bände halten, was der erste verspricht, 
so w ird das fertige W erk den Namen seiner Begründer 
sowohl wie ihrer späteren Mitarbeiter dauernden Glanz 
verleihen.

Geh. Justizrat Dr. W ild h a g e n ,  Leipzig.

Die neuen Aufwertungsgesetze. Gesetz über die Be
reinigung der Grundbücher, Gesetz über die Fälligkeit 
und Verzinsung der Aufwertungshypotheken.

I.  M it Erläuterungen, Mustern und Formularen herausg. 
von M inD ir., Prof. Dr. Dr. F ra n z  S c h le g e lb e rg e r  
u. ObRegRat R u d o lf  H a rm e n in g  inV erb . m it LGR. 
Dr. E r w in  P ä tz o ld . 1930. Berlin, Vahlen. Geb. 14.50M.

I I .  Erläutert von MinRat L .Q u a s s o w s k i. 1930. Mannheim, 
Bensheimer. Geb. 10,80 M.

I I I .  Systematische Darstellung und Erläuterung. Von JR. 
Dr. B r. S te rn  und Stadtrat J. H u m a r, M. d. RWR. 
1930. Berlin, Verlagsanstalt des Deutschen Hausbesitzes 
GmbH. Kart. 2,50 M.

Es ist dankbar zu begrüßen, daß, wie dies bereits Exz. 
Dr. M ü g e l (vgl. die Besprechung S. 1135 d. B l.) vorb ild
lich getan hat, nun auch die anderen Kommentatoren, die 
bereits das AufwGes. bearbeitet und damit der Wissenschaft 
und Praxis wertvolle Dienste erwiesen haben, m it Erläute

rungen der Aufwertungsschlußgesetze vor die Oeffentlichkeil 
treten. Auch diese beiden Kommentare zeigen, jeder in  seiner 
Eigenart, die Vorzüge der Hauptwerke. I .  S c h le g e l-  
b e rg e r -H a rm e n in g  bringen die reiche Fülle der Recht
sprechung bei und geben zu den einzelnen Bestimmungen 
praktische Erläuterungen an der Hand von wertvoller» 
Beispielen. Fast zu reichhaltig ist das Beiwerk, das dem 
eigentlichen Kommentar von Schlegelberger-Harmening 
beigefügt ist: Man findet den Abdruck einschlagender 
Nachbargesetze und -V.en, wie Muster zu Anträgen und 
Einträgen für die neuen Bestimmungen und Muster der 
Landesjustizverwaltungen für das AufwGes. Besonders w ird 
der Abdruck des Gutachtens des KG. begrüßt werden.

I I .  Q u a sso w sk i hat wie in  seinem Kommentar 
zum Aufwertungsgesetz den Vorzug, daß er zu allen 
Vorschriften eine in  sich abgerundete, für sich allein ver
ständliche Darstellung gibt, so daß man aus den Be
merkungen zu den einzelnen Paragraphen einen ausge
zeichneten Ueberblick über die Materie bekommt. Ein 
gutes Beispiel fü r diese Darstellungsweise ist die Einleitung, 
in  der in  knappster Form eine umfassende Darstellung 
der rechtspolitischen Fragen gegeben ist.

I I I .  Die Schrift, mitbearbeitet von dem Mitglied des 
RWirtschR. H u m a r, dem das wertvolle Gutachten dieser 
Körperschaft zu verdanken ist, enthält eine Wiedergabe 
des Textes beider Gesetze m it knappen Erläuterungen 
und Verweisen. Vorangestellt sind systematische Dar
stellungen aus dem Inhalte beider Gesetze, z. B. die V er
zinsung nach dem neuen Gesetz, Aufwertungsschulden im 
Zwangsversteigerungsverf. usw. Diese Aufklärung verfolgt 
den Zweck, allen denjenigen Kreisen, die an der Frage 
der Umschuldung interessiert sind, insbesondere allen Haus
besitzerorganisationen und ihren Mitgliedern, denen diese 
Schrift zur schnellen Einführung besonders zu empfehlen 
ist, ein sicherer Führer zu sein. Dieser Zweck w ird durch 
die allgemein verständliche und dabei doch wissenschaftlich 
gründliche Darstellung durchaus erreicht.

Reichsgerichtsrat Dr. H a ns  W u n d e r l ic h ,  Leipzig.

Kom m entar zum Um satzsteuergesetz in  der Fassung 
v. 8. Mai 1926. Von Staatssekretär i. e. R., Prof. Dr. Joh. 
P o p itz . 3. Aufl., vö llig  neubearbeitet unter M itw irkung 
vonSenPräs.Dr. R. K l  oß u. MinRat Dr. R o lfG ra b o w e r .  
E rg ä n z u n g s b a n d  nebst Erläuterung der Novelle v. 
15. A p ril 1930. 1930. Berlin, Liebmann. Geb. 15,50 M. 
Vorzugspreis für Abonnenten der DJZ. geb. 13,50 M.

Die 3. Aufl. dieses als Standardwerk anerkannten 
Kommentars erschien 1928 (DJZ. 1929 S. 583). Der 
Nachtrag wurde nötig, um bei der starken Entwicklung 
von Rechtsprechung und Schrifttum das W erk auf der 
Höhe zu halten. Die Nachträge zu den Paragraphen haben 
wieder Kloß und Grabower übernommen. Is t der Nachtrag 
schon dieses Inhalts wegen wertvoll, so w ird  er es noch 
mehr, weil er bereits die Novelle v. 15. A p ril 1930 sowie die 
Durchf.- und AusfBest. dazu erläutert; diese Erläuterungen 
stammen von Popitz selbst. Seltsamerweise gibt die 
Novelle äußerlich ihre Eigenschaft als Aenderung des 
UmsStGes. nicht kund, sondern führt sich ein als Art. V I I  
des Ges. zur Aenderung des Biersteuerges. (1!) v. 15. A pril 
1930. Inhaltlich besteht die Novelle in  einer Erhöhung des 
Steuersatzes der (allg.) UmsSt. von 0,75°/o auf 0.85%  und 
in der Einführung einer erhöhten UmsSt. für die großen 
Einzelhandelsgeschäfte. W ieder ein Fremdkörper in der 
UmsSt., nachdem die ältere Luxusumsatzsteuer und die 
besonderen Leistungsumsatzsteuern glücklich beseitigt 
waren, wieder eine Sondersteuer in  der UmsSt., die inner
lich nichts m it ih r zu tun hat; denn die Warenhaussteuer 
w ill nicht den Verbraucher treffen, sondern den Unter
nehmer. Die andere bedeutsame Leistung von Popitz, 
der Nachtrag zur Einleitung der Neuauflage von 1928, ist, wie 
jene, vornehmlich finanz- und steuerpolitischen Charakters. 
Aber auch rein finanz wissenschaftliche und steuerrechtliche, 
selbst steuertechnische Erörterungen finden sich darin. Eine
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D u rch s ich t wird jedem Gewinn und Genuß bringen. Ich w ill
nur den Schlußsatz hierher setzen: „D ie UmsSt. steht nun 
einmal unter anderen Entwicklungsgesetzen als andere Steuer- 
tvnen • sie war wissenschaftlich geächtet, ist wirtschafts
theoretisch kaum zu rechtfertigen, verdankt ihre heutige 
Bedeutung ausschließlich der Regierungs- und Verwaltungs
initiative, hat sich fiskalisch und steuertechnisch außerordent
lich bewährt. Ih r  Schicksal ist deshalb mehr als das irgend
einer anderen Steuer davon abhängig, daß sie weiter zu den 
Frauen gehört, von denen man möglichst wenig spricht. 

Finanzminister a. D., Pro f.P r.P r. v . P is to r iu s ,  Stuttgart.

1Y1. von Brauchitsch, Verwaltungsgesetze für Preußen.
Neu herausg. von Staatsminister, Präs des OVG. Prof.
D r B i l l  D re w s  u. Prof. Dr. G e rh a rd  L a ssa r. 8. Bd.
Beamtenrecht von LGPräs. Dr. B ra n d . 1930. Berlin,
Heymann. Geb. 30 M. ....

Der seit einem Menschenalter auf dem Gebiet tauge, 
beste theoretische und praktische Kenner des preuß. Beamten
rechts kommentiert in  diesem Bande des bekannten Sammel
werks alle einschlägigen, in  zahllosen Einzelgesetzen, Ver
ordnungen, Ministerialverf., Ortssatzungen usw. zerstreuten 
Vorschriften des beispiellos zersplitterten, teilweise sogar 
nur gewohnheitsmäßig geordneten Rechtes der preuß. Staats
und Selbstverwaltungsbeamten. E r erledigt diese Aufgabe 
m it beinahe lückenloser, jedenfalls kaum zu übertreffender 
Vollständigkeit und Gründlichkeit, in  systematischer Gliede
rung und Anordnung des unübersehbaren Stoffes unter 
wörtlicher Wiedergabe des Textes m it ausführlicher, Recht
sprechung und Literatur bis auf den gegenwärtigen Stan 
sorgsam einarbeitender Erläuterung. Das ausgezeichnete 
Werk ist für die Praxis der Gerichte, Verwaltungsstellen 
und Organisationen wie für theoretische Arbeiten un 
wissenschaftliche Forschungen eine ebenso unentbehrliche 
H ilfe  wie zuverlässige Fundgrube.

Professor Dr. G ie se , Frankfurt a. M.

Kom m entar zum GmbHGesetz in  neuester Fassung. 
Von Sen.-Präs. Dr. F ra n z  S cho lz . 1928. Köln, Dr. Otto 
Schmidt. Geb. 25 M.

Der bekannte Verf. hat trotz seiner langjährigen Be
schäftigung im Dienste des Ausw. Amtes und seiner jetzigen 
Tätigkeit im OVG. an seine frühere zivilrechtliche Tätigkeit 
angeknüpft und einen Kommentar von 839 S. vorgelegt, der 
neben den ausgezeichneten Arbeiten von Feine, Liebmann- 
Saenger, Brodmann, Staub-Hachenburg wohl bestehen kann. 
Er hat es versucht, den schwierigen Stoff möglichst ge
meinverständlich darzustellen und stützt sich dabei auf die 
sorgfältig herangezogene Praxis. H ierin liegt der Schwer
punkt seiner Arbeit, während die allg. theoretischen Grund
lagen ex professo weniger erörtert werden, wenngleich die 
Bekanntschaft m it den Problemen überall durchschimmert. 
Dabei ist die Anschaulichkeit der Darstellung des höchsten 
Lobes würdig; insbes. ist es gelungen, die registerrechtliche 
Seite glücklich herauszuarbeiten.

Geh. JR., Professor Dr. E rn s t H e y m a n n , Berlin.

Opera Academiae Universalis lurisprudentiae Com= 
parativae. Series I .  Fontes iuris vigentis. Fasciculus I, 
Pars Orientalis. Herausg. von Prof. E. B a lo g h , Kaunas. 
1929. Berlin, Sack.

DasHeft stellt den l.T e il einer von der Haager Akademie 
für vergleichende Rechtswissenschaft beabsichtigten Ver
öffentlichung über die Quellen des positiven Rechts aller 
Kulturländer dar. Eine solche Zusammenfassung oft schwer 
erreichbarer Unterlagen in  wenigen Bänden ist ein sehr 
verdienstliches Unternehmen, dessen erste hier vorliegenden 
Ergebnisse seinen Zweck bereits vollauf rechtfertigen. W ird  
doch hier wertvolles Material gerade für Länder zusammen
getragen, deren Rechtsquellen oft nur m it erheblicher 
Mühe nachprüfbar sind. Das g ilt insbes. von den ein
gehenden, wenn auch durch den gegenwärtigen politischen 
Uebergangszustand des Landes nur zeitbedingten^ Aus
führungen Escarras (Grenoble) über die Rechtsquellen Chinas, 
■aber auch von den übrigen interessanten Darstellungen

d e r  R e c h ts q u e lle n  Japans d u rc h  O d a , A e g y p te n s  d u rc h  
P a rk e r  W a lto n  u n d  P a lä s tin a s  d u rc h  G o a d b y .

O b e r la n d e s g e r ic h ts ra t D r .  D r .  W i l k e ,  D re s d e n .

Bibliographie der rechtsvergleichenden L ite ra tu r des 
Z iv il- und Handelsrechts in  Zentral- und Westeuropa 
und in  den Ver. Staaten von Amerika 1870 1928, zu
sammengestellt von Prof. Erich-Hans K aden . 1930. 
Berlin, Vahlen. Geh. 12 M. _ .

D a s  In s t i t u t  f ü r  a us lä n d isch es  u n d  in te rn a tio n a le s  
P r iv a t re c h t u n d  d ie  In te rn a t .  V e re in ig u n g  fü r  v e rg l .  R e c h ts 
w is s e n s c h a ft u n d  V o lk s w ir ts c h a f ts le h re  w ie  d e r  V e r f .  d ie s e r  
B ib l io g ra p h ie  h a b e n  s ic h  d e n  D a n k  a lle r  e rw o rb e n , d ie  s ic h  
m it  re c h ts v e rg le ic h e n d e n  S tu d ie n  b e s c h ä ft ig e n . S ie  g ib t  
d ie  w e it  z e rs tre u te , s c h w e r a u fz u fin d e n d e  L ite r a tu r ,  d ie  
s o n s t n o c h  n irg e n d s  s y s te m a tis c h  z u s a m m e n g e s te llt is t ,  
s o w e it e r re ic h b a r , in  lü c k e n lo s e r  V o lls tä n d ig k e it  f ü r  Z i v i l 
u n d  H a n d e ls re c h t e in s c h l. S ch e ck - u n d  W e c h s e lre c h t. D ie s e  
s e h r w e r t v o l le  Z u s a m m e n s te llu n g  k a n n  b e s o n d e rs  a lle n  
B ib l io th e k e n  z u r A n s c h a f fu n g  n u r  e m p fo h le n  w e rd e n .
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wesentlich? (E in Beitr. z. Lehre v. Kaufpreis u. Dauerverein
barung.) W e r n e b u r g ,  Rechtsfragen der Eigentumsvorbehalts
klaus el.

Markenschutz u. Wettbewerb. 30. Jg. N r. 8: S ta r c k ,  Hamm, 
Schadensersatzklage geg. d. Zeichenverband b. D uldung miß- 
bräuchl. Benutzung seines Verbandszeichens. S t r i t z k e ,  E in 
dringen sozialer Gedanken in d. W ettbewerbsrecht. N o l t i n g -  
H a u f f .  Nochmals Nachbau ungeschützter Maschinen. K a is e r ,  
S ittenw idriges Unterbieten. S ta r k ,  Prag, Is t Preisunterbietung 
b. M arkenartike ln  n. tschechoslowak. Recht unlaut. W ettbewerb ?

Zeitschr. f. Binnenschiffahrt. 62. Jg. H. 7: E inheitliches Recht 
(B innenschiffahitrecht). — Entw . e. (internat.) Uebereinkommens 
üb. e inige M aterien d. Binnenschiffahrtsrechtes (m. Begründung). 
B i l e s k i ,  D ie  H aftung gegenüb. Schiffspassagieren. — H . 8 : 
S e e g e r ,  D e r neue Betriebsvertrag f. d. M annheim er Hafen.

Jurist. Rundschau f. d. Privatversicherg. 7. Jg. N r. 16: R e y d t ,  
Kündigungsrecht d. Erwerbers eines be i e. öffentl.-rechtl. Feuer- 
versichergsanstalt versicherten Gebäudes. P f e i f f e r ,  D ie  K ü n d i
gung im  Versicherungsvertragsgesetz. (Schluß fo lg t.) W a lte r 
F is c h e r ,  E lbe rfe ld , A rg lis tig e  Täuschung bei d. Schadensermitt
lung. K r a m e r .  Insassenunfall vers. u. H a ftp flich t des Fahrzeug
halters.

Die öffentl.-rechtl. Versicherung. 62. Jg. N r. 16: W e i lm a ie r ,  
Feuerversicherung u. Feuerschutzgesetzgebung. S t ie f e l ,  Ver
sicherungsschutz b. Schwarzfahrten u. Fahrten ohne Führerschein ? 
— Nr. 17: B ü c h n e r ,  Schadensersatzansprüche d. Versicherers 
bei a rg lis tige r Täuschung durch d. Versicherungsnehmer.

Neumanns Zeitschr. f. Versicherungswesen. 53. Jg. Nr. 28: G r a n e r ,  
Prozeß oder n ich t Prozeß? E in  Beitr. zur Frage d. sogen, güt
lichen E inigung. L e w ,  D ie  A llgem . Deutsch. Seeversichergs- 
bedingungen u. d. Tankschiffahrt. — N r. 29: S tö lz le ,  Lebens- 
vers. zugunsten e. D ritte n  u. P flich tte ils rech t in  ih re r Beziehung 
zum Erbschaftsteuerges. H o c h g r ä b e r ,  D ie  Ausbesserungs

f lic h t in  d. Seeversicherg. K  a m b a c h , D ie  Abzugsfäh igkeit d. 
uckersteuer vom Beitragswert zur großen Haverei.

Annales de droit commercial. 39. Ann. No. 1: P e r c e r o u ,  La 
question des actions à d ro it de vote p riv ilég ié . Suppression ou
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réglementation? R o t o n d i ,  L a  nation jturid. de l ’achalandage 
(à suivre). E s  c a r  a, La  lo i  chinoise sur les effets de commerce 
du 30 oct. 1929. G u t t e r id g e ,  Chronique de lég is la tion, de 
doctrine et de jurisprudence (anglaises) en matière de d ro it 
commercial e t industrie l.

Journal des sociétés. 51. Ann. No. 8: D e c u g is ,  La  suppression 
des actions à vote p lu ra l e t ses conséquences.

Zivilprozeß usw.
Hessische Rechtsprechung. 30. Jg. N r. 7/8: S c h lo t tm a n n ,  W ie  

w e it is t der sich eines unbegründeten Anspruchs Berühmende d. 
Anspruchsgegner kostenerstattungspflichtig ?

Konkurs- u. Treuhandwesen. 4. Jg. H , 8/9: Hugo C a h n  I, Um- 
gestaltung d. K onkurs Ordnung. S c h a c h te l ,  D ie  Wertzuwachs- 
Steuer be i Zwangsversteigerungen als Massekosten. K ö n n e ,  
Eigentumsvorbehalte, d ie der E rnstha ftigke it ermangeln. H ü l l e ,  
D er K onkurs des M eistbietenden vo r dem Zuschlag. K lo p p e ,  
D ie  S tellung des Vorm erkungsgläubigers im  Vergleichsverfahren. 
Franz M ü l l e r ,  K ö ln , E ine neue K lasse bevorrechtigter For
derungen (im Konkurse). (Erw iderung.)

Anwaltsblatt. 17. Jg. H . 8: G r o k e ,  D ie  Rückgewinnung der B e i
treibungssachen u. d. S o linger R ich tlin ien . S i lb e r ,  Vorschläge 
zur R eform  d. Mahnverfahrens u. d. zivilprozessualen Zustellungs
wesens. P in n e r ,  D ie  Fachanwaltschaft als w irtschaftl. Problem.

Strafrecht usw.
Honatsschr. für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform. 21. Jg.

H . 8/9: I r k ,  D ie  heutige Lage d. Strafrechts. M i t t e r m a ie r ,  
Strafrechtl. Systematik. W o l t e r ,  N orm ative Tatbestandsmerk
male. K in b e r g ,  Ueber die re la tive  Bedeutung der General
prävention u. d. Spezialprävention. E x n e r ,  Das Borstal-System, 
v. J a r o t z k y ,  D ie  Strafe d. E inschließung im  neuen Strafrecht. 
S tä m p f l i ,  D ie  Wiederaufnahme in  neueren schweizer. Gesetzen 
u. Entwürfen. S u th e r la n d ,  Prognose v. E rfo lg  od. Fehlschlag 
be i Bewährungsfrist. F is c h in g e r ,  Deutsche K rim in a ls ta tis tik  
f . d. J. 1927. F 1 a d , E id  u. Eidesverletzg. i. Frankreich. S t  o k  v i  s , 
Das W iederaufnahmeverfahren i. H olland. E n g e lh a r d t ,  K lin ische  
K rim in o lo g ie . W o w o r s k i ,  D ie  Arsenmorde in  Steiermark.

Kriminalist. Monatshefte. 4. Jg. H. 8: B ö h m e  H eilung von ver- 
brecherischer Veranlagung. D o e r n e r ,  Auslieferungsgesetz und 
Polize i. O t to ,  Zw ei „U ng lücksfä lle “ . (Selbstmorde m it perversem 
H intergrund.)

Monatsblätter d. Deutsch. Reichszusammenschlusses f. Gerichtshilfe 
usw. 5. Jg. H. 7: M inR . S c h m id t ,  K r i t ik  am Strafvollzug. 
M e  h l  iß ,  Gerichtsh ilfe . —  H. 8/9: M e z g e r ,  D e r Strafzweck in  
U rte il und Strafvollzug.

Gefänrjnisyesellschaft f. d. Provinz Sachsen u. Anhalt. 46. Jahrbuch: 
G e r la n d ,  D er Stra fvo llzug in  Stufen, sein Fortsch ritt und seine 
Gefahr. W a h l , Butzbach, Was hat der evangelische Strafanstalts
p fa rrer zum Stufenstrafvollzug zu sagen ?

Schweizer. Zeitschr. f. Strafrecht. 44. Jg. H. 3: S to o ß ,  D ie  Natur 
der sichernden Maßnahmen. L u d w ig ,  R ich ter und S trafvollzug. 
Eberh. S c h m id t ,  Hamburg, D. strafrechtl. Schutz des Fabrikations- 
u. Geschäftsgeheimnisses in  den schweizer. Entwürfen. F r e d e ,  
D ie  R eform  des Strafvollzugs in  Thüringen (Forts.). M e y e r  v. 
S c h a u e n s e e , E in  H auptproblem  des Strafrechts (Zurechnungs
fäh igke it), dargeste llt an einem konkreten Falle. P fe n n in g e r ,  
Schweizer. S tra fvo llzug i. J. 1930. S to o ß ,  D e r F a ll Frieders.

Staats- und Verwaltungsrecht.
Staats- u. Selbstverwaltung. 11. Jg. Nr. 17: K lu g e ,  F o rtb ildung  

des Haushaltsrechts.
Reichsverwaltungsblatt u. Preuß. Verwaltungsblatt. 51. Bd. N r. 35:

L o e w e n t h a l ,  Das Reichs Verwaltungsgericht. K ö r n e r ,  D ie  
Gemeindesteuern in  der N otverordnung des Reichspräsidenten v. 
26. J u li 1930. P h i l i p s b o r n ,  Polize il.K rankenhauseinweisung u. 
A ufnahm epflicht der Krankenhäuser. — N r. 36: S c h m ö ld e r s ,  
Aus dem Schlichtungswesen der Verein igten Staaten. „M edia tion  
and a rb itra tion “ im  Staate New Y ork.

Der Beamte. 2. Jg. H. 3: V ö l t e r ,  R eform  d. Beamtengesetzgebung.
Freie Wohlfahrtspflege. 5. Jg. H. 5: T ö b b e n ,  Zur Begriffsbestim 

mung d. Verwahrlosung.
Die Polizei. 27. Jg. N r. 16: K e r s t ie n s ,  P o lize i und Gaststätten

gesetz. S t ie n e n ,  Polizeistunde u. neues Gaststättengesetz. G a y ,  
M ordstatis tik . — N r. 17: K la u s e n e r ,  Zur Polizeirechtsreform . 
K e r s  t ie n s ,  Bedarf der V erkauf von M ilc h  zum Genuß auf der 
Ste lle  ke ine r Schankerlaubnis?

Zeitschr. f. Kommunalwirtschaft. 20. Jg. N r. 14: D e l i u s ,  W eser
münde, D ie  künftige  Gesetzgebung auf d. Gebiete d. Städte
verfassung. — N r. 17: R ie n h a r d t ,  D ie  Württemberg. V er
w altungsreform  u. d. Reichskommissar.

Der Städtetag. 24. Jg. Nr. 8: D e l iu s ,  Wesermünde, D ie  gemischt- 
w irtschaftl. Unternehmungen. (Referat.) L ö s e r ,  Staat u. Selbst
verwaltung. D er Referentenentw. d. preuß. Innenm inisterium s u. 
d ie Städte.

Der Schulverband. 4. Jg. H. 8: L o s c h e ld e r ,  D ie  W ah lze it der 
Schuldeputationen u. Schulvorstände u. d. D urchführung d. W ahlen 
zu denselben. — H. 9: v. B e r n u t h ,  D ie  Zwangsvollstreckung 
gegen Schulverbände in  Preußen. M i r o w ,  D ie  länd l. F ortb ildungs
schule in  rechtl. Beleuchtung.

Zeitschr. d. Bernisch. Juristcnverelns. 66. Bd. H . 8: D ie  Recht
sprechung des Bundesgerichts i. J. 1929. I :  Staatsrechtl. P raxis 
(A m tl. Sammlung Bd. 55, T. 1).

Rivista di diritto puhbliCO. Anno 22. Fase. 6: B o t t a i ,  L ’ordinamento 
nella costituzione dello  Stato. A z z a r i t i ,  M od ificaz ion i a lla  
com^etenza del Consiglio d i Stato e dé lia  G .P .A . in  materia d: 
rappo rti d i lavoro. F o lc o ,  La  rim ozione deg li a tti contravven- 
z iona li e l ’art. 72 del R. D . 30 D ie. 1923. — Fase. 7: R o c c o ,  
La consuetudine e i l  d ir itto  de llo  Stato. F o r t i ,  A tto  e proce- 
dimento am m inistrativo. F e r r a r a ,  La  m agistratura del lavoro 
— giudice spéciale o giudice ord inario  specializzato ?

Arbeitsrecht.
Neue Zeitschr. f. Arbeitsrecht. 10. Jg. H. 9: A n th e s ,  D ie  Rechts

natur d. ta riflichen  Friedenspflicht. Lutz R ic h t e r ,  Zur anrech
nungsfähigen Vorbeschäftigung beim  Angestelltenkündigungs
schutz. E rnst H e r z ,  Genf, Grundfragen des Koa litionsrechts in  
rechts vergleichender D arstellung. H e r s c h e l  ,D e r B e g riff „S treck
arbe it“ . L e h m  e r ,  A u f B itten  des K lägers verzögerte Zustellung
d. Einspruchsklage. (Erw iderung.)

Das Arbeitsgericht. 35. Jg. Nr. 9: L a s s a r ,  Grundgedanken des 
englischen Arbeitsrechts. S c h m in c k e ,  Hauptfragen d. Schwer
beschädigtenrechts. K r ö n ig ,  D ie  Technik d. Beweiserhebung 
im  Arbeitsgerichtsprozeß.

Soziale Praxis. 39. Jg. H. 32: B e r g e r ,  Das internat. Ueberein- 
kommen über d. A rbe itsze it d. Angestellten im  Handel u. m Büros 
(Schluß in  H . 33). — H . 33: H einr. L e h m a n n , K ö ln , Zum Entw .
e. Ges. betr. Gewährung jäh rliche r Ferien f. d. Kanton Basel- 
Stadt. — H . 35: B e r g e r ,  Das internat. Uebereinkommen über 
d. Zwangsarbeit d. Eingeborenen.

Der Arbeitgeber. 20. Jg. N r. 16: K ö b n e r ,  Zur Reform  d. österr. 
Arbeitslosenversicherung. H e l lw ig ,  D ie  Behandlung v. D ienst
aufwandentschädigungen u. W erbungskosten beim  Steuerabzug 
vom A rbeits lohn. — N r. 17: G ö p p e r t ,  Reichsarbeitsgericht u. 
BetriebsstillegungsV.

Die Arbeiter-Versorgung. 47. Jg. H. 24: S o n d e r h o f f ,  D ie  Aende- 
rungen in  d. Krankenversicherg. durch d. Notverordnung v. 
26. J u li 1930. — H. 25: v. F r a n k e n b e r g ,  D ie  G le ichw ertigke it 
nach §§ 259f. RVO. K le e i s ,  W ie  werden Ansprüche der Heb
ammen an die Krankenkassen entschieden?

Reichsarbeitsblatt. 10. Jg. H. 25: Zur T ä tig ke it des Spruchsenats
f. d. Arbeitslosenversicherg. in  d. Monaten Januar bis Juni 1930 
(Schluß). Eman. A d le r ,  Sozialpolit. Gesetzgebung in  Oester
re ich (Antiterrorgesetz).

Die Berufsgenossenschaft. 45. Jg. N r. 2: G r a v e n h o r s t ,  E in V or
schlag zur Abänderung des § 1700 N r. 8 RVO. — N r. 4 : Justizrat 
W andel f .  — N r. 6: S e e le ,  Fahrlässige Rechtsbeugung? — 
N r. 11: T u r b a n ,  Ueb. d. Zulässigkeit d. Rekurses im  Spruchr 
verfahren d. Unfallversicherg. — N r. 13: B e h r e n d ,  Is t d. Zu
lässigke it d. Rekurses bei Rentenerhöhungen wegen Aenderung 
d. Verhältnisse angezeigt? (M. Zusatz v. G r a v e n h o r s t . )
N r. 14: OLGPräs. L e v in ,  Das Vorrecht der Berufsgenossen
schaften im  Konkurse. — Nr. 15: S e l ig s o h n ,  D ie  H aftung der 
Eigenbauunternehmer nach d. RVO.

Steuerrecht.
Deutsche Steuer-Ztg. 19. Jg. N r. 8: K o p p e ,  D ie  neue Steuernot

verordnung im  allgemeinen. B r ö n n e r ,  D ie  neue Steuernot
verordnung im  einzelnen (Reichshilfe, N otopfer, Bürgersteuer). 
S o n ta g ,  D ie  H aftung d. Finanzbeamten^ f. falsche Auskunft- 
erte iluug. M i r r e ,  E inkommensteuer b. einmaligen Vermögens
anfällen (Erw iderung). K lo e b e r ,  D . S teuerpflicht d. Genossen
schaften u. der Kaufpreisrückvergütungen. K r a t z ,  Ausscheiden
u. A b findung v. Gesellschaftern offener Handelsgesellschaften n.
d. Rechtsprechung d. Reichsfinanzhofs. M e tz ,  Kann auf der- 
Grundlage des Mindesteinkommens n. § 10 Abs. 2 K S tG , eine 
Gewerbesteuer erhoben werden? F r e u n d l ic h ,  D ie  steuerl. 
Belastung d. Dauerkredite, insbes. h insichtl. d. K ap ita lve rkeh r
steuer. S ta m m , Zur Frage d. Mindestbesteuerung d. A k tie n 
gesellschaften, GmbH. usw. W e is e n s e e ,  B ilanzänderungenu. 
B ilanzberichtigungen im  L ich te  d. neuesten L ite ra tu r u. Recht
sprechung f. d. Reichssteuerrecht. H o  e r e s , Wann is t auf Grund
e. Buch- und Betriebsprüfung e. Neuveranlagung zulässig? — 
Zum 40jähr. D ienstjubiläum  d. Senatspräs. D r. R ichard K loß . — 
Eduard H e ilfro n  70 Jahre. E y c k ,  D ie  Aufwertgsschlußgesetze. 
H e  i l  f r o n ,  Probleme des neuen Aufwertgsrechts.

Zeitgem. Steuer- u. Bilanzfragen. 11. Jg. H. 8: M i r r e ,  Zur Lehre
v. den verschleierten D ividenden u. den verschleierten Einlagen. 
B e c k e r ,  Unterweser, Teilhaberversicherg. u. Einkommensteuer. 
M a t te s ,  Etwas vom W erte, insbes. v. seiner Beziehung zum 
Kaufpreise. S ta m m , Zur Gewerbesteuer d. fre ien Berufe. 
G ie r s c h m a n n ,  Is t Pfandbruch als Steuerhinterziehung strafbar?

Steuer u. Wirtschaft. 9. Jg. N r. 8: H a u ß m a n n , D er Konzern
b eg riff u. d. Besteuerung ausländ. Unternehmungen in  Deutschland. 

Deutsche Gemeinde-Zeitg. 69. Jg. N r. 27: M o s t ,  D ie  Verwaltungs
kostenabgabe (Bürgersteuer).

Völkerrecht.
Die Friedenswarte. 30. Jg. H . 8: H a r d e r ,  D ie  V erein igten  Staaten 

v. A m erika  u. d. W eltgerichtshof. — H . 9 : W e h b e r g ,  A k tu e lle  
Problem e d. Schiedsgerichtsbarkeit. I :  D e r B e itr it t  Frankreichs 
zur Generalakte. I I  : K e lloggpakt-K om m iss ion  u. internat. Schieds
gerichtsbarkeit. .

Nordisk Tidsskrift for international ret. Acta scandinavica ju ris  
gentium. Kobenhavn, N y t N ord iskForlag , A rn o ld  Busck. V o l. 1. 
Fase. 1 : U  n d é n , Om staters in ternatione lla  ansvarighet. C a s tb e r g ,  
Fo lke re tt og forsvar (Schluß in  Fase. 2). Georg C o h n , N eutra lite ts- 
rettens omdannelse. — D ie  G rundlage der D iskussion zw. Däne
m ark u. Deutschland betr. den Umfang des Meistbegünstigungs
re ch te s .— Fase. 2: F e d e r s p ie l ,  D e nordiske international- 
p riva tre tlige  konventionsudkast. C a s tb e r g ,  Le d ro it internat, 
et la  défense. M ö l l e r ,  La  société des nations et la réduction 
des armements. E r i c h ,  La  Cour permanente de justice internat, 
comme instance de recours. M ö l l e r ,  E in ige  Bemerkungen ub. 
die Meistbegünstigungsklausel.

The American Journal of internat, law. V o l. 24. No. 3: H u d s o n ,  
The firs t Conference fo r the codification of international law. 
F l  o u r  n o y , N a tiona lity  convention, protocols and recommandations 
adopted b y  the firs t Conference on the codification of internat, 
law . R e e v e s , The codification of the law  o f te rr ito r ia l waters. 
H a c k w o r t h ,  R esponsib ility  o f States fo r  _ damages caused m 
th e ir te rr ito ry  to  the person or p rope rty  o f foreigners. B o r e n a r a ,  
„R esponsib ility  o i States“ at the Hague Codification Conference. 
B o g g s ,  D e lim ita tion  o f the te rr ito r ia l sea. S c o t t ,  JNationality. 
G a r n e r ,  The proposed im m unity fo r food ships m  tim e of war.



1279 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 19. 1230

K u h n ,  The internat, conference on the treatment o f foreigners. 
W r ig h t ,  The General A c t fo r  the pacific settlement o f in te r
national disputes. B o r c h a r d ,  In s titu t f. ausländ, ö ffentl. Recht 
u. V ölkerrecht. S c o t t ,  H enry  G. Crocker f .

Danziger Jurist. Monatsschrift. 9.Jg. N r. 8: O t to L o e n in g ,  Revision 
der Berner internat. Eisenbahnübereinkommen.

Droit aérien. 1930. N o. 4/6: B o iy in - C h a m p e a u x ,  Les pouvoirs 
du préfe t en matière de navigation aérienne. D u r a n d ,  Les 
transports combinés par a ir et par fer. R ie s e ,  Observations sur 
la convention de Varsovie re la tive au d ro it p rivé  aérien, de T a r i  é, 
Les chambres de commerce et l ’aviation commerciale.

Jl Oiritto aeronautico. Anno 7. No. 4: S a n d i f o r d . L a  neutralità  
nella  guerra aerea.

B. Bûcher.
Allgemeines.

M a u n ie r ,  R., e t A . G i f  fa r d .  Sociologie et d ro it romain. Paris, 
Ed. Dom at-Monchrestien. (45 p.) Fr. 8.

S c h e i l ,  V. Actes jurid iques susiens. (Mémoires de la M ission 
archéolog. de Perse. T. 22.) Paris, Leroux. (200 p.) Fr. 300. 

V e r h a n d lu n g e n  des 36. Deutschen Juristentages (Lübeck). H rsg, 
v. d. Schriftführeram t der ständ. Deputation. Bd. 1: Gutachten. 
L ie f. 1. (238 S.) M . 7,50. — L ie f. 2. (S. 239-803.) M . 18. B erlin , 
de Gruyter.

T ic h a u e r ,  Theod., u. W a lte r F r ie d lä n d e r .  Das Recht d. Jugend. 
B erlin , D ietz. (107 S.) Lw . M . 3.

Bürgerliches Recht.
H a  a s e - F a u le n o r th ,  Berth. A . Namenrecht. E n tw ick lg  u. Rechts

zustand des privaten u. ö ffentl. Rechts der Eigennamen natürl. 
Personen speziell in  Preußen (Diss.). Berlin-S teg litz, Schützenstr. 7, 
S teg litzer Verlagsanst. (176 S.) M . 2.

M a t ib a ,  P. Namensrecht u. A enderungvon Fam ilien- u.J/Vomamen. 
Gesetzl. Bestimmungen, Verordngn. u. Verfügungen. Gesammelt 
und zsgst. (Stilkes Rechtsbibi. N r. 99). B erlin , S tilke. (96 S.) 
Lw. M . 3,50. V '

B r e i t b a c h ,  Rieh. N ich t rechtsfähige Vereine und Körperschaften. 
E ine rechtstatsächl. Untersuchung über Umfang und Grenzen d. 
G le ichste llung v. n ich t rechtsfähigen Vereinen und Körperschaften. 
(Studien zur Erläu t. d. bürgerl. Rechts. H . 44.) Breslau, Marcus. 
(152 S.) M . 7,20.

H im m e ls c h e in ,  J. Beiträge zu der Lehre vom Rechtsgeschäft. 
(Abh. zum bürgerl., Handels- u. Arbeitsrecht. H . 4). Mannheim, 
Bensheimer. (120 S.) M . 6.
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die Schriftle itung der DJZ., B e rlin  W  57, Potsdamer Straße 96, zu richten.

Eine maßgebende studentische Stim m e zur 
Reform des juristischen Studiums.
Von cand. jur. K a r l  H o ffm a n n , Le ipz ig1).

Studentische Stimmen zur Reform des jurist. Studiums 
hat man bisher wenig gehört; und wenn Aeußerungen 
kamen, faßten sie das Problem nur an einem Ausschnitt 
(Einbau des Repetitorenwesens in  die Univ., Beschränkung 
der Lehrfreiheit durch vorgeschriebene Stundenzahlen usw.) 
an. H ier soll der Versuch eines umfassenden „Reform“ - 
V  orschlages gemacht werden, der aber nicht Anspruch auf V  oll- 
ständigkeit im  einzelnen erheben w ill. Die Darstellung der 
Vorschläge gliedert sich nach Gang und Abschluß der jurist. 
Ausbildung, also nach Unterricht und Prüfung. Es w ird 
dabei vorausgesetzt, daß die höhere Schule nur hochschul- 
reife Abiturienten entläßt. Die Vorschläge wollen also End
lösungen geben. Für die Zeit des Uebergangs, nach der 
die Reform der höheren Schule sich erst auf die Hoch
schule auswirken, in der aber die Endlösung schon ver
w irklicht werden kann, w ird eine gegen die U e b e r fü l lu n g  
gerichtete Maßnahme vorgeschlagen, die 5 bis 6 Jahre w irk 
sam bleiben, dann aber verschwinden soll.

I. U n te r r ic h t .  Für das jurist. Studium sollen sich 
grundsätzlich 3 Abschnitte ergeben, die aber nicht scharf 
voneinander zu trennen sind, sondern ineinanderfließen.

1. Die ersten Semester sollen eine Einführung in das 
Studium, einen Ueberblick über die gesamte Rechtswissen
schaft, die Verm ittlung eines groben Stoffgerüstes und der 
Problemstellung der einzelnen Disziplinen sowie die Dar
stellung der historischen Rechtsgebiete geben.

2. Der mittlere Abschnitt bringt die systematische Dar
stellung des gesamten Rechtsstoffes, die Auseinandersetzung 
m it dem Stoff, m it anderen Darstellungssystemen und 
Rechtssystemen. H ier soll die selbständige wissenschaft
liche Arbeit angeregt werden.

3. Im  letzten Teil soll sich der Student spezialisieren 
und selbständige wissenschaftliche Arbeit leisten, aus der 
auch die Doktorarbeit hervorgehen kann.

Die M ittel der jurist. Ausbildung sollen die systematische 
Vorlesung, das Praktikum und die Arbeits- oder Be
sprechungsgemeinschaft sein.

Um diesen Vorschlag für die ersten Semester zu ver
wirklichen, ist die Einführung neuer Pflichtvorlesungen 
erforderlich: Einführung in das gesamte bürgerl. Recht 
(einschl. Handels-, Scheck- und Wechselrecht), in  das ge
samte öffentliche Recht, in  das Prozeßrecht (einschl. Gerichts
verfassung), in  die Volkswirtschaftslehre (fü r die die V o r
lesung über theoretische Nationalökonomie wegfallen soll), 
Grundzüge der Logik und Einführung in  die jurist. Methode 
und „A llg . Staatslehre“ (als kleine Einführungsvorlesung 
m it staatsbürgerkundlichem Charakter, neben der die große 
Vorlesung bestehen bleiben soll). Diese Vorlesungen er
öffnen außerdem das Verständnis fü r die historischen 
Gebiete, deren Verlegung in die ersten Semester damit 
gerechtfertigt wird. Der historische Te il des Kirchen
rechts —  das in  I  (historisches Recht) und I I  (geltendes 
Recht) zerlegt werden soll — w ird ebenfalls zweckmäßig 
in diese Zeit gelegt.

Die drei großen Gebiete des Z iv il-, des Straf- und 
Prozeß- und öffentlichen Rechts und ferner Nationalökonomie 
und Finanzwissenschaft werden am besten nach wie vor 
in der systemat. Vorlesung und in der sie von Anfang an 
begleitenden praktischen Uebung, deren Teilnehmerzahl 
aus unterrichtlichen Gründen gleichgültig ist, nur technische 
Schwierigkeiten bereiten kann, vermittelt. Die große V or
lesung soll den Stoff in  systematischer Darstellung bringen, 
aber nicht das Lehrbuch ersetzen. Sie setzt eine intensive 
M it- und Vorarbeit des Studenten voraus, der nicht alles

_v) D er Verf., Vors, des Ausschusses fü r Hochschulreform  der 
sächsischen Studentenschaften, is t von der Juris t. Fachgruppe der 
Deutschen Studentenschaft m it der Bearbeitung der Fragen der 
btudienreform  beauftragt worden. Grundlage dieses A rtik e ls  b ild e t 
eine D enkschrift zur Hochschulreform , die demnächst veröffen tlich t 
werden w ird . D ie  Schriftle itung.

an sich herantragen lassen so ll1). Der Dozent möge sich 
in ih r m it anderen Darstellungssystemen auseinandersetzen 
und rechtsvergleichende Anregungen gehen. Im  übrigen 
ist ihm in der Unterrichtsgestaltung volle Freiheit zu lassen.

Die Denkschrift des preuß. Kultusministeriums schlägt, 
um eine Vertiefung des Studiums zu erreichen, Besprechungs
und Vertiefungsvorlesungen vor. Die Besprechung ist aber 
eine für die Vorlesung untaugliche Unterrichtsform, vor
züglich dagegen für die Arbeit in  Seminaren geeignet. 
Abgesehen davon, daß „Vertiefungs“ -Vorlesungen nur 
dann sinnvoll sind, wenn sie die Unterrichtsgebiete der 
systematischen Vorlesungen vertiefen (und vielleicht er
gänzen), werden die ih r von der preuß. Denkschrift zu- 
gewiesenen Gegenstände besser der privaten oder Seminar
arbeit überlassen.

Natürlich begrüßt auch die studierende Juristengeneration 
den Wunsch, das Studium zu vertiefen. Dazu ist eine 
zweckentsprechende Gestaltung der Abschlußprüfung ge
eignet, vor allem aber die Arbeits- oder Besprechungs- 
gemeinschaft m it 20 bis 30, höchstens 40 Teilnehmern, 
auf die etwa die Methoden der heutigen Seminare und 
privatissime gehaltenen Uebungen anzuwenden wären, die 
aber alle Studenten erfassen müßten. Solche Arbeits
gemeinschaften würden sich um die großen Rechtsmaterien 
gruppieren, nach deren Richtung der Student von früheren 
oder späteren Semestern an drängt. H ier kann die „A u f
lockerung“ eintreten, von der eine Vertiefung ausgeht. 
H ier ist die Unterrichtsform der Besprechung angemessen. 
Augenblicklich reichen dafür weder die Lehrkräfte noch 
die Institute aus. Es müßten also neue Institute, für die 
schon jetzt ein dringendes Bedürfnis besteht, und neue 
Assistentenstellen — vornehmlich an diesen neuen Instituten 
—  geschaffen werden. Anzuregen sind Institute für Völker
recht, Internat. Privatrecht, Strafrecht und Nebengebiete, 
historische Rechtsgebiete, Kirchenrecht, Konkurs- und Ver
gleichsrecht. Im  bürgerl. Recht wäre die Einrichtung eines 
Instituts für wandelnde Zwecke (Aufwertungs-, Mietrecht usw.) 
zu erwägen2). In  diesen Instituten sollen sich die Arbeits
oder Besprechungsgemeinschaften bilden und ihren M ittel
punkt haben. Das große jurist. Seminar dient dann der E in
führung und Arbeit für die systematischen Vorlesungen und 
Praktika. —- Die Konversatorien und Repetitorien der preuß. 
Denkschrift erübrigen sich bei solcher Regelung.

An dieser Stelle sei gestattet, die Pflichtvorlesungen 
nach bestimmten Gruppen zusammenzufassen; es w ird dabei 
im  wesentlichen ihre heutige Ordnung zugrunde gelegt 
und darauf verzichtet, über Bedeutungsverschiebungen ein
zelner Disziplinen zu sprechen (Verschiebungen ergehen 
sich allerdings im H inblick auf die Prüfung). Neben die 
geforderten neuen Einführungsvorlesungen tr itt die bisherige 
Einführung in die Rechtswissenschaft. Die historischen 
Vorlesungen teilen sich ein in Römische Rechtsgeschichte 
einschl. Zivilprozeß, Römisches Privatrecht, Deutsche Rechts
geschichte (m it Betonung der Verfassungsgeschichte), Grund
züge des deutschen Privatrechts und Kirchenrecht I .  Die 
anderen Vorlesungen gruppieren sich um die drei großen 
Rechtsmaterien: BGB. I — V  (eine Zusammenlegung von 
IV  und V  ist abzulehnen), Handelsrecht, Scheck- und 
Wechselrecht, Sächsisches Privatrecht; Strafrecht, ZPO. und 
Konkurs, Strafprozeß; A llg. Staatslehre (die großeVorlesung), 
Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht, Verwaltungsrecht, 
Völkerrecht, K irchenrechtII, Sozialversicherung, Sächsisches 
Staats- und Verwaltungsrecht. Die Vorlesung über theo
retische Nationalökonomie w ird durch die Einführungs
vorlesung ersetzt. Spezielle Volkswirtschaftslehre und Finanz
wissenschaft (m it starker Betonung des Finanzrechts) sollen 
aber weiter im  heutigen Umfang gelesen werden.

1) V g l. R ick. S c h m id t ,  S. 862 d. B l. .
2) Es is t außerordentlich betrüblich, w ie wenig in  Le ipz ig  im  

Gegensatz zu anderen Fakultäten gerade die ju ris t. m it Institu ten  
ausgestattet ist. E rst kü rz lich  wurde ein In s titu t fü r  afrikanische 
Sprachen e rrich te t; seine Berechtigung so ll n ich t bestritten werden, 
aber e in v ie l größeres Bedürfnis scheint fü r  die Betreuung des 
Völkerrechts oder Strafrechts und seiner Nebengebiete zu bestehen.
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In  der Gestaltung seines Studienganges soll der junge 
Jurist volle Freiheit haben. Zweckmäßig werden die ein
führenden und historischen Vorlesungen in  den ersten Se
mestern gehört. Das läuft der Forderung, daß sich der 
Student in der ersten Zeit „treiben lassen“ solle, nicht zu
wider. E r bekommt durch diese Vorlesungen einen Einblick 
in das von ihm gewählte Studium, w ird aber nur m it 16 
bis 20 Wochenstunden belastet und hat genügend Muße, in 
anderen Fakultäten „Umschau“ zu halten. So hat er auch 
Gelegenheit, „allgemeinbildende“ Vorlesungen nach Belieben 
zu hören; eine Reglementierung im preuß. Sinne —  8 Stunden 
Allgemeinbildung (!) —  ist auf jeden Fall abzulehnen.

Der vorgeschlagene Ausbildungsgang w ird sich kaum in 
der in Sachsen bisher vorgeschriebenen Zeit von 6 Semestern 
beenden lassen. Schon heute w ird die Prüfung meist zu 
Beginn des 8. Semesters abgelegt. Es wäre zu erwägeD, 
ob die Zahl der Pflichtsemester nicht besser auf 7 herauf
gesetzt werden könnte.

I I .  P rü fu n g . Dieser veränderten Gliederung des 
Studiums muß eine andere Form der Staatsprüfung ent
sprechen. Es ist unnötig, zu sagen, daß nicht das gute 
Gedächtnis des Kandidaten, sondern seine „selbständige 
geistige Haltung“ , sein juristisch geschultes Denken Gegen
stand der Prüfung sein soll. Aber die vertiefte Ausbildung 
während des Studienganges' ist notwendig von einer Stoff
entlastung begleitet, die sich auf die Prüfung auswirken 
muß. Diese Entlastung w ird  am besten durch eine Be
schränkung auf grundlegende Pflicht- oder Hauptfächer 
und vom Kandidaten zu bestimmende W ahl- oder Neben
fächer erreicht1). Hauptfächer sollen dabei sein: 1. Bürger
liches, Handels-, Sachs. Privatrecht; 2. Straf- und Prozeß
recht, Konkurs; 3. Staatsrecht (einschl. Staatsverwaltungs
und Staatshaushaltsrecht), Sachs. Staats- und Verwaltungs
recht. Aus ihnen sollen die drei schriftlichen Arbeiten ge
nommen werden. Für die mündliche Prüfung gelten sie 
als Pflichtfächer, die übrigen als Wahlfächer. Der Kandidat 
kann sich aber Gebiete, die nicht Gegenstand von 
Pflichtvorlesungen sind — Rechtsphilosophie, Internat. 
Privat-, Steuer-, Arbeitsrecht undBetriebswirtschaftslehie — , 
als Nebenfach wählen m it der Maßgabe, daß ein gutes 
Abschneiden in  diesen Fächern ein Versagen in anderen 
Wahlfächern ausgleicht. Wahlfächer werden die sein, denen 
sich der Student in  den Arbeits- oder Besprechungsgemein
schaften gewidmet hat. Bei solcher Gestaltung der Prüfung 
ist ihre Vertiefung am ehesten möglich.

Für die Promotion sollte das entsprechend gelten. 
Nur ist hier ein Schein über eine erfolgreich besuchte 
römisch-rechtliche und deutsch-rechtliche Uebung beizu
bringen. Die Doktorarbeit soll wieder mehr eine Forschungs
und Erkenntnisarbeit sein. Auch auf die Disputations
bereitschaft ist wieder mehr W ert zu legen.

I I I .  U e b e r fü l lu n g  un d  Aus lese .  Diese Ziellösung 
rechnet bereits m it einem hochschulreifen Studentenmaterial. 
Die dringend erforderliche Reform der höheren Schule, 
die eine stärkere Auslese bringen muß, w ird sich aber 
erst in  5 bis 6 Jahren auf die Hochschule auswirken. Für 
die Zwischenzeit müssen Notmaßnahmen gegen die Ueber
füllung getroffen werden, um eine Gefährdung der Reform 
zu vermeiden. Auch die Entschließung der nichtpreußischen 
Fakultäten sagt, daß die heutigen Mängel ihre Hauptursache 
in  der unzulänglichen Auslese derer, die sich dem jurist. 
Studium widmen, und in der Massenhaftigkeit des jurist. 
Nachwuchses haben. Der hier vorgeschlagene Unterrichts
betrieb w ird aber noch mehr als der gegenwärtige von 
der Ueberfüllung bedroht. N icht nur aus unterrichtlichen, 
sondern auch aus sozialen Gründen sollte die Auslese, die 
heute beim 1. und 2. Staatsexamen erfolgt und künftig 
von der höheren Schule vorgenommen wird, vorübergehend 
durch ein Zwischenexamen in  den Studiengang gelegt 
werden; man müßte denn anders resignieren und auf die 
W irkung der Reform der höheren Schule warten w o llen2).

*) So auch die Entschließung d. nichtpreuß. Fakultäten S. 952 d. B l.
2) M it  dieser Maßnahme w ird  das Prinzip  der akademischen 

Fre ihe it, auf dessen Boden der Verf. grundsätzlich steht, durchbrochen, 
da m it ih r  eine ze itw e ilige  Beschränkung, vo r a llem  der F re izüg igkeit

Diese Zwischenprüfung kann nach dem 2. und sollte 
nicht nach dem 5. Semester abgelegt werden. Prüfungs
gegenstand ist das in den einführenden und historischen 
Vorlesungen Vermittelte. W er die Prüfung zweimal 
nicht besteht, darf wohl weiterstudieren, sich aber weder 
zur Promotion noch zum Staatsexamen melden; er darf 
außer an den Anfängerübungen an keinem Praktikum 
teilnehmen und w ird  zu den Arbeits- oder Besprechungs
gemeinschaften nicht zugelassen. Dadurch, daß für die 
Ablegung der Prüfung ein Spielraum von zwei bis drei 
Semestern gegeben ist, w ird die Verletzung des Prinzips 
der akademischen Freiheit zwar etwas korrig iert; eine starke 
Einschränkung bleibt trotzdem. Deswegen sei noch einmal 
betont, daß das Zwischenexamen nur fü r die Zeit des 
Uebergangs, nach der die höhere Schule die Auslese
funktionen zu übernehmen haben wird, als Maßnahme 
gegen die Ueberfüllung aus unterrichtlichen und aus sozialen 
Gründen eingeführt werden darf, daß es aber nach dieser 
Zeit wieder Wegfällen muß.

Die sprachliche Zucht der jungen Juristen. Refe
rendar Dr. A c k e r m a n n  weist S. 645 d. Bl. auf die Not
wendigkeit einer sprachlichen Ausbildung der jungen Juristen 
hin. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß der juristische 
Nachwuchs auch hierin auf sich hält. Da Dr. Ackermann 
bekennt, ein „Suchender“ zu sein, w ird man es ihm auch 
nicht übel nehmen, wenn er „den Weg der goldenen M itte l
straße“ für den besten erklärt, nachdem er kurz zuvor den 
häufigen Sprachschnitzer der Tautologie verurteilt hat. W ir 
sind allzumal Sünder. Ein hoher Richter sprach sich in 
der Frankfurter Zeitung v. 18. Dez. 1929 über „Referendare 
als Verteidiger“ aus und bemerkte: „Es liegt auf der Hand, 
daß ein Referendar den Angeklagten nicht so v e r b e i 
s tan den  kann, wie es die ohnehin peinliche Lage, in  der 
sich der Angeklagte als solcher befindet, unbedingt erheischt.“ 
Früher verlachte man das sog. Juristendeutsch. Es ist 
noch nicht ganz ausgerottet. Immer noch stößt man auf 
Urteile, Verfügungen, Erlasse, deren Verfasser sich nur in  
drolliger Umständlichkeit mitzuteilen verstehen. Die Lächer
lichkeit des Juristendeutschs für unser Sprachgefühl beruht 
in dem entgleisten Streben nach Genauigkeit und in dem 
hoffnungslosen Versuch, möglichst alles auf einmal vor
zubringen. Ob das Juristendeutsch die Folge schlechten 
—  schlechten! -— Lateinunterrichts oder mangelnden Deutsch - 
unterrichts ist, mag auf sich beruhen; wer eine militärische 
Schulung hinter sich hat, w ild  übrigens kaum in Juristen
deutsch verfallen können. W ir  dürfen uns aber nicht 
damit brüsten, daß das Juristendeutsch aussterbe. Es rang 
wenigstens nach Genauigkeit des Ausdrucks. Was w ir 
jetzt erleben, is t v ie l schlimmer, obwohl es sich nicht um 
eine sprachliche Krankheit des Juristenstandes allein, sondern 
um eine Zeiterscheinung handelt. W ir  sind im  Begriffe, der 
sprachlichen Schlamperei zu verfallen. W er einen Angeklagten 
verbeistanden oder die Justiz verkraften (DJZ. 1929, 238) 
w ill, mag in sich gehen. S c h w i s t e r  ist durchaus im 
Recht, wenn er, wie Ackermann berichtet, die Referendar
arbeiten nicht nur nach dem juristischen, sondern auch 
nach dem sprachlichen Feingehalt beurteilt. W er seine 
Muttersprache nicht beherrscht, w ird keinen einwandfreien 
Tatbestand anfertigen, keinen klaren Vertrag aufsetzen 
können, w ird im  öffentlichen Leben überhaupt versagen. 
Die Beherrschung der Muttersprache ist aber nur ein kühles 
Verhältnis zu ihr. Dabei darf es nicht bleiben. W ir 
müssen unsere Herrschaft auch anständig ausüben, dürfen 
die Muttersprache nicht mißhandeln. Sie w ill geliebt, 
gehegt und immer umworben sein. Deshalb begrüße ich 
Dr. Ackermanns Bekenntnis freudig. Man kann den W ert 
und die Zukunft eines Volkes danach einschätzen, wie es 
seine Sprache behandelt.
Magistratsrat Dr. V o l k m a r  R e i n h a r d t ,  Frankfurt a. M.

in  den ersten Semestern, verbanden ist. Das h ie r fü r  eine Ze it von 
5—6 Jahren vorgeschlagene Zwischenexamen scheint ihm  aber die 
einzig b il l ig e  Lösung des Ueberfüllungsproblem s, die gegenwärtig 
m öglich  ist. E r g laubt deswegen, diesen Vorschlag unbeschadet seiner 
grundsätzlichen E inste llung  vertreten zu können.
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